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Entwurf eines Gesetzes zum Abbau von SteuervergŸnstigungen und
Ausnahmeregelungen (SteuervergŸnstigungsabbaugesetz Ð StV ergAbG)

A. Problem und Ziel

l DasderzeitigeSteuersystementhŠltimmer nochviele škonomisch,školo-
gischund unterGerechtigkeitsgesichtspunktenfragwŸrdigeSteuervergŸns-
tigungenund AusnahmetatbestŠnde.Es ist dringenderforderlich,dasssich
kŸnftig alle gesellschaftlichenGruppenim angemessenenUmfang an der
Finanzierung šffentlicher Leistungen beteiligen.

l DasZiel einernachhaltigenHaushaltskonsolidierungist nur mit einemum-
fassendenunddurchgreifendenAbbauvon Subventionenundeinerdement-
sprechenden Verbreiterung der Einnahmebasis erreichbar.

B. Lšsung

Durcheinenweitreichenden,breit angelegtenundsozialausgewogenenAbbau
von SteuervergŸnstigungenundAusnahmeregelungenwerdenSteuergerechtig-
keit undSteuertransparenzerhšhtunddenšffentlichenHaushaltendienotwen-
digen Einnahmen zur Finanzierung ihrer Aufgaben verschafft.

C. Alternativen

Keine
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D. Finanzielle Auswirkungen

Finanzielle Auswirkungen eines Gesetzes zum Abbau
von SteuervergŸnstigungen und Ausnahmeregelungen

(SteuervergŸnstigungsabbaugesetz Ð StVergAbG)
in den Rechnungsjahren 2003 bis 2006

Einzelheiten sind aus dem beigefŸgten Finanztableau ersichtlich.

E. Sonstige Kosten

Nicht bezifferbar.

Gebietskšrper-
schaft

Steuermehreinnahmen (+) in Mio. Euro
in den Rechnungsjahren

2003 2004 2005 2006

Bund + 1 533 + 4 396 + 6 041 + 6 684

LŠnder + 1 459 + 4 237 + 5 877 + 6 498

Gemeinden + 584 + 2 078 + 3 166 + 3 578

Insgesamt + 3 576 + 10711 + 15084 + 16760
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Entwurf eines Gesetzes zum Abbau von SteuervergŸnstigungen und
Ausnahmeregelungen (SteuervergŸnstigungsabbaugesetz Ð StV ergAbG)

Der Bundestaghatmit ZustimmungdesBundesratesdas
folgende Gesetz beschlossen:

InhaltsŸbersicht Artikel
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Artikel 1

€nderung des Einkommensteuergesetzes 2002

Das Einkommensteuergesetz2002 in der Fassungder
Bekanntmachungvom 19. Oktober2002(BGBl. I S.4210)
wird wie folgt geŠndert:

1. Die †berschrift wird wie folgt gefasst:

ãEinkommensteuergesetz (EStG)Ò.

2. Die InhaltsŸbersicht wird wie folgt geŠndert:

a) Nach der Angabe ã¤23 Private VerŠu§erungsge-
schŠfteÒwird die Angabeã¤23aMitteilungenandas
Bundesamt fŸr FinanzenÒ eingefŸgt.

b) Nach der Angabe ã¤24a AltersentlastungsbetragÒ
wird die Angabe ã¤24b JahresbescheinigungŸber
KapitalertrŠgeundVerŠu§erungsgewinneausFinanz-
anlagenÒ eingefŸgt.

3. ¤ 3 Nr. 38 wird aufgehoben.

4. ¤ 4 Abs.5 Satz 1 Nr. 1 wird wie folgt geŠndert:

a) Der PunktamEndevon Satz1 wird durchein Semi-
kolon ersetzt.

b) Satz 2 wird aufgehoben.

5. ¤ 5 Abs.4 wird wie folgt gefasst:

ã(4) RŸckstellungenfŸr die Verpflichtung zu einer
Zuwendung anlŠsslicheines DienstjubilŠumsdŸrfen
nicht gebildet werden.Ò

6. ¤ 6 Abs.1 wird wie folgt geŠndert:

a) Nach Nummer1 wird folgendeNummer1a einge-
fŸgt:

ã1a. Zu denHerstellungskosteneinesGebŠudesge-
hšrenauchAufwendungenfŸr Instandsetzungs-
undModernisierungsma§nahmen,die innerhalb
von drei Jahrennachder Anschaffung desGe-
bŠudesdurchgefŸhrtwerden,wenndieAufwen-
dungenohnedie in RechnunggestellteUmsatz-
steuer15 vom HundertderAnschaffungskosten
des GebŠudesŸbersteigen(anschaffungsnahe
Herstellungskosten).Zu diesenAufwendungen
gehšrennicht die AufwendungenfŸr Erweite-
rungenim Sinne des ¤ 255 Abs.2 Satz 1 des
Handelsgesetzbuchssowie AufwendungenfŸr
Erhaltungsarbeiten,die jŠhrlich Ÿblicherweise
anfallen.Ò

b) Nummer 2a wird aufgehoben.

c) In Nummer4 Satz2 wird dieZahlã1ÒdurchdieZahl
ã1,5Ò ersetzt.

7. ¤ 7 wird wie folgt geŠndert:

a) Nach Absatz 1 Satz 3 wird folgender Satz eingefŸgt:

ãIm JahrderAnschaffung oderHerstellungdesWirt-
schaftsgutsvermindertsichfŸrdiesesJahrderAbset-
zungsbetragnachSatz1 um jeweilsein Zwšlftel fŸr
jedenvollen Monat,derdemMonatderAnschaffung
oder Herstellung vorangeht.Ò

b) Absatz 2 Satz 3 wird wie folgt gefasst:

ãAbsatz1 Satz 4 und ¤ 7a Abs.8 gelten entspre-
chend.Ò

c) Absatz 4 wird wie folgt gefasst:

ã(4)Bei GebŠudensindabweichendvon Absatz1
als AbsetzungfŸr Abnutzungdie folgendenBetrŠge
bis zur vollen Absetzung abzuziehen:

1. bei GebŠuden,soweit sie zu einemBetriebsver-
mšgengehšrenund nicht Wohnzweckendienen
und fŸr die der Bauantragnach dem 31. MŠrz
1985 gestelltwordenist, wenn der Steuerpflich-
tige

a) im Fall der Herstellungvor dem 1. Januar
2001mit derHerstellungdesGebŠudesbegon-
nenhatoderim Fall derAnschaffung dasOb-
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jekt auf Grundeinesvor dem1. Januar2001
rechtswirksam abgeschlossenenobligatori-
schenVertragsoder gleichstehendenRechts-
akts angeschafft hat, jŠhrlich 4 vom Hundert,

b) im Fall derHerstellungnachdem31. Dezem-
ber 2000und vor dem1. Januar2003mit der
HerstellungdesGebŠudesbegonnenhat oder
im Fall derAnschaffungdasObjektaufGrund
einesnachdem 31. Dezember2000 und vor
dem 1. Januar 2003 rechtswirksam abge-
schlossenenobligatorischen Vertrags oder
gleichstehendenRechtsaktsangeschafft hat,
jŠhrlich 3 vom Hundert,

2. beiGebŠuden,soweitsiedieVoraussetzungender
Nummer 1 nicht erfŸllen und die

a) nach dem 31. Dezember1924 fertig gestellt
worden sind, jŠhrlich 2 vom Hundert,

b) vor dem1. Januar1925fertig gestelltworden
sind, jŠhrlich 2,5 vom Hundert, im Fall der
Anschaffung auf Grund einesnach dem 31.
Dezember2002 rechtswirksamabgeschlosse-
nen obligatorischenVertragsoder gleichste-
henden Rechtsakts, jŠhrlich 2 vom Hundert

der Anschaffungs-oderHerstellungskosten.Als Be-
ginn der Herstellunggilt bei GebŠuden,fŸr die eine
Baugenehmigungerforderlich ist, der Zeitpunkt, in
dem der Bauantraggestellt wird; bei baugenehmi-
gungsfreienGebŠuden,fŸr die Bauunterlageneinzu-
reichen sind, der Zeitpunkt, in dem die Bauunter-
lagen eingereichtwerden. BetrŠgtdie tatsŠchliche
NutzungsdauereinesGebŠudesin denFŠllendesSat-
zes1 Nr. 1 Buchstabea wenigerals25 Jahre,in den
FŠllendesSatzes1 Nr. 1 Buchstabeb wenigerals33
Jahre,in denFŠllendesSatzes1 Nr. 2 Buchstabea
weniger als 50 Jahre,in den FŠllen des Satzes1
Nr. 2 Buchstabeb wenigerals 40 beziehungsweise
50 Jahre,so kšnnenan Stelleder Absetzungennach
Satz1 die der tatsŠchlichenNutzungsdauerentspre-
chendenAbsetzungenfŸr Abnutzungvorgenommen
werden.Absatz1 Satz5 gilt entsprechend.Absatz1
letzterSatzbleibt unberŸhrt.Bei GebŠudenim Sinne
derNummer2 rechtfertigtdie fŸr GebŠudeim Sinne
derNummer1 geltendeRegelungwederdie Anwen-
dungdesAbsatzes1 letzterSatznochdenAnsatzdes
niedrigeren Teilwerts (¤6 Abs.1 Nr. 1 Satz 2).Ò

d) Absatz 5 wird wie folgt geŠndert:

aa) In Satz1 Nr. 3 wird Buchstabeb durchdie fol-
genden Buchstaben b und c ersetzt:

ãb) auf Grund eines nach dem 31. Dezember
1995undvor dem1. Januar2003gestellten
Bauantragshergestelltoderauf Grundeines
nachdem31. Dezember1995und vor dem
1. Januar2003rechtswirksamabgeschlosse-
nen obligatorischen Vertrags angeschafft
worden sind,

Ð im Jahr der Fertigstellung
und in den folgenden
7 Jahren jeweils 5 vom Hundert,

Ð in den darauf folgenden
6 Jahren jeweils 2,5 vom Hundert,

Ð in den darauf folgenden
36 Jahren jeweils 1,25 vom Hundert;

c) auf Grund eines nach dem 31. Dezember
2002undvor dem1. Januar2007gestellten
Bauantragshergestelltoderauf Grundeines
nachdem31. Dezember2002und vor dem
1. Januar2007rechtswirksamabgeschlosse-
nen obligatorischen Vertrags angeschafft
worden sind,

Ð im Jahr der Fertigstellung
und in den folgenden
7 Jahren jeweils 3 vom Hundert,

Ð in den darauf folgenden
38 Jahren jeweils 2 vom Hundert,Ò.

bb) Nach Satz 2 wird folgender Satz 3 angefŸgt:

ãAbsatz 1 Satz 4 gilt nicht.Ò

8. In ¤ 7b Abs.1 Satz 2 wird die Angabe ã¤7 Abs.4
Satz2Ò durch die Angabe ã¤7 Abs.4 Satz 3Ò ersetzt.

9. In ¤ 7k Abs.1 Satz 3 wird die Angabe ã¤7 Abs.4
Satz2Ò durch die Angabe ã¤7 Abs.4 Satz 3Ò ersetzt.

10. Dem ¤9 Abs.5 wird folgender Satz angefŸgt:

ã¤6 Abs.1 Nr. 1a gilt entsprechend.Ò

11. ¤ 10d Abs.2 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

ãIn jedemfolgendenVeranlagungszeitraumsinddiene-
gativenEinkŸnftezunŠchstjeweils von den positiven
EinkŸnftenderselbenEinkunftsartabzuziehen,dienach
der Anwendung des ¤ 2 Abs.3 verbleiben, jedoch
hšchstens bis zur HŠlfte dieser positiven EinkŸnfte.Ò

12. Dem ¤15 Abs.4 wird folgender Satz angefŸgt:

ãVerluste aus stillen Gesellschaften,Unterbeteiligun-
gen oder sonstigenInnengesellschaftenan Kapitalge-
sellschaften,bei denender Gesellschafteroder Betei-
ligte als Mitunternehmeranzusehenist, sind unterden
Voraussetzungendes¤ 10d nur mit Gewinnen,die der
GesellschafteroderBeteiligte in demunmittelbarvor-
angegangenenVeranlagungszeitraumoder in den fol-
gendenVeranlagungszeitrŠumenaus derselbenUnter-
beteiligungoder Innengesellschaftbezieht,verrechen-
bar.Ò

13. In ¤ 20 Abs.1 Nr. 4 wird in Satz 2 die Angabeãist
¤ 15aÒdurchdie Angabeãsind¤ 15 Abs.4 Satz6 und
¤ 15aÒ ersetzt.

14. In ¤ 21 Abs.2 wird die Angabe ã50 vom HundertÒ
durch die Angabe ã75 vom HundertÒ ersetzt.

15. ¤ 23 wird wie folgt geŠndert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geŠndert:

aa) Satz 1 wird wie folgt geŠndert:

aaa) Nummer 1 wird wie folgt gefasst:

ã1. VerŠu§erungsgeschŠftebei GrundstŸ-
ckenund Rechten,die denVorschrif-
ten des bŸrgerlichen Rechts Ÿber
GrundstŸckeunterliegen(z. B. Erb-
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baurecht, Mineralgewinnungsrecht).
GebŠudeundAu§enanlagensindein-
zubeziehen,soweit sie der Steuer-
pflichtigeerrichtet,ausgebautoderer-
weitert hat; diesgilt entsprechendfŸr
GebŠudeteile,die selbstŠndigeunbe-
weglicheWirtschaftsgŸtersind,sowie
fŸr Eigentumswohnungenund im
TeileigentumstehendeRŠume.Aus-
genommensind WirtschaftsgŸter, die
im Zeitraum zwischen Anschaffung
oder Fertigstellungund VerŠu§erung
ausschlie§lichzu eigenenWohnzwe-
cken oder im Jahr der VerŠu§erung
und in den beidenvorangegangenen
Jahrenzu eigenenWohnzweckenge-
nutzt wurden;Ò.

bbb) Nummer 2 wird wie folgt gefasst:

ã2. VerŠu§erungsgeschŠftebei anderen
WirtschaftsgŸtern,insbesonderebei
Wertpapieren. Ausgenommen sind
VerŠu§erungsgeschŠftebei Gegen-
stŠnden des tŠglichen Gebrauchs.Ò

ccc) Nummer 4 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

ãTermingeschŠfte,durch die der Steuer-
pflichtige einen Differenzausgleichoder
einendurchdenWerteinerverŠnderlichen
Bezugsgrš§ebestimmtenGeldbetragoder
Vorteil erlangt.Ò

bb) In Satz5 wird die AngabeãdesSatzes1 Nr. 1Ò
durchdieAngabeãdesSatzes1 Nr. 1 und2Òer-
setzt und werden in Nummer 1die Wšrter ãin-
nerhalbeinesZeitraumsvon zehn Jahrenseit
Anschaffung des WirtschaftsgutsÒ gestrichen.

b) Absatz 2 Satz 2 wird aufgehoben.

c) Absatz 3 wird wie folgt geŠndert:

aa) Satz 4 wird aufgehoben.

bb) Nach dem bisherigenSatz 5 wird folgender
Satz eingefŸgt:

ãErfolgt die Anschaffung im SinnedesAbsat-
zes1 vor demÉ [einsetzen:DatumdesGeset-
zesbeschlusses],gelten als Gewinn 10 vom
Hundert des VerŠu§erungspreises;dies gilt
nicht, wenn die Anschaffungs- oder Her-
stellungskostenoderderWert im SinnedesSat-
zes3 denBetragvon 90 vom HundertdesVer-
Šu§erungspreises Ÿberschreiten.Ò

cc) In dembisherigenSatz6 wird die Angabeã512
EuroÒ durch die Angabe ã500 EuroÒ ersetzt.

dd) Nach dem bisherigenSatz 7 wird folgender
Satz eingefŸgt:

ãGewinne,die derSteuerpflichtigeausprivaten
VerŠu§erungsgeschŠftenerzielt, kšnnen nicht
mit negativen EinkŸnften aus anderen Ein-
kunftsarten ausgeglichen werden.Ò

ee) Nach dem bisherigenSatz 9 wird folgender
Satz angefŸgt:

ã¤2a Abs.1 Nr. 4 und 7 Buchstabec bleiben
unberŸhrt.Ò

d) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 4 angefŸgt:

ã(4)Als VerŠu§erunggilt auchdie Auflšsungei-
ner Kapitalgesellschaftoder die Herabsetzungund
ZurŸckzahlungihres Kapitals oder wenn BetrŠge
aus dem steuerlichenEinlagekontoim Sinne des
¤ 27 des KšrperschaftsteuergesetzesausgeschŸttet
oderzurŸckgezahltwerden.In diesenFŠllenist als
VerŠu§erungspreisdergemeineWert desdemSteu-
erpflichtigenzugeteiltenoderzurŸckgezahltenVer-
mšgensder Kapitalgesellschaftanzusehen.Satz 1
gilt nicht, soweitdie BezŸgenach¤ 20 Abs.1 Nr. 1
oder2 zu denEinnahmenausKapitalvermšgenge-
hšren.Ò

16. Nach ¤23 wird folgender ¤23a eingefŸgt:

ã¤23a
Mitteilungen an das Bundesamt fŸr Finanzen

(1) Kreditinstitute, Finanzdienstleistungsinstitute,
Wertpapierhandelsunternehmenund Wertpapierhan-
delsbankenim SinnedesKreditwesengesetzes,die an
VerŠu§erungsgeschŠftenim Sinnedes¤ 23Abs.1 Nr. 2
Satz 1 und an TermingeschŠftenim Sinne des ¤ 23
Abs.1 Satz1 Nr. 4 beteiligt sind, habendemBundes-
amt fŸr Finanzenbis zum 31.Mai desJahres,dasauf
dasJahrfolgt, in demdasVerŠu§erungsgeschŠftabge-
schlossenwordenist oderder Differenzausgleichoder
der durchdenWert einerverŠnderlichenBezugsgrš§e
bestimmteGeldbetragoderVorteil zugeflossenist, fol-
gende Daten zu Ÿbermitteln:

1. den Namen,dasGeburtsdatum,die Anschrift und,
soweitbekannt,SteuernummeroderIdentifikations-
merkmal(¤ 139ader Abgabenordnung)der natŸrli-
chenPersonen,fŸr die VerŠu§erungsgeschŠfteoder
TermingeschŠfte ausgefŸhrt worden sind;

2. bei VerŠu§erungsgeschŠftenim Sinne des ¤ 23
Abs.1 Nr. 2 Satz 1

a) die Art und Anzahl der WirtschaftsgŸter,

b) den VerŠu§erungspreis und

c) dieAnschaffungskosten,wenndasUnternehmen
bei der Anschaffung beteiligt war oder die An-
schaffungskosten dem Unternehmen bekannt
sind;

3. bei TermingeschŠftenim Sinne des ¤ 23 Abs.1
Nr. 4

a) die Art des TermingeschŠfts und

b) denDifferenzausgleichoderdendurchdenWert
einer verŠnderlichenBezugsgrš§ebestimmten
Geldbetrag oder Vorteil.

Kreditinstitute im Sinne des Satzes1 sind auch die
DeutscheBundesbankbei GeschŠftenmit jedermann
einschlie§lichihrer Betriebsangehšrigenim Sinneder
¤¤22 und 25 des GesetzesŸber die DeutscheBun-
desbankin der Fassungder Bekanntmachungvom 22.
Oktober1992(BGBl. I S.1782),daszuletztdurchArti-
kel 6 desGesetzesvom 7. Mai 2002(BGBl. I S.1529)
geŠndertwordenist, in der jeweils geltendenFassung
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und eine inlŠndischeZweigstelleeinesauslŠndischen
Kreditinstitutsoder einesauslŠndischenFinanzdienst-
leistungsinstitutsim Sinneder ¤¤53 und 53b desKre-
ditwesengesetzes,nicht abereineauslŠndischeZweig-
stelle einesinlŠndischenKreditinstitutsoder einesin-
lŠndischen Finanzdienstleistungsinstituts.

(2) ¤ 45d Abs.1 Satz2 bis 4 und Absatz2 gilt ent-
sprechend.Ò

17. Nach ¤24a wird folgender ¤24b eingefŸgt:

ã¤24b
Jahresbescheinigung Ÿber KapitalertrŠge

und VerŠu§erungsgewinne aus Finanzanlagen

Ein zur Ausstellungvon Steuerbescheinigungenbe-
rechtigtesKreditinstitut oderFinanzdienstleistungsins-
titut hat fŸr alle bei ihm gefŸhrtenWertpapierdepots
und Konten eine zusammenfassendeJahresbescheini-
gungnachamtlichvorgeschriebenemMusterauszustel-
len, die die fŸr die Besteuerungnach ¤ 20 und ¤ 23
Abs.1 Satz 1 Nr. 2, 3 und 4 erforderlichenAngaben
enthŠlt.Ò

18. Dem ¤32a wird folgender Absatz 7 angefŸgt:

ã(7)Die EinkommensteuerfŸrsonstigeEinkŸnfteim
Sinnedes¤ 22Nr. 2 betrŠgt15vomHundert,soweitsie
anteilig im zu versteuerndenEinkommen enthalten
sind. Dabei ist daszu versteuerndeEinkommennach
dem VerhŠltnisdieserEinkŸnftezur Summeder Ein-
kŸnfteaufzuteilen.Dabeiist die Summeder EinkŸnfte
mit mindestens0 Euro anzusetzen.Der danachauf die
EinkŸnfteim Sinnedes¤ 22 Nr. 2 entfallendeTeil des
zuversteuerndenEinkommenswird umdenBetragver-
mindert,umdenderzuberŸcksichtigendeGrundfreibe-
trag nach¤ 32aAbs.1 Nr. 1 denauf andereEinkŸnfte
entfallendenTeil des zu versteuerndenEinkommens
Ÿbersteigt.Ò

19. ¤ 34c wird wie folgt geŠndert:

a) NachAbsatz1 Satz2 werdenfolgendeSŠtzeeinge-
fŸgt:

ãBei der Ermittlung der auslŠndischenEinkŸnfte
und der Summeder EinkŸnftesind die auslŠndi-
schenEinkŸnfte nicht zu berŸcksichtigen,die in
demStaat,ausdemsiestammen,nachdessenRecht
nicht besteuertwerden.GehšrenauslŠndischeEin-
kŸnfteder in ¤ 34dNr. 3, 4, 6, 7 und8 Buchstabec
genanntenArt zum GewinneinesinlŠndischenBe-
triebes,sind bei ihrer Ermittlung Betriebsausgaben
und Betriebsvermšgensminderungenabzuziehen,
die mit den diesenEinkŸnftenzugrundeliegenden
Einnahmenin wirtschaftlichemZusammenhangste-
hen.Ò

b) Absatz 6 wird wie folgt gefasst:

ã(6) Die AbsŠtze1 bis 3 sind vorbehaltlichder
SŠtze2 bis5 nichtanzuwenden,wenndieEinkŸnfte
aus einem auslŠndischenStaatstammen,mit dem
einAbkommenzurVermeidungderDoppelbesteue-
rung besteht.Soweit in einemAbkommenzur Ver-
meidungderDoppelbesteuerungdieAnrechnungei-
ner auslŠndischenSteuerauf die deutscheEinkom-
mensteuervorgesehenist, sindAbsatz1 SŠtze2 bis

5 undAbsatz2 entsprechendauf die nachdemAb-
kommenanzurechnendeauslŠndischeSteueranzu-
wenden;bei nachdemAbkommenals gezahltgel-
tendenauslŠndischenSteuerbetrŠgensind Absatz1
Satz 3 und Absatz 2 nicht anzuwenden.Absatz 1
Satz3 gilt auchdannentsprechend,wenndie Ein-
kŸnfte in dem auslŠndischenStaatnach dem Ab-
kommen zur Vermeidungder Doppelbesteuerung
mit diesemStaat nicht besteuertwerden kšnnen.
Wird bei EinkŸnftenauseinemauslŠndischenStaat,
mit demein Abkommenzur Vermeidungder Dop-
pelbesteuerungbesteht,nachden Vorschriftendie-
sesAbkommensdieDoppelbesteuerungnichtbesei-
tigt oderbeziehtsichdasAbkommennicht auf eine
Steuervom EinkommendiesesStaates,so sind die
AbsŠtze1 und 2 entsprechendanzuwenden.Absatz
3 ist anzuwenden,wennderStaat,mit demein Ab-
kommen zur Vermeidungder Doppelbesteuerung
besteht,EinkŸnftebesteuert,die nicht aus diesem
Staatstammen,esseidenn,dieBesteuerunghatihre
Ursachein einerGestaltung,fŸr die wirtschaftliche
odersonstbeachtlicheGrŸndefehlen,oderdasAb-
kommengestattetdemStaatdie Besteuerungdieser
EinkŸnfte.Ò

20. ¤ 35 wird wie folgt geŠndert:

a) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

ã(2)DemnachAbsatz1 ma§geblichenGewerbe-
steuer-Messbetragdes OrgantrŠgerseiner Organ-
schaftim Sinneder ¤¤14, 17 oder18 desKšrper-
schaftsteuergesetzessind die Gewerbesteuer-Mess-
betrŠge der Organgesellschaften hinzuzurechnen.Ò

b) Absatz 4 wird wie folgt geŠndert:

aa) Satz 1 wird aufgehoben.

bb) In dem bisherigenSatz 3 werdendie Wšrter
ãAbsatz 2 Satz 3 undÒ gestrichen.

21. In ¤ 36 Abs.2 Satz 2 Nr. 2 Satz 2 wird die Angabe
ã¤45aAbs.2 oder3Òdurchdie Angabeã¤45aAbs.2
oder 3 oder ¤24bÒ ersetzt.

22. ¤ 37a Abs.1 wird wie folgt gefasst:

ã(1)Ein Unternehmen,dasfŸr die persšnlicheInan-
spruchnahmeseinerDienstleistungenzum Zweckeder
Kundenbindungim allgemeinenGeschŠftsverkehrund
in einemjedermannzugŠnglichenplanmŠ§igenVerfah-
ren SteuerpflichtigenSachprŠmiengewŠhrt,kann auf
Antragdie EinkommensteuerfŸr die SachprŠmienpau-
schal erheben.Bemessungsgrundlageder pauschalen
Einkommensteuerist der gesamteWert der PrŠmien,
die den im Inland ansŠssigenSteuerpflichtigenzuflie-
§en. Der Pauschsteuersatz betrŠgt 15 vom Hundert.Ò

23. ¤ 45d Abs.1 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

ãWer nach¤ 44 Abs.1 diesesGesetzesund ¤ 38b des
GesetzesŸberKapitalanlagegesellschaftensowie¤ 18a
desAuslandinvestment-GesetzeszumSteuerabzugver-
pflichtet ist oderauf Grundvon SammelantrŠgennach
¤ 45b Abs.1 und 2 die Erstattungvon Kapitalertrag-
steuerbeantragt,hat demBundesamtfŸr Finanzenbis
zum31. Mai desJahres,dasauf dasJahrfolgt, in dem
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die KapitalertrŠgeden GlŠubigernzuflie§en,folgende
Daten zu Ÿbermitteln:

1. alle KapitalertrŠge im Sinne des ¤43 Abs.1,

2. Vor- und Zunamen,Geburtsdatum,Anschrift und,
soweitbekannt,SteuernummeroderIdentifikations-
merkmal(¤ 139aderAbgabenordnung)derGlŠubi-
ger der KapitalertrŠgeim Sinneder Nummer1 so-
wie NamenundAnschriftdeszumSteuerabzugVer-
pflichteten im Sinne des ¤44 Abs.1,

3. zusŠtzlichbei denKapitalertrŠgen,fŸr die ein Frei-
stellungsauftrag erteilt worden ist,

a) Vor- und ZunamensowiedasGeburtsdatumder
PersonÐ gegebenenfallsauchdesEhegattenÐ,
die denFreistellungsauftragerteilt hat (Auftrag-
geber) sowie Anschrift des Auftraggebers,

b) die ZinsenundŠhnlichenKapitalertrŠge,bei de-
nenvom SteuerabzugAbstandgenommenwor-
den ist,

c) die Dividenden und ŠhnlichenKapitalertrŠge,
bei denendie Erstattungvon Kapitalertragsteuer
und die VergŸtungvon Kšrperschaftsteuerbeim
Bundesamt fŸr Finanzen beantragt worden ist,

d) die KapitalertrŠgeim Sinne des ¤ 43 Abs.1
Nr. 2, bei denen die Erstattung von Kapital-
ertragsteuerbeim BundesamtfŸr Finanzenbe-
antragt worden ist,

e) die HŠlfte der Dividendenund ŠhnlichenKapi-
talertrŠge,bei denennach ¤ 44b Abs.1 in der
Fassungdes Gesetzesvom 23. Oktober 2000
(BGBl. I S.1433) die Erstattungvon Kapital-
ertragsteuerbeim BundesamtfŸr Finanzenbe-
antragt worden ist,

f) Namenund Anschrift desEmpfŠngersdesFrei-
stellungsauftrags.Ò

24. ¤ 50 Abs.3 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

ãDie EinkommensteuerbetrŠgt mindestens25 vom
HundertdesEinkommens;diesgilt nicht in denFŠllen
desAbsatzes1 Satz5 und der sonstigenEinkŸnfteim
Sinne des ¤49 Abs.1 Nr. 8.Ò

25. ¤ 52 wird wie folgt geŠndert:

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

ã(1) Diese Fassungdes Gesetzesist, soweit in
denfolgendenAbsŠtzennichtsanderesbestimmtist,
erstmalsfŸr denVeranlagungszeitraum2003anzu-
wenden.Beim Steuerabzugvom Arbeitslohn gilt
Satz1 mit der Ma§gabe,dassdieseFassungerst-
malsaufdenlaufendenArbeitslohnanzuwendenist,
der fŸr einennachdem31. Dezember2002enden-
den Lohnzahlungszeitraumgezahlt wird, und auf
sonstigeBezŸge,die nachdem31. Dezember2002
zuflie§en.Ò

b) Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 4a eingefŸgt:

ã(4a)¤ 3 Nr. 38 in der Fassungder Bekanntma-
chungvom 19. Oktober2002(BGBl. I S.4210) ist
letztmals anzuwenden fŸr das Kalenderjahr 2003.Ò

c) Die bisherigenAbsŠtze4aund4b werdendie neuen
AbsŠtze 4b und 4c.

d) Absatz 12 wird wie folgt gefasst:

ã(12)¤ 4 Abs.5 Satz1 Nr. 1 in der Fassungder
Bekanntmachungvom 19. Oktober2002 (BGBl. I
S.4210) ist letztmalsfŸr dasWirtschaftsjahranzu-
wenden, das vor dem 1. Januar 2003 endet.Ò

e) NachAbsatz12bwird folgenderAbsatz12ceinge-
fŸgt:

ã(12c)¤ 5 Abs.4 in derFassungderBekanntma-
chungvom 19. Oktober2002(BGBl. I S.4210) ist
letztmalsfŸr dasWirtschaftsjahranzuwenden,das
vor dem1. Januar2003endet.¤ 5 Abs.4 in derFas-
sungdesArtikels 1 desGesetzesvom É (BGBl. I
S.É [einsetzen:Ausfertigungsdatumund Seiten-
zahl der VerkŸndungdesvorliegenden€nderungs-
gesetzes])ist erstmalsfŸr dasWirtschaftsjahranzu-
wenden,dasnachdem 31. Dezember2002 endet.
RŸckstellungenfŸr die Verpflichtungzu einer Zu-
wendunganlŠsslicheinesDienstjubilŠums,die nach
¤ 5 Abs.4 in derFassungderBekanntmachungvom
19. Oktober2002 (BGBl. I S.4210) gebildetwor-
den sind, sind in den Schlussbilanzendes ersten
nach dem 31. Dezember 2002 endendenWirt-
schaftsjahresund der zwei folgendenWirtschafts-
jahre jeweils zu mindestenseinemDrittel gewinn-
erhšhend aufzulšsen.Ò

f) Absatz 16 wird wie folgt geŠndert:

aa) NachSatz6 werdendie folgendenSŠtzeeinge-
fŸgt:

ã¤6 Abs.1 Nr. 1ain derFassungdesArtikels 1
desGesetzesvom É (BGBl. I S.É [einsetzen:
Ausfertigungsdatumund Seitenzahlder Ver-
kŸndungdesvorliegenden€nderungsgesetzes])
ist auch fŸr VeranlagungszeitrŠumevor 2003
anzuwenden,soweit die Veranlagungennach
denVorschriftenderAbgabenordnungnochge-
Šndertwerdenkšnnen.¤ 6 Abs.1 Nr. 2a in der
FassungderBekanntmachungvom 19.Oktober
2002(BGBl. I S.4210)ist letztmalsfŸr dasvor
dem 1. Januar2003 endendeWirtschaftsjahr
anzuwenden.In Hšhevon vier FŸnftelndesim
Erstjahr nach der Aufhebung des ¤ 6 Abs.1
Nr. 2a in der Fassungder Bekanntmachung
vom 19. Oktober2002 (BGBl. I S.4210) ent-
stehendenGewinnskann im Erstjahreine den
steuerlichenGewinn minderndeRŸcklagege-
bildet werden,die in dendemErstjahrfolgen-
denvier Wirtschaftsjahrenjeweils mit mindes-
tenseinemViertel gewinnerhšhendaufzulšsen
ist (Auflšsungszeitraum).Ò

bb) In dem bisherigenSatz 8 wird die Angabe
ãSatz7Ò durch die Angabe ãSatz 10Ò ersetzt.

cc) In dem bisherigenSatz 11 wird die Angabe
ãSatz8Òdurch die AngabeãSatz11Òund die
AngabeãSatz9Òdurch die AngabeãSatz12Ò
ersetzt.
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dd) NachdembisherigenSatz11 werdenfolgende
SŠtze eingefŸgt:

ã¤6 Abs.1 Nr. 4 Satz2 in derFassungderBe-
kanntmachungvom 19. Oktober2002(BGBl. I
S.4210)ist letztmalsfŸr dasvor dem1. Januar
2003 beginnendeWirtschaftsjahr (Letztjahr)
anzuwenden.¤ 6 Abs.1 Nr. 4 Satz2 in derFas-
sung des Artikels 1 des Gesetzesvom É
(BGBl. I S.É [einsetzen:Ausfertigungsdatum
und Seitenzahlder VerkŸndungdesvorliegen-
den €nderungsgesetzes])ist erstmalsfŸr das
nachdem31.Dezember2002beginnendeWirt-
schaftsjahr (Erstjahr) anzuwenden.Ò

g) Dem Absatz 21 wird folgender Satz angefŸgt:

ã¤7 Abs.1 Satz4 in derFassungdesGesetzesvom
É [einsetzen:Ausfertigungsdatum](BGBl. I S.É)
ist erstmalsbei WirtschaftsgŸternanzuwenden,die
nachdem31. Dezember2002angeschafft oderher-
gestellt worden sind.Ò

h) Absatz 21b wird aufgehoben.

i) Dem Absatz 25 werden folgende SŠtze angefŸgt:

ã¤10d in der FassungdesArtikels 1 desGesetzes
vom É (BGBl. I S.É [einsetzen:Ausfertigungsda-
tum und Seitenzahlder VerkŸndungdesvorliegen-
den€nderungsgesetzes])ist erstmalsfŸr denVeran-
lagungszeitraum2003 anzuwenden.Auf den am
Schluss des Veranlagungszeitraums1998 festge-
stelltenverbleibendenVerlustabzugist ¤ 10d in der
FassungdesGesetzesvom 16. April 1997(BGBl. I
S.821)mit derMa§gabeanzuwenden,dassderVer-
lustvortragab demVeranlagungszeitraum2003auf
die HŠlfte des Gesamtbetragsder EinkŸnfte be-
schrŠnkt ist.Ò

j) Absatz 39 wird wie folgt gefasst:

ã(39)¤ 23 Abs.1 Satz1 Nr. 1 und 2 in der Fas-
sungdesArtikels 1 desGesetzesvom É (BGBl. I
S.É [einsetzen:Ausfertigungsdatumund Seiten-
zahl der VerkŸndungdesvorliegenden€nderungs-
gesetzes])ist erstmalsauf VerŠu§erungsgeschŠfte
anzuwenden,bei denendie VerŠu§erungauf einem
nach dem É [einsetzen: Datum des Gesetzes-
beschlusses]rechtswirksamabgeschlossenenobliga-
torischen Vertrag oder gleichstehendenRechtsakt
beruht.¤ 23 Abs.1 Satz1 Nr. 4 in der Fassungdes
Artikels 1 desGesetzesvom É (BGBl. I S.É [ein-
setzen:AusfertigungsdatumundSeitenzahlderVer-
kŸndungdesvorliegenden€nderungsgesetzes])ist
erstmalsauf TermingeschŠfteanzuwenden,bei de-
nen der Erwerb des Rechtsauf einen Differenz-
ausgleich,GeldbetragoderVorteil nachdemÉ [ein-
setzen: Datum des Gesetzesbeschlusses]erfolgt.
¤ 23 Abs.1 Satz5 in derFassungdesArtikels 1 des
Gesetzesvom É (BGBl. I S.É [einsetzen:Ausfer-
tigungsdatumund Seitenzahlder VerkŸndungdes
vorliegenden€nderungsgesetzes])ist erstmalsbei
Einlagenanzuwenden,die nachdemÉ [einsetzen:
Datum des Gesetzesbeschlusses]vorgenommen
werden.¤ 23 Abs.2 Satz2 undAbs.3 Satz4 in der
FassungdesGesetzesvom 16. April 1997(BGBl. I

S.821) sind letztmals auf VerŠu§erungsgeschŠfte
anzuwenden,bei denendie VerŠu§erungauf einem
vordemÉ [einsetzen:DatumdesGesetzesbeschlus-
ses]rechtswirksamabgeschlossenenobligatorischen
VertragodergleichstehendenRechtsaktberuht.¤ 23
Abs.3 SŠtze5,8 und11 in derFassungdesGesetzes
vom É (BGBl. I S.É [einsetzen:Ausfertigungsda-
tum und Seitenzahlder VerkŸndungdesvorliegen-
den€nderungsgesetzes])sinderstmalsaufVerŠu§e-
rungsgeschŠfteanzuwenden,beidenendieVerŠu§e-
rungauf einemnachdemÉ [einsetzen:Datumdes
Gesetzesbeschlusses]rechtswirksamabgeschlosse-
nen obligatorischenVertrag oder gleichstehenden
Rechtsaktberuht.¤ 23 Abs.4 ist erstmalsanzuwen-
den, wenn der Beschlussder Kapitalgesellschaft
Ÿber die Auflšsung, Ÿber die Herabsetzungdes
Kapitals oder Ÿberdie AusschŸttungnachdem É
[einsetzen:DatumdesGesetzesbeschlusses]erfolgt
oder, sofernkeinAusschŸttungsbeschlusserfolgt ist,
BetrŠgeausdemsteuerlichenEinlagekontoim Sinne
des¤ 27 desKšrperschaftsteuergesetzesnachdem
É [einsetzen:DatumdesGesetzesbeschlusses]zu-
rŸckgezahlt werden.Ò

k) NachAbsatz39 werdenfolgendeAbsŠtze39aund
39b eingefŸgt:

ã(39a)¤ 23a in der FassungdesArtikels 1 des
Gesetzesvom É (BGBl. I S.É [einsetzen:Ausfer-
tigungsdatumund Seitenzahlder VerkŸndungdes
vorliegenden€nderungsgesetzes])ist erstmalsanzu-
wendenauf VerŠu§erungsgeschŠfte,bei denendie
VerŠu§erungaufeinemnachdem[einsetzen:Datum
desGesetzesbeschlusses]rechtswirksamabgeschlos-
senenobligatorischenVertragodergleichstehenden
Rechtsaktberuht,undaufTermingeschŠfte,beidenen
derErwerbdesRechtsaufeinenDifferenzausgleich,
Geldbetragoder Vorteil nach dem É [einsetzen:
Datum des Gesetzesbeschlusses] erfolgt.

(39b) ¤24b ist erstmals anzuwenden

1. auf KapitalertrŠgeim Sinnedes¤ 20, die nach
dem 31. Dezember 2003 zuflie§en,

2. auf EinnahmenausVerŠu§erungsgeschŠftenim
Sinnedes¤ 23 Abs.1 Nr. 2 und3, bei denendie
VerŠu§erungauf einemnachdem31. Dezember
2003rechtswirksamabgeschlossenenobligatori-
schen Vertrag oder gleichstehendenRechtsakt
beruht,

3. auf EinnahmenausTermingeschŠftenim Sinne
des¤ 23 Abs.1 Satz1 Nr. 4, bei denender Er-
werb des Rechtsauf einen Differenzausgleich,
GeldbetragoderVorteil nachdem31. Dezember
2003 erfolgt.Ò

l) Dem Absatz 41 wird folgender Satz angefŸgt:

ã¤32a Abs.7 ist

1. auf VerŠu§erungsgeschŠfteim Sinne des ¤ 23
Abs.1 Satz1 Nr. 1 bis 3 anzuwenden,bei denen
die VerŠu§erungauf einemnachdemÉ [einset-
zen: Datum des Gesetzesbeschlusses]rechts-
wirksam abgeschlossenenobligatorischenVer-
trag oder gleichstehenden Rechtsakt beruht,
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2. auf VerŠu§erungsgeschŠfteim Sinne des ¤ 23
Abs.1 Satz1 Nr. 4 anzuwenden,bei denender
ErwerbdesRechtsauf einenDifferenzausgleich,
GeldbetragoderVorteil nachdemÉ [einsetzen:
Datum des Gesetzesbeschlusses] erfolgt,

3. auf VerŠu§erungsgeschŠfteim Sinne des ¤ 23
Abs.1 Satz5, anzuwenden,bei denendie Ein-
lagenachdemÉ [einsetzen:DatumdesGeset-
zesbeschlusses] erfolgt, und

4. auf VerŠu§erungsgeschŠfteim Sinne des ¤ 23
Abs.4, bei denender Beschlussder Kapitalge-
sellschaftŸberdieAuflšsung,ŸberdieHerabset-
zung des Kapitals oder Ÿberdie AusschŸttung
nachdemÉ [einsetzen:DatumdesGesetzesbe-
schlusses]erfolgt oder, sofern kein AusschŸt-
tungsbeschlusserfolgt ist, BetrŠgeausdemsteu-
erlichen Einlagekontoim Sinne des ¤ 27 des
KšrperschaftsteuergesetzesnachdemÉ [einset-
zen:DatumdesGesetzesbeschlusses]zurŸckge-
zahlt werden.Ò

m) NachAbsatz50bwird folgenderAbsatz50ceinge-
fŸgt:

ã(50c)¤ 36 Abs.2 Satz2 Nr. 2 Satz2 in derFas-
sungdesArtikels 1 desGesetzesvomÉ [einsetzen:
Ausfertigungsdatum] (BGBl. I S.É [einsetzen:
AusfertigungsdatumundSeitenzahlderVerkŸndung
des vorliegenden€nderungsgesetzes])ist erstmals
ab dem Veranlagungszeitraum 2004 anzuwenden.Ò

n) DerbisherigeAbsatz50cwird derneueAbsatz50d.

o) NachdemneuenAbsatz50dwird folgenderAbsatz
51 eingefŸgt:

ã(51)¤ 37ain derFassungdesArtikels 1 desGe-
setzesvom É (BGBl. I S.É [einsetzen:Ausferti-
gungsdatumund Seitenzahlder VerkŸndungdes
vorliegenden€nderungsgesetzes]ist erstmalsauf
PrŠmienanzuwenden,die nachdem31. Dezember
2003 gewŠhrt werden.Ò

p) Nach Absatz55 wird folgenderAbsatz55a einge-
fŸgt:

ã(55a)¤ 45dAbs.1 Satz1 in derFassungdesAr-
tikels1 desGesetzesvom É (BGBl. I S.É [einset-
zen: Ausfertigungsdatumund Seitenzahlder Ver-
kŸndungdesvorliegenden€nderungsgesetzes])ist
erstmalsauf KapitalertrŠgeanzuwenden,die den
GlŠubigernnach dem 31. Dezember2003 zuflie-
§en.Ò

q) Dem Absatz 58 wird folgender Satz angefŸgt:

ã¤50 Abs.3 Satz2 in der FassungdesArtikels 1
des Gesetzesvom É (BGBl. I S.É [einsetzen:
AusfertigungsdatumundSeitenzahlderVerkŸndung
des vorliegenden €nderungsgesetzes]) ist

1. auf VerŠu§erungsgeschŠfteim Sinne des ¤ 23
Abs.1 Satz1 Nr. 1 bis 3 anzuwenden,bei denen
die VerŠu§erungauf einemnachdemÉ [einset-
zen: Datum des Gesetzesbeschlusses]rechts-
wirksam abgeschlossenenobligatorischenVer-
trag oder gleichstehenden Rechtsakt beruht,

2. auf VerŠu§erungsgeschŠfteim Sinne des ¤ 23
Abs.1 Satz5, anzuwenden,bei denendie Ein-
lagenachdemÉ [einsetzen:DatumdesGeset-
zesbeschlusses] erfolgt, und

3. auf VerŠu§erungsgeschŠfteim Sinne des ¤ 23
Abs.4, bei denender Beschlussder Kapitalge-
sellschaftŸberdieAuflšsung,ŸberdieHerabset-
zung des Kapitals oder Ÿberdie AusschŸttung
nachdemÉ [einsetzen:DatumdesGesetzesbe-
schlusses]erfolgt oder, sofern kein AusschŸt-
tungsbeschlusserfolgt ist, BetrŠgeausdemsteu-
erlichen Einlagekontoim Sinne des ¤ 27 des
KšrperschaftsteuergesetzesnachdemÉ [einset-
zen:DatumdesGesetzesbeschlusses]zurŸckge-
zahlt werden.Ò

Artikel 2

€nderung der Einkommensteuer-
DurchfŸhrungsverordnung 2000

Die Einkommensteuer-DurchfŸhrungsverordnung2000
in der Fassungder Bekanntmachungvom 10. Mai 2000
(BGBl. I S.717), zuletztgeŠndertdurchArtikel 2 desGe-
setzesvom19.September2002(BGBl. I S.3651),wird wie
folgt geŠndert:

1. In der InhaltsŸbersichtwerden die Angaben zu den
¤¤82b bis 82e wie folgt gefasst:

ã¤82b Behandlunggrš§eren Erhaltungsaufwandsbei
WohngebŠuden

¤¤82c bis 82e (weggefallen)Ò.

2. ¤ 11c wird wie folgt geŠndert:

a) In Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe ã¤7 Abs.4
Satz2ÒdurchdieAngabeã¤7 Abs.4 Satz3Òersetzt.

b) In Absatz2 Satz1 und Satz3 wird die Angabeã¤7
Abs.4 Satz3Òjeweilsdurchdie Angabeã¤7 Abs.4
Satz 5Ò ersetzt.

3. Nach ¤82a wird folgender ¤82b eingefŸgt:

ã¤82b
Behandlung grš§eren Erhaltungsaufwands

bei GebŠuden

(1) Der Steuerpflichtigekanngrš§ereAufwendungen
fŸr die Erhaltungvon GebŠuden,die im Zeitpunkt der
Leistung des Erhaltungsaufwandsnicht zu einem Be-
triebsvermšgengehšren und ŸberwiegendWohnzwe-
ckendienen,abweichendvon ¤ 11 Abs.2 desGesetzes
auf zwei bis fŸnf JahregleichmŠ§igverteilen.Ein Ge-
bŠude dient ŸberwiegendWohnzwecken,wenn die
GrundflŠcheder WohnzweckendienendenRŠumedes
GebŠudesmehrals die HŠlfteder gesamtenNutzflŠche
betrŠgt.Zum GebŠudegehšrendeGaragensind ohne
RŸcksichtauf ihre tatsŠchlicheNutzungals Wohnzwe-
ckendienendzu behandeln,soweit in ihnennicht mehr
alsein PersonenkraftwagenfŸr jedein demGebŠudebe-
findliche Wohnunguntergestellt werdenkann. RŠume
fŸr die UnterstellungweitererKraftwagensind stetsals
nicht Wohnzwecken dienend zu behandeln.
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(2) Wird dasGebŠudewŠhrenddesVerteilungszeit-
raumsverŠu§ert,ist der nochnicht berŸcksichtigteTeil
des Erhaltungsaufwandsim Jahr der VerŠu§erungals
Werbungskostenabzusetzen.DasGleichegilt, wennein
GebŠudein einBetriebsvermšgeneingebrachtodernicht
mehr zur Einkunftserzielung genutzt wird.

(3) StehtdasGebŠudeim EigentummehrererPerso-
nen, so ist der in Absatz1 bezeichneteErhaltungsauf-
wandvon allenEigentŸmernauf dengleichenZeitraum
zu verteilen.Ò

4. ¤ 84 wird wie folgt geŠndert:

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

ã(1) Die vorstehendeFassungdieserVerordnung
ist, soweitin denfolgendenAbsŠtzennichtsanderes
bestimmtist, erstmalsfŸr denVeranlagungszeitraum
2003 anzuwenden.Ò

b) Dem Absatz 4a wird folgender Satz 2 angefŸgt:

ã¤82bin derFassungdesArtikels 2 desGesetzes
vom É (BGBl. I S.É [einsetzen:Ausfertigungsda-
tumundSeitenzahlderVerkŸndungdesvorliegenden
€nderungsgesetzes])ist erstmalsauf Erhaltungsauf-
wandanzuwenden,dernachdem31.Dezember2002
entstanden ist.Ò

Artikel 3

€nderung des Kšrperschaftsteuergesetzes 2002

Das Kšrperschaftsteuergesetz2002 in der Fassungder
Bekanntmachungvom 15. Oktober2002(BGBl. I S.4144)
wird wie folgt geŠndert:

1. Die †berschrift wird wie folgt gefasst:

ãKšrperschaftsteuergesetz (KStG)Ò.

2. In ¤ 8 Abs.4 werdendie SŠtze2 bis 4 durch folgende
SŠtze ersetzt:

ãWirtschaftlicheIdentitŠtliegt insbesonderedannnicht
vor, wennAnteile aneinerKapitalgesellschafterworben
werdenund dem Erwerberdadurchallein oder zusam-
men mit nahestehendenPersonenim Sinne von ¤ 1
Abs.2 des Au§ensteuergesetzes die Mehrheit der
Stimmrechtean der Gesellschaftzusteht.Entsprechen-
desgilt fŸr denAusgleichdesVerlustesvom Beginndes
Wirtschaftsjahresbis zum Zeitpunktder AnteilsŸbertra-
gung und fŸr gesondertfestzustellendeverbleibende
Verlusteim Sinnevon ¤ 2a, ¤ 15 Abs.4 und ¤ 15ades
Einkommensteuergesetzes.Ò

3. ¤ 14 wird wie folgt geŠndert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geŠndert:

aa) Die Nummern 2 und 3 werden wie folgt gefasst:

ã2. Der OrgantrŠgermuss eine unbeschrŠnkt
steuerpflichtigenatŸrlichePersonoder eine
nicht steuerbefreiteKšrperschaft,Personen-
vereinigungoderVermšgensmasseim Sinne
des¤ 1 mit GeschŠftsleitungim Inland sein.
OrgantrŠgerkannaucheinePersonengesell-
schaft im Sinne des ¤ 15 Abs.1 Nr. 2 des

Einkommensteuergesetzesmit GeschŠftslei-
tung im Inland sein,wennsie eineTŠtigkeit
im Sinnedes¤ 15 Abs.1 Nr. 1 desEinkom-
mensteuergesetzesausŸbt. Die Vorausset-
zungder Nummer1 mussim VerhŠltniszur
Personengesellschaft selbst erfŸllt sein.

3. Der GewinnabfŸhrungsvertragmuss auf
mindestensfŸnf Jahre abgeschlossenund
wŠhrend seiner gesamten Geltungsdauer
durchgefŸhrtwerden. Eine vorzeitige Be-
endigungdesVertragsdurch KŸndigungist
unschŠdlich,wenn ein wichtiger Grund die
KŸndigungrechtfertigt.Die KŸndigungoder
Aufhebung des GewinnabfŸhrungsvertrags
auf einen Zeitpunkt wŠhrend des Wirt-
schaftsjahrsder Organgesellschaftwirkt auf
den Beginn dieses Wirtschaftsjahrs zurŸck.Ò

bb) Nach Satz 1 wird folgender Satz 2 angefŸgt:

ãDasEinkommender Organgesellschaftist dem
OrgantrŠgererstmalsfŸr dasKalenderjahrzuzu-
rechnen,in demdasWirtschaftsjahrder Organ-
gesellschaftendet,dasnachdem Wirksamwer-
den des GewinnabfŸhrungsvertrags beginnt.Ò

b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

ã(2) Kapitalgesellschaften,die nur eineneinzigen
Unternehmensgegenstandhaben dŸrfen, kšnnen
nicht Organgesellschaft sein.Ò

c) Absatz 3 wird aufgehoben.

4. ¤ 15 wird wie folgt gefasst:

ã¤15
Ermittlung des Einkommens bei Organschaft

Bei der Ermittlung desEinkommensbei Organschaft
gilt abweichendvon denallgemeinenVorschriftenFol-
gendes:

1. Ein Verlustabzugim Sinne des ¤ 10d des Einkom-
mensteuergesetzesist bei derOrgangesellschaftnicht
zulŠssig.

2. ¤ 8b Abs.1 bis 6 diesesGesetzesund¤ 4 Abs.7 des
Umwandlungssteuergesetzessind bei der Organ-
gesellschaftnicht anzuwenden.Sind in dem dem
OrgantrŠgerzugerechnetenEinkommenBezŸge,Ge-
winne oder Gewinnminderungenim Sinnedes¤ 8b
Abs.1 bis 3 diesesGesetzesodermit solchenBetrŠ-
genzusammenhŠngendeAusgabenim Sinnedes¤ 3c
des Einkommensteuergesetzesoder Gewinne im
Sinnedes¤ 4 Abs.7 desUmwandlungssteuergeset-
zesenthalten,sind ¤ 8b diesesGesetzes,¤ 4 Abs.7
des Umwandlungssteuergesetzessowie ¤ 3 Nr. 40
und ¤ 3c desEinkommensteuergesetzesbei der Er-
mittlung des Einkommensdes OrgantrŠgersanzu-
wenden.

Nummer2 gilt entsprechendfŸr Gewinnanteileausder
Beteiligung an einer auslŠndischenGesellschaft,die
nach den VorschrifteneinesAbkommenszur Vermei-
dung der Doppelbesteuerungvon der Besteuerungaus-
zunehmen sind.Ò
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5. ¤ 34 wird wie folgt geŠndert:

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

ã(1) Diese Fassungdes Gesetzesgilt, soweit in
denfolgendenAbsŠtzennichtsanderesbestimmtist,
erstmals fŸr den Veranlagungszeitraum 2003.Ò

b) In Absatz9 werdendie bisherigenNummern2 bis 4
durch folgende Nummern 2 und 3 ersetzt:

ã2. dieAbsŠtze1 und2 in derFassungdesArtikels 2
desGesetzesvom 20. Dezember2001(BGBl. I
S.3858)fŸrdieVeranlagungszeitrŠume2001und
2002;

3. Absatz1 Satz2 in derFassungdesArtikels 3 des
GesetzesvomÉ (BGBl. I S.É [einsetzen:Aus-
fertigungsdatumundSeitenzahlderVerkŸndung
desvorliegenden€nderungsgesetzes])im Veran-
lagungszeitraum2002,wenn der GewinnabfŸh-
rungsvertragnachdemÉ [einsetzen:Datumdes
Tages des Kabinettbeschlusses]abgeschlossen
wird. In denFŠllen,in denender GewinnabfŸh-
rungsvertragvor demÉ [einsetzen:Datumdes
TagesnachdemKabinettbeschluss]abgeschlos-
senwordenist, gilt Absatz1 Nr. 3 desKšrper-
schaftsteuergesetzes2002in derFassungderBe-
kanntmachungvom 15. Oktober2002 (BGBl. I
S.4144).Ò

c) Nach Absatz 12 wird folgenderAbsatz 12a einge-
fŸgt:

ã(12a)¤ 37 Abs.2 in der FassungdesArtikels 3
desGesetzesvom É (BGBl. I S.É [einsetzen:Aus-
fertigungsdatumund Seitenzahlder VerkŸndungdes
vorliegenden€nderungsgesetzes])ist erstmals fŸr
GewinnausschŸttungenanzuwenden,die nach dem
É [einsetzen:Datum des Tages des Kabinettbe-
schlusses] beschlossen werden.Ò

6. ¤ 37 wird wie folgt geŠndert:

a) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

ã(2)DasKšrperschaftsteuerguthabenmindertsich
bei GewinnausschŸttungen,die in den folgenden
Wirtschaftsjahrenerfolgenunddie auf einemdenge-
sellschaftsrechtlichenVorschriften entsprechenden
Gewinnverteilungsbeschlussberuhen. Die Minde-
rung betrŠgt1/7 der GewinnausschŸttungen,hšchs-
tensaberdie HŠlfte der festgesetztenKšrperschaft-
steuerdesVeranlagungszeitraums,in demdasWirt-
schaftsjahrendet, in dem die GewinnausschŸttung
erfolgt.Die BegrenzungaufdieHŠlftederfestgesetz-
tenKšrperschaftsteuerist nicht vorzunehmenin dem
Veranlagungszeitraum,in dem das 15. Wirtschafts-
jahr endet,dasauf dasWirtschaftsjahrfolgt, auf des-
sen SchlussnachAbsatz1 das Kšrperschaftsteuer-
guthabenermittelt wird. FestgesetzteKšrperschaft-
steuerist die fŸr den Veranlagungszeitraumfestge-
setzteKšrperschaftsteuervor BerŸcksichtigungvon
Minderungs- und ErhšhungsbetrŠgen.€nderungen
der KšrperschaftsteuerfestsetzungfŸhren nicht zu
einer €nderung des Minderungsbetrags, wenn

1. das Kšrperschaftsteuerguthabenweiter fŸr die
Minderung ausreicht und

2. der bisherige Minderungsbetragnach Absatz3
bescheinigt worden ist.

Die Kšrperschaftsteuerdes Veranlagungszeitraums,
in demdasWirtschaftsjahrendet,in demdieGewinn-
ausschŸttungerfolgt,mindertsichbiszumVerbrauch
desKšrperschaftsteuerguthabensum diesenBetrag,
letztmaligin demVeranlagungszeitraum,in demdas
15.Wirtschaftsjahrendet,dasaufdasWirtschaftsjahr
folgt, auf dessenSchlussnachAbsatz1 dasKšrper-
schaftsteuerguthaben ermittelt wird. Das verblei-
bendeKšrperschaftsteuerguthabenist aufdenSchluss
der jeweiligen Wirtschaftsjahre,letztmals auf den
Schlussdes14. Wirtschaftsjahrs,dasauf dasWirt-
schaftsjahrfolgt, auf dessenSchlussnachAbsatz1
dasKšrperschaftsteuerguthabenermittelt wird, fort-
zuschreibenund gesondertfestzustellen.¤ 27 Abs.2
gilt entsprechend.Ò

b) Absatz 3 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

ãSatz1 gilt auch,wennderKšrperschaftoderPerso-
nenvereinigungBezŸgeim Sinne des ¤ 8b Abs.1
Satz2 oderdie entsprechendenBezŸgeeinerOrgan-
gesellschaft zugerechnet werden.Ò

Artikel 4

€nderung des Umwandlungssteuergesetzes 2002
DasUmwandlungssteuergesetz2002in der Fassungder

Bekanntmachungvom 15. Oktober2002(BGBl. I S.4133)
wird wie folgt geŠndert:

1. Die †berschrift wird wie folgt gefasst:

ãUmwandlungssteuergesetz (UmwStG)Ò.

2. ¤ 4 Abs.2 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

ãEin verbleibenderVerlustvortragim Sinne des ¤ 10d
desEinkommensteuergesetzesunddie gesondertfestzu-
stellendenverbleibendenVerlusteim Sinneder¤¤2a,15
Abs.4 und ¤ 15a desEinkommensteuergesetzesgehen
nicht Ÿber.Ò

3. ¤ 12 wird wie folgt geŠndert:

a) Absatz 3 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

ãEinverbleibenderVerlustvortragim Sinnedes¤ 10d
des Einkommensteuergesetzesund die gesondert
festzustellendenverbleibendenVerlusteim Sinneder
¤¤2a,15 Abs.4 und¤ 15adesEinkommensteuerge-
setzes gehen nicht Ÿber.Ò

b) Absatz 5 Satz 3 wird aufgehoben.

4. ¤ 15 Abs.4 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

ãEin verbleibenderVerlustvortrag der Ÿbertragenden
Kšrperschaftim Sinnedes¤ 10ddesEinkommensteuer-
gesetzesund die gesondertfestzustellendenverbleiben-
denVerlusteim Sinneder¤¤2a,15Abs.4 und¤ 15ades
Einkommensteuergesetzesmindern sich vorbehaltlich
des¤ 16 im VerhŠltnisderŸbergehendenVermšgensteile
zudembeiderŸbertragendenKšrperschaftvor derSpal-
tungbestehendenVermšgen,wie esin derRegelin den
Angabenzum UmtauschverhŠltnisder Anteile im Spal-
tungs- und †bernahmevertragoder im Spaltungsplan
(¤ 126 Abs.1 Nr. 3, ¤ 136 des Umwandlungsgesetzes
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vom 28.Oktober1994(BGBl. I S.3210,1995I S.428),
daszuletztdurchArtikel 5 desGesetzesvom 23. MŠrz
2002 (BGBl. I S.1163) geŠndertwordenist, in der je-
weils geltenden Fassung) zum Ausdruck kommt.Ò

5. ¤ 16 Satz 3 wird wie folgt gefasst:

ãEin verbleibenderVerlustvortrag der Ÿbertragenden
Kšrperschaftim Sinnedes¤ 10ddesEinkommensteuer-
gesetzesund die gesondertfestzustellendenverbleiben-
denVerlusteim Sinneder¤¤2a,15Abs.4 und¤ 15ades
Einkommensteuergesetzesmindernsich in demVerhŠlt-
nis, in demdasVermšgenauf einePersonengesellschaft
Ÿbergeht.Ò

6. Dem ¤27 wird folgender Absatz 9 angefŸgt:

ã(9) ¤ 12 Abs.3 Satz 2 und Absatz 5 Satz 3, ¤ 15
Abs.4 Satz1 und¤ 16Satz3 in derFassungdesArtikels
4 desGesetzesvom É (BGBl. I S.É [einsetzen:Aus-
fertigungsdatumund Seitenzahlder VerkŸndungdes
vorliegenden €nderungsgesetzes])sind erstmals auf
UmwandlungsvorgŠngeanzuwenden,die nachdem É
[einsetzen:Datum des Tagesdes Kabinettbeschlusses]
zur Eintragung in das Register angemeldetworden
sind.Ò

Artikel 5

€nderung des Gewerbesteuergesetzes 2002

Das Gewerbesteuergesetz2002 in der Fassungder Be-
kanntmachungvom 15. Oktober 2002 (BGBl. I S.4167)
wird wie folgt geŠndert:

1. Die †berschrift wird wie folgt gefasst:

ãGewerbesteuergesetz (GewStG)Ò.

2. ¤ 2 Abs.2 wird wie folgt geŠndert:

a) Satz 2 wird wie folgt gefasst:

ãDie¤¤14,15,17oder18desKšrperschaftsteuerge-
setzessindnichtanzuwenden;eineOrgangesellschaft
unterliegtmit ihrem Gewerbebetriebselbstder Ge-
werbesteuer.Ò

b) Satz 3 wird aufgehoben.

3. ¤ 8 Nr. 7 wird wie folgt gefasst:

ã7. ein Viertel derMiet- undPachtzinsenfŸr die Benut-
zung der nicht in GrundbesitzbestehendenWirt-
schaftsgŸterdes Anlagevermšgens,die im Eigen-
tum eines Anderen stehen;Ò.

4. ¤ 10a Satz 1 wird wie folgt gefasst:

ãDerma§gebendeGewerbeertragwird biszurHŠlfteum
die FehlbetrŠgegekŸrzt,die sich bei Ermittlung des
ma§gebendenGewerbeertragsfŸr die vorangegangenen
ErhebungszeitrŠumenachdenVorschriftender ¤¤7 bis
10 ergebenhaben,soweitdie FehlbetrŠgenicht bei der
ErmittlungdesGewerbeertragsfŸrdievorangegangenen
ErhebungszeitrŠume berŸcksichtigt worden sind.Ò

5. ¤ 36 wird wie folgt geŠndert:

a) In Absatz 1 wird die Jahreszahlã2002Òdurch die
Jahreszahl ã2003Ò ersetzt.

b) Nach Absatz 6 wird folgender Absatz 7 angefŸgt:

ã(7) ¤ 12 Abs.2 Nr. 2 Satz1 desGesetzesin der
Fassungder Bekanntmachungvom 21. MŠrz 1991
(BGBl. I S.814) ist nicht anzuwenden,soweit die
dem Betrieb dienendenWirtschaftsgŸtervon einem
im Ausland betriebenenGewerbebetriebŸberlassen
worden sind.Ò

Artikel 6

€nderung der Gewerbesteuer-
DurchfŸhrungsverordnung 2002

Die Gewerbesteuer-DurchfŸhrungsverordnung2002 in
der Fassungder Bekanntmachungvom 15. Oktober2002
wird wie folgt geŠndert:

1. Die †berschrift wird wie folgt gefasst:

ãGewerbesteuer-DurchfŸhrungsverordnung
(GewStDV)Ò.

2. ¤ 19 Abs.1 Satz 2 wird aufgehoben.

3. In ¤ 36 wird die Jahreszahlã2002Òdurchdie Jahreszahl
ã2003Ò ersetzt.

Artikel 7

€nderung des Umsatzsteuergesetzes 1999

Das Umsatzsteuergesetz1999 in der Fassungder Be-
kanntmachungvom 9. Juni1999(BGBl. I S.1270),zuletzt
geŠndertdurch Artikel 1 desGesetzesvom 1. September
2002 (BGBl.I S.3441), wird wie folgt geŠndert:

1. ¤ 3a wird wie folgt geŠndert:

a) In Absatz 3 wird Satz 4 aufgehoben.

b) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 3a eingefŸgt:

ã(3a)Ist der EmpfŠngereiner in Absatz4 Nr. 14
bezeichnetensonstigenLeistung kein Unternehmer
und hat er seinenWohnsitz oder Sitz im Gemein-
schaftsgebiet,wird die sonstigeLeistungabweichend
von Absatz1 dort ausgefŸhrt,wo er seinenWohnsitz
oderSitz hat,wenndie sonstigeLeistungvon einem
UnternehmerausgefŸhrtwird, der im Drittlandsge-
biet ansŠssigist oderdort eineBetriebsstŠttehat,von
der die Leistung ausgefŸhrt wird.Ò

c) In Absatz 4 werdenin der Nummer 12 der Punkt
durchein Semikolonersetztunddie folgendenNum-
mern 13 und 14 angefŸgt:

ã13.die Rundfunk- und Fernsehdienstleistungen;

14. die auf elektronischemWeg erbrachtensonsti-
gen Leistungen.Ò

d) Absatz 5 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

ãDasBundesministeriumder Finanzenkannmit Zu-
stimmungdesBundesratesdurchRechtsverordnung,
um eine Doppelbesteuerungoder Nichtbesteuerung
zu vermeidenoderum Wettbewerbsverzerrungenzu
verhindern,bei denin Absatz4 Nr. 1 bis 13 bezeich-
netensonstigenLeistungenund bei der Vermietung
von Befšrderungsmittelnden Ort dieser sonstigen
Leistungenabweichendvon Absatz1 und 3 danach
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bestimmen,wo die sonstigenLeistungen genutzt
oder ausgewertet werden.Ò

2. ¤ 4 Nr. 5 Satz 1 Buchstabe b wird wie folgt gefasst:

ãb) der grenzŸberschreitendenBefšrderungenvon Per-
sonen mit Seeschiffen,Ò.

3. ¤ 12 Abs.2 wird wie folgt geŠndert:

a) In Nummer 1 wird das Semikolonam Ende durch
einen Punkt ersetzt und folgender Satz angefŸgt:

ãBei einerZusammenstellungvon GegenstŠndenzu
einerEinheitgilt diesnur, wennalle GegenstŠndein
der Anlage bezeichnet sind;Ò.

b) Die Nummern 3, 4 und 6 werden aufgehoben.

4. In ¤ 13 Abs.1 Nr. 1 wird in Buchstabec dasSemikolon
durchein KommaersetztundfolgenderBuchstabed an-
gefŸgt:

ãd) in denFŠllendes¤ 18 Abs.4c mit Ablauf desBe-
steuerungszeitraumsnach ¤ 16 Abs.1a Satz 1, in
dem die Leistungen ausgefŸhrt worden sind;Ò.

5. ¤ 13b Abs.3 wird wie folgt gefasst:

ã(3) Die AbsŠtze1 und 2 finden keine Anwendung,
wenndieLeistungdesim AuslandansŠssigenUnterneh-
mers besteht

1. in einerPersonenbefšrderung,die derBefšrderungs-
einzelbesteuerung (¤16 Abs.5) unterlegen hat,

2. in einer Personenbefšrderung,die mit einer Kraft-
droschke durchgefŸhrt worden ist,

3. in einergrenzŸberschreitendenPersonenbefšrderung
mit Luftfahrzeugen oder

4. in der VermittlungeinergrenzŸberschreitendenPer-
sonenbefšrderung mit Luftfahrzeugen.Ò

6. ¤ 16 wird wie folgt geŠndert:

a) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 1a eingefŸgt:

ã(1a)Machtein nicht im Gemeinschaftsgebietan-
sŠssigerUnternehmervon ¤ 18 Abs.4c Gebrauch,ist
Besteuerungszeitraumdas Kalendervierteljahr. Bei
der Berechnungder Steuerist von der Summeder
UmsŠtzenach¤ 3a Abs.3a auszugehen,die im Ge-
meinschaftsgebietsteuerbarsind, soweit fŸr sie in
demBesteuerungszeitraumdieSteuerentstandenund
die Steuerschuldnerschaftgegebenist. Absatz 2 ist
nicht anzuwenden.Ò

b) Absatz 4 wird wie folgt gefasst:

ã(4) Abweichendvon den AbsŠtzen1, 2 und 3
kann das Finanzamteinen kŸrzerenBesteuerungs-
zeitraumbestimmen,wenn der Eingangder Steuer
gefŠhrdeterscheintoderderUnternehmerdamitein-
verstanden ist.Ò

c) Dem Absatz 6 werden folgende SŠtze angefŸgt:

ãMachtein nicht im GemeinschaftsgebietansŠssiger
Unternehmervon ¤ 18 Abs.4c Gebrauch,hat er zur
Berechnungder SteuerWerte in fremder WŠhrung
nach den Kursen umzurechnen,die fŸr den letzten
Tag des Besteuerungszeitraumsnach Absatz 1a

Satz 1 vonderEuropŠischenZentralbankfestgestellt
worden sind. Sind fŸr diesenTag keine Umrech-
nungskursefestgestelltworden,hatderUnternehmer
die Steuernachden fŸr dennŠchstenTag nachAb-
lauf desBesteuerungszeitraumsnachAbsatz1a Satz
1 von der EuropŠischenZentralbankfestgestellten
Umrechnungskursen umzurechnen.Ò

7. ¤ 18 wird wie folgt geŠndert:

a) NachAbsatz4b werdenfolgendeAbsŠtze4c und4d
eingefŸgt:

ã(4c)Ein nicht im GemeinschaftsgebietansŠssiger
Unternehmer, der als Steuerschuldnerausschlie§lich
UmsŠtzenach¤ 3a Abs.3a im Gemeinschaftsgebiet
erbringtundin keinemanderenMitgliedstaatfŸrZwe-
ckederUmsatzsteuererfasstist,kannabweichendvon
denAbsŠtzen1 bis 4 fŸr jedenBesteuerungszeitraum
(¤ 16Abs.1aSatz1)eineSteuererklŠrungaufamtlich
vorgeschriebenemVordruckbiszum20.TagnachAb-
lauf jedesBesteuerungszeitraumsabgeben,in der er
dieSteuerselbstzuberechnenhat;dieSteuererklŠrung
ist demBundesamtfŸrFinanzenelektronischzuŸber-
mitteln.DieSteuerist am20.TagnachAblaufdesBe-
steuerungszeitraumsfŠllig. Die AusŸbungdesWahl-
rechtshat der Unternehmerauf dem amtlich vorge-
schriebenen,elektronischzu ŸbermittelndenDoku-
mentdemBundesamtfŸrFinanzenanzuzeigen,bevor
erUmsŠtzenach¤ 3aAbs.3aim Gemeinschaftsgebiet
erbringt.DasWahlrechtkannnur mit Wirkung vom
Beginn einesBesteuerungszeitraumsan widerrufen
werden.Der Widerruf ist vor Beginn des Besteue-
rungszeitraums,fŸrdenergeltensoll, gegenŸberdem
BundesamtfŸr Finanzenauf elektronischemWeg zu
erklŠren.Kommt der UnternehmerseinenVerpflich-
tungennachSatz1 bis 3 wiederholtnicht odernicht
rechtzeitignach,schlie§tihn dasBundesamtfŸr Fi-
nanzenvon demBesteuerungsverfahrennachSatz1
aus.Der Ausschlussgilt ab dem Besteuerungszeit-
raum,der nachdemZeitpunktder Bekanntgabedes
Ausschlusses gegenŸber dem Unternehmer beginnt.

(4d)Die AbsŠtze1 bis4 geltennicht fŸrUnterneh-
mer, die im Inland im Besteuerungszeitraum(¤ 16
Abs.1 Satz 2) als Steuerschuldnerausschlie§lich
elektronischeDienstleistungennach¤ 3a Abs.3a er-
bringen und dieseUmsŠtzein einem anderenMit-
gliedstaat erklŠren sowie die darauf entfallende
Steuer entrichten.Ò

b) Dem Absatz 9 wird folgender Satz angefŸgt:

ãDieSŠtze6 und7 geltennicht fŸr Unternehmer, die
nicht im GemeinschaftsgebietansŠssigsind, soweit
sie im Besteuerungszeitraum(¤ 16 Abs.1 Satz2) als
Steuerschuldnerausschlie§lichelektronischeLeis-
tungennach¤ 3aAbs.3aim Gemeinschaftsgebieter-
brachtund fŸr dieseUmsŠtzevon ¤ 18 Abs.4c Ge-
brauchgemachthabenoderdieseUmsŠtzein einem
anderenMitgliedstaaterklŠrtsowiedie daraufentfal-
lendeSteuerentrichtethaben;Voraussetzungist, dass
die VorsteuerbetrŠgeim Zusammenhangmit elektro-
nischen Leistungen nach ¤3a Abs.3a stehen.Ò
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8. In ¤ 22 Abs.1 wird folgender Satz angefŸgt:

ãIn denFŠllendes¤ 18 Abs.4c und4d sinddie erfor-
derlichen Aufzeichnungenauf Anfrage des Bundes-
amtsfŸr Finanzenauf elektronischemWeg zur VerfŸ-
gung zu stellen.Ò

9. ¤ 24 Abs.1 wird wie folgt geŠndert:

a) In Satz1 Nr. 3 wird die Angabeãneunvom Hun-
dertÒdurchdie Angabeãsiebenvom HundertÒer-
setzt.

b) In Satz 3 wird die Angabeãneunvom HundertÒ
durch die Angabe ãsieben vom HundertÒ ersetzt.

10. ¤ 26 Abs.3 wird aufgehoben.

11. Die ãAnlage zu ¤ 12 Abs.2 Nr. 1 und 2Òwird wie
folgt geŠndert:

a) Nummer 1 wird wie folgt gefasst:

ãAusgebildete BlindenfŸhrhunde, aus Position
01.06Ò.

b) Nummern6, 7, 8, 9, 19, 23, 45 und48 werdenauf-
gehoben.

c) Nummer 37 wird wie folgt gefasst:

ãHunde-und Katzenfutter, in AufmachungenfŸr
den Einzelverkauf, Unterposition 230910Ò.

d) Nummer 52 wird wie folgt geŠndert:

aa) Nach dem Wort ãGebrechenÒwird der Klam-
merzusatzã(mit Ausnahmeder Erzeugnisse
ausder TŠtigkeitals Zahntechnikersowie der
in ¤ 4 Nr. 14 Satz4 Buchstabeb bezeichneten
Erzeugnisse der ZahnŠrzte)Ò eingefŸgt.

bb) In Buchstabec wird die AngabeãausUnterpo-
sitionen9021.21,9021.29und 9021.30Òdurch
die Angabe ãaus Unterposition 9021.30Òer-
setzt.

Artikel 8

€nderung der Umsatzsteuer-
DurchfŸhrungsverordnung 1999

Die Umsatzsteuer-DurchfŸhrungsverordnung1999 in
der Fassung der Bekanntmachungvom 9. Juni 1999
(BGBl. I S.1308), zuletzt geŠndertdurch Artikel 19 des
Gesetzesvom 20. Dezember2001(BGBl. I S.3794),wird
wie folgt geŠndert:

1. ¤ 1 Abs.1 Satz 1 Nr. 2 wird wie folgt gefasst:

ã2. eine sonstigeLeistung, die in ¤ 3a Abs.4 Nr. 12
und 13 des Gesetzes bezeichnet ist, oderÒ.

2. ¤ 59 wird wie folgt gefasst:

ã¤59
VergŸtungsberechtigte Unternehmer

Die VergŸtung der abziehbarenVorsteuerbetrŠge
(¤ 15 desGesetzes)an im AuslandansŠssigeUnterneh-
mer (¤ 13b Abs.4 des Gesetzes)ist abweichendvon
¤ 16 und¤ 18 Abs.1 bis 4 desGesetzesnachden¤¤60
und 61 durchzufŸhren,wenn der Unternehmerim Ver-
gŸtungszeitraum

1. im Inland keine UmsŠtzeim Sinne des ¤ 1 Abs.1
Nr. 1 und 5 desGesetzesoder nur steuerfreieUm-
sŠtzeim Sinne des ¤ 4 Nr. 3 des Gesetzesausge-
fŸhrt hat,

2. nur UmsŠtzeausgefŸhrthat, fŸr die der Leistungs-
empfŠngerdie Steuerschuldet(¤ 13b desGesetzes)
oder die der Befšrderungseinzelbesteuerung(¤ 16
Abs.5 und ¤ 18 Abs.5 desGesetzes)unterlegenha-
ben,

3. im Inland nur innergemeinschaftlicheErwerbeund
darananschlie§endeLieferungenim Sinnedes¤ 25b
Abs.2 des Gesetzes ausgefŸhrt hat, oder

im Inland als Steuerschuldnernur UmsŠtzeim Sinne
des¤ 3aAbs.3adesGesetzeserbrachthatundvon dem
Wahlrecht nach ¤ 18 Abs.4c des GesetzesGebrauch
gemachthat oderdieseUmsŠtzein einemanderenMit-
gliedstaaterklŠrt sowie die darauf entfallendeSteuer
entrichtet hat.Ò

Artikel 9

€nderung der UmsatzsteuerzustŠndig-
keitsverordnung

In ¤ 1 der UmsatzsteuerzustŠndigkeitsverordnungvom
20. Dezember2001(BGBl. I S.3794,3814)wird nachAb-
satz 2 folgender Absatz 2a eingefŸgt:

ã(2a)Abweichendvon denAbsŠtzen1 und 2 ist fŸr die
Unternehmer, die von ¤ 18 Abs.4c desUmsatzsteuergeset-
zesGebrauchmachen,dasBundesamtfŸr FinanzenzustŠn-
dig.Ò

Artikel 10

€nderung der Abgabenordnung

Die Abgabenordnungin der Fassungder Bekanntma-
chung vom 1. Oktober 2002 (BGBl. I S.3866) wird wie
folgt geŠndert:

1. Die InhaltsŸbersicht wird wie folgt gefasst:

a) Die Angabe zu ¤30a wird wie folgt gefasst:

ã¤30a (weggefallen)Ò.

b) Nachder Angabeã¤139 Anmeldungvon Betrieben
in besonderenFŠllenÒwerdenfolgendeneueAnga-
ben eingefŸgt:

ã3. Unterabschnitt
Allgemeines Ordnungsmerkmal

¤ 139aVergabeundVerwaltungdesOrdnungsmerk-
malsÒ.

2. In ¤ 3 Abs.4 wird nach der AngabeãVerspŠtungszu-
schlŠge(¤152),Òdie AngabeãZuschlŠgegemŠ§¤ 162
Abs.4,Ò eingefŸgt.

3. In ¤ 21 Abs.1 Satz 2 werden die Wšrter ãeinem
FinanzamtÒdurchdie Wšrter ãeinerFinanzbehšrdeÒer-
setzt.

4. ¤ 30a wird aufgehoben.

5. Dem ¤90 wird folgender Absatz 3 angefŸgt:
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ã(3) Bei Sachverhalten,die VorgŠngemit Auslands-
bezugbetreffen, hat ein SteuerpflichtigerŸberdie Art
und den Inhalt seinerGeschŠftsbeziehungenmit nahe
stehendenPersonenim Sinne des ¤ 1 Abs.2 des Au-
§ensteuergesetzeszeitnahAufzeichnungenzu erstellen.
Die Aufzeichnungspflichtumfasst insbesondereauch
die wirtschaftlichenundrechtlichenGrundlagen,die fŸr
die FestsetzungangemessenerPreiseund andererver-
einbarter GeschŠftsbedingungenmit den Nahestehen-
den von Bedeutungsind. Um eine einheitlicheRechts-
anwendungsicherzustellen,wird das Bundesministe-
rium der Finanzen ermŠchtigt,mit Zustimmung des
Bundesratesdurch Rechtsverordnungdie Art und den
Umfangderzu erstellendenAufzeichnungenzu bestim-
men.Die Vorlageder Aufzeichnungenrichtet sich nach
¤ 97 mit der Ma§gabe,dassAbsatz2 dieserVorschrift
keine Anwendungfindet. Sie hat auf Anforderungin-
nerhalb einer Frist von 60 Tagen zu erfolgen.Ò

6. Nach¤ 139 wird folgenderneuerUnterabschnitteinge-
fŸgt:

ã3. Unterabschnitt

Allgemeines Ordnungsmerkmal

¤ 139a
Vergabe und Verwaltung des Ordnungsmerkmals

(1) Das BundesamtfŸr Finanzenteilt jedemSteuer-
pflichtigenalsOrdnungsmerkmalfŸr dasBesteuerungs-
verfahrenein einheitliches,unverŠnderbaresund dauer-
haftesMerkmal zur Identifikation (Identifikationsmerk-
mal) zu. Diesesist bei AntrŠgen,ErklŠrungenoderMit-
teilungen gegenŸber Finanzbehšrden anzugeben.

(2) Die Bundesregierungkann durch Rechtsverord-
nung mit Zustimmungdes BundesratesBehšrdenver-
pflichten, personenbezogeneDaten mšglicher Steuer-
pflichtiger dem BundesamtfŸr Finanzenmitzuteilen,
soweit dies fŸr Bildung, Vergabeund Verwaltungdes
Identifikationsmerkmaleserforderlichist. In derRechts-
verordnungsind Art und Umfangder Mitteilungenund
der Verwendungdes Identifikationsmerkmaleszu re-
geln; au§erdemist festzulegen,welche organisatori-
schenund technischenVorkehrungenzur Vermeidung
von Missbrauch zu treffen sind.Ò

7. ¤ 162 wird wie folgt geŠndert:

a) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

ã(2) Zu schŠtzenist insbesonderedann,wennder
SteuerpflichtigeŸber seine Angabenkeine ausrei-
chendenAufklŠrungenzu gebenvermagoder wei-
tereAuskunft odereineVersicherungan EidesStatt
verweigert oder seine Mitwirkungspflichten nach
¤ 90 Abs.2 oder 3 verletzt.Das Gleichegilt, wenn
der SteuerpflichtigeBŸcher oder Aufzeichnungen,
die er nachden Steuergesetzenzu fŸhrenhat, nicht
vorlegenkannoderwenndie BuchfŸhrungoderdie
Aufzeichnungender Besteuerungnicht nach ¤ 158
zugrunde gelegt werden.Ò

b) Nach Absatz 2 werden folgendeAbsŠtze3 und 4
eingefŸgt:

ã(3) Verletztein Steuerpflichtiger, der GeschŠfts-
beziehungenmit nahestehendenPersonenim Sinne

des ¤ 1 Abs.2 des Au§ensteuergesetzeszum Aus-
landunterhŠlt,seineMitwirkungspflichtennach¤ 90
Abs.2 oderlegt er die nach¤ 90 Abs.3 zu erstellen-
den Aufzeichnungennicht vor, so wird widerlegbar
vermutet,dassseineEinkŸnfteausdiesenGeschŠfts-
beziehungendurch dasNahestehengemindertwur-
den. Lassensich in einem solchenFall dieseEin-
kŸnfte nur innerhalb eines bestimmtenRahmens,
insbesonderenur aufgrundvon Preisspannenbestim-
men,kanndieserRahmenbei derSchŠtzungzu Las-
ten des Steuerpflichtigen ausgeschšpft werden.

(4) Verletzt ein Steuerpflichtigerseine Mitwir-
kungspflichtennach¤ 90 Abs.3, ist ein Zuschlagzur
Steuerfestzusetzen.DieserbetrŠgtin denFŠllendes
Absatzes3 mindestens10 vom Hundertund hšchs-
tens20 vom HundertdesMehrbetragsderEinkŸnfte
aus den GeschŠftsbeziehungenim Sinne des ¤ 90
Abs.3, diesichdurchAnwendungdesAbsatzes3 er-
geben.Bei verspŠteterVorlagevon ¤ 90 Abs.3 SŠtze
1 und 2 entsprechendenAufzeichnungenbetrŠgtder
Zuschlagbis zu 2 000000Euro.Bei derBemessung
einesZuschlagsnachSatz2 von mehr als 10 vom
HundertodereinesZuschlagesnachSatz3 sind ne-
benseinemZweck,denSteuerpflichtigenzur Erstel-
lung und fristgerechtenVorlageder Aufzeichnungen
im Sinnedes ¤ 90 Abs.3 anzuhalten,insbesondere
die von ihm gezogenenVorteile und bei verspŠteter
Vorlage auch die Dauer der FristŸberschreitungzu
berŸcksichtigen.Von der FestsetzungdesZuschlags
kannabgesehenwerden,wenndieNichterfŸllungder
Pflichten nach ¤ 90 Abs.3 entschuldbarerscheint.
Das VerschuldeneinesgesetzlichenVertretersoder
einesErfŸllungsgehilfenstehtdemeigenenVerschul-
den gleich. Der Zuschlagist regelmŠ§igzusammen
mit der Steuer festzusetzen.Ò

c) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 5.

8. ¤ 194 Abs.3 wird wie folgt gefasst:

ã(3) Bei einer Au§enprŸfungdŸrfen auch VerhŠlt-
nisseandererals der in Absatz 1 genanntenPersonen
festgestelltwerden.Soweit dieseFeststellungenfŸr die
Besteuerungdieser anderenPersonenvon Bedeutung
seinkšnnen,ist ihre AuswertungzulŠssig.DasGleiche
gilt fŸr FeststellungenŸber eine unerlaubteHilfeleis-
tung in Steuersachen.Ò

Artikel 11

€nderung des EinfŸhrungsgesetzes
zur Abgabenordnung

Artikel 97 des EinfŸhrungsgesetzeszur Abgabenord-
nung vom 14. Dezember1976 (BGBl. I S.3341, 1977 I
S.667), das zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzesvom
20.Dezember2001 (BGBl. I S.3794), geŠndertworden
ist, wird wie folgt geŠndert:

1. Dem ¤1 wird folgender Absatz 9 angefŸgt:

ã(9) Die durch Artikel 10 des Gesetzesvom É
(BGBl. I S.É [einsetzen:AusfertigungsdatumundSei-
tenzahlderVerkŸndungdesvorliegenden€nderungsge-
setzes])geŠndertenVorschriften sind auf alle bei In-
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krafttreten des GesetzesanhŠngigenVerfahren anzu-
wenden, soweit nichts anderes bestimmt ist.Ò

2. ¤ 5 wird wie folgt gefasst:

ã¤5
Zeitpunkt der EinfŸhrung

eines steuerlichen Ordnungsmerkmals

Das Bundesministerium der Finanzen bestimmt
durch Rechtsverordnungmit ZustimmungdesBundes-
ratesdenZeitpunktder erstmaligenZuteilungdesIden-
tifikationsmerkmalsnach ¤ 139a Abs.1 der Abgaben-
ordnung.Ò

3. Nach ¤21 wird folgender ¤22 angefŸgt:

ã¤22
Mitwirkungspflichten der Beteiligten;

SchŠtzung von Besteuerungsgrundlagen

¤ 90 Abs.3 und ¤ 162 Abs.2 bis 5 der Abgabenord-
nung in der FassungdesArtikels 10 desGesetzesvom
É (BGBl. I S.É [einsetzen:Ausfertigungsdatumund
Seitenzahl der VerkŸndungdes vorliegenden €nde-
rungsgesetzes])sinderstmalsfŸr Wirtschaftsjahreanzu-
wenden,die nach dem 31. Dezember2002 beginnen.
Gehšrenzu den GeschŠftsbeziehungenim Sinne des
¤ 90 Abs.3 derAbgabenordnungin derFassungdesAr-
tikels10desGesetzesvomÉ (BGBl. I S.É [einsetzen:
AusfertigungsdatumundSeitenzahlderVerkŸndungdes
vorliegenden€nderungsgesetzes])DauerschuldverhŠlt-
nisse, die vor Beginn der in Satz 1 bezeichneten
WirtschaftsjahrebegrŸndetwordensindunddie bei Be-
ginn dieser Wirtschaftsjahrenoch bestehen,sind die
Aufzeichnungender wirtschaftlichen und rechtlichen
Grundlagen dieser DauerschuldverhŠltnissebis zum
30.Juni 2003 zu erstellen.Ò

Artikel 12

€nderung des Au§ensteuergesetzes

Das Au§ensteuergesetz vom 8. September 1972
(BGBl. I S.1713),zuletztgeŠndertdurchArtikel 5 desGe-
setzesvom 20. Dezember2001 (BGBl. I S.3858), wird
wie folgt geŠndert:

1. ¤ 1 Abs.4 wird wie folgt gefasst:

ã(4)GeschŠftsbeziehungim SinnederAbsŠtze1 und2
ist jededenEinkŸnftenzugrundeliegendeschuldrecht-
licheBeziehung,diekeinegesellschaftsvertraglicheVer-
einbarungist und entwederbeim Steuerpflichtigenoder
beidernahestehendenPersonTeil einerTŠtigkeitist, auf
die ¤¤13, 15, 18 oder21 desEinkommensteuergesetzes
anzuwendensindoderim Fall einesauslŠndischenNahe-
stehendenanzuwendenwŠren,wenn die TŠtigkeit im
Inland vorgenommen wŸrde.Ò

2. ¤ 7 wird wie folgt geŠndert:

a) In Absatz 6 Satz 1 wird die Angabeã¤10 Abs.6
Satz 2Ò durch die Angabe ãAbsatz 6aÒ ersetzt.

b) Nach Absatz 6 wird folgender Absatz 6a eingefŸgt:

ã(6a) ZwischeneinkŸnftemit Kapitalanlagecha-
rakter sind EinkŸnfteder auslŠndischenZwischen-
gesellschaft,die aus dem Halten, der Verwaltung,

WerterhaltungoderWerterhšhungvon Zahlungsmit-
teln, Forderungen,Wertpapieren,Beteiligungen(mit
Ausnahmeder in ¤ 8 Abs.1 Nr. 8 und 9 genannten
EinkŸnfte) oder ŠhnlichenVermšgenswertenstam-
men, es sei denn, der Steuerpflichtigeweist nach,
dasssie auseiner TŠtigkeitstammen,die einer un-
ter ¤ 8 Abs.1 Nr. 1 bis 6 fallendeneigenenTŠtig-
keit derauslŠndischenGesellschaftdient,ausgenom-
men TŠtigkeitenim Sinnedes¤ 1 Abs.1 Nr. 6 des
Kreditwesengesetzesin derFassungderBekanntma-
chung vom 9. September1998 (BGBl. I S.2776),
daszuletztdurchArtikel 3 Abs.3 desGesetzesvom
22. August 2002 (BGBl. I S.3387) geŠndertwor-
den ist, in der jeweils geltenden Fassung.Ò

3. ¤ 8 Abs.1 wird wie folgt geŠndert:

a) Nummer 4 wird wie folgt gefasst:

ã4. dem Handel, soweit nicht

a) ein unbeschrŠnktSteuerpflichtiger, der ge-
mŠ§ ¤ 7 an der auslŠndischenGesellschaft
beteiligt, oder eine einem solchen Steuer-
pflichtigen im Sinnedes¤ 1 Abs.2 naheste-
hende Person der auslŠndischenGesell-
schaft die VerfŸgungsmachtan den gehan-
delten GŸtern oder Waren verschafft oder

b) die auslŠndischeGesellschafteinemsolchen
Steuerpflichtigenoder einer solchen nahe
stehendenPersondie VerfŸgungsmachtan
den GŸtern oder Waren verschafft,

es sei denn, der Steuerpflichtigeweist nach,
dass die auslŠndischeGesellschafteinen fŸr
derartige HandelsgeschŠftein kaufmŠnnischer
Weise eingerichteten GeschŠftsbetriebunter
Teilnahme am allgemeinen wirtschaftlichen
VerkehrunterhŠltunddie zur Vorbereitung,dem
Abschlussund der AusfŸhrungder GeschŠfte
gehšrendenTŠtigkeitenohneMitwirkung eines
solchenSteuerpflichtigenodereinersolchenna-
hestehenden Person ausŸbt,Ò.

b) In Nummer9 wird die Angabeã¤10 Abs.6 Satz2Ò
jeweils durch die Angabe ã¤7 Abs.6aÒ ersetzt.

4. In ¤ 10 werden die AbsŠtze 5 bis 7 aufgehoben.

5. In ¤ 11 Abs.1 wird die Angabeã¤10 Abs.6 Satz 2Ò
durch die Angabe ã¤7 Abs.6aÒ ersetzt.

6. ¤ 14 Abs.4 wird aufgehoben.

7. ¤ 20 Abs.2 wird wie folgt gefasst:

ã(2) FallenEinkŸnftein der auslŠndischenBetriebs-
stŠtteeinesunbeschrŠnktSteuerpflichtigenan und wŠ-
rensiealsZwischeneinkŸnftesteuerpflichtig,falls diese
BetriebsstŠtteeine auslŠndischeGesellschaftwŠre, ist
insoweit die Doppelbesteuerungnicht durch Freistel-
lung, sonderndurch Anrechnungder auf diese Ein-
kŸnfte erhobenen auslŠndischen Steuern zu vermeiden.Ò

8. Dem ¤21 wird folgender Absatz 11 angefŸgt:

ã(11) ¤ 1 Abs.4 ist erstmalsfŸr den Veranlagungs-
zeitraum 2003 anzuwenden.¤ 7 Abs.6 und 6a, ¤ 8
Abs.1 Nr. 4 und 9, ¤ 10, ¤ 14, ¤ 20 Abs.2 in der Fas-
sung des Artikels 12 des Gesetzesvom É (BGBl. I
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S.É [einsetzen:Ausfertigungsdatumund Seitenzahl
der VerkŸndungdesvorliegenden€nderungsgesetzes])
sind erstmals anzuwenden

1. fŸr die Einkommen-und KšrperschaftsteuerfŸr den
Veranlagungszeitrum,

2. fŸr die Gewerbesteuer fŸr den Erhebungszeitraum,

fŸr denZwischeneinkŸnftehinzuzurechnensind, die in
einem Wirtschaftsjahr der Zwischengesellschaftoder
der BetriebsstŠtteentstandensind, das nach dem
31.Dezember 2002 beginnt.Ò

Artikel 13

€nderung des Finanzverwaltungsgesetzes

¤ 5 Abs.1 des Finanzverwaltungsgesetzesin der Fas-
sungder Bekanntmachungvom 30. August1971(BGBl. I
S.1426, 1427), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes
vom 16. August 2002 (BGBl. I S.3202) geŠndertworden
ist, wird wie folgt geŠndert:

1. Nummer 14 wird wie folgt gefasst:

ã14. die Sammlung,Auswertungund Weitergabe der
Daten,die nachden¤¤23aund 45d desEinkom-
mensteuergesetzesin dendort genanntenFŠllenzu
Ÿbermitteln sind,Ò.

2. NachNummer19 wird der Punktdurchein Semikolon
ersetztundwerdenfolgendeNummern20 und21 ange-
fŸgt:

ã20. die DurchfŸhrung des Besteuerungsverfahrens
nach ¤ 18 Abs.4c des Umsatzsteuergesetzesein-
schlie§lich der damit im Zusammenhangstehen-
denTŠtigkeitenauf GrundTitel III A der Verord-
nung (EWG) Nr. 218/92 des Ratesvom 27. Ja-
nuar 1992 Ÿberdie Zusammenarbeitder Verwal-
tungsbehšrdenauf dem Gebiet der indirekten
Besteuerung(MWSt.) (ABl. EG Nr. L 24 S.1),
zuletzt geŠndertdurch Verordnung(EG) Nr. 792/
2002 des Rates vom 7. Mai 2002 (ABl. EG
Nr. L 128 S.1), in der jeweils geltenden Fassung,

21. die Bildung, die Vergabeund die Verwaltungdes
Identifikationsmerkmalsnach ¤ 139a der Abga-
benordnung.Ò

Artikel 14

€nderung des Eigenheimzulagengesetzes

Das Eigenheimzulagengesetzin der Fassungder Be-
kanntmachungvom 26. MŠrz 1997 (BGBl. I S.734), zu-
letzt geŠndertdurch Artikel 1 des Gesetzesvom 19. De-
zember 2000 (BGBl.I S.1810), wird wie folgt geŠndert:

1. ¤ 1 wird wie folgt gefasst:

ã¤1
Anspruchsberechtigter

UnbeschrŠnktSteuerpflichtigeim SinnedesEinkom-
mensteuergesetzeshabenAnspruchauf eineEigenheim-
zulagenachMa§gabeder folgendenVorschriften.Vor-

aussetzungist, dassder Anspruchsberechtigteodersein
Ehegatteim Zeitpunktder FertigstellungoderAnschaf-
fung oderspŠtestensim dritten auf dasJahrder Fertig-
stellungoderAnschaffung folgendenJahreinenFreibe-
tragfŸr Kinder nach¤ 32 Abs.6 desEinkommensteuer-
gesetzesoder Kindergeld erhŠlt, das Kind in diesem
Zeitpunkt zu seinemHaushaltgehšrt und die Zugehš-
rigkeit auf Dauer angelegt ist.Ò

2. ¤ 3 wird wie folgt gefasst:

ã¤3
Fšrderzeitraum

Der Anspruchsberechtigtekann die Eigenheimzu-
lage in dem Jahr, in dem die Voraussetzungendes¤ 1
Satz 2 vorliegen,und in den siebenfolgendenJahren
(Fšrderzeitraum) in Anspruch nehmen.Ò

3. ¤ 4 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

ãEine Nutzung zu eigenenWohnzweckenliegt auch
vor, soweit eine Wohnung unentgeltlichan ein Kind,
fŸr das der Anspruchsberechtigteoder sein Ehegatte
einenFreibetragfŸr Kinder nach¤ 32 Abs.6 desEin-
kommensteuergesetzes oder Kindergeld erhŠlt, zu
Wohnzwecken Ÿberlassen wird.Ò

4. ¤ 5 wird wie folgt gefasst:

ã¤5
Einkunftsgrenze

Der Anspruchsberechtigtekann die Eigenheimzu-
lage ab dem Jahr in Anspruch nehmen(Erstjahr), in
dem die Summe der positiven EinkŸnfte nach ¤ 2
Abs.2 desEinkommensteuergesetzesdesErstjahrszu-
zŸglichder Summeder positivenEinkŸnftedesvoran-
gegangenenJahrs (Vorjahr) 70000 Euro nicht Ÿber-
steigt. Ehegatten,die im Erstjahr die Voraussetzungen
des¤ 26 Abs.1 EStG erfŸllen,kšnnendie Eigenheim-
zulageab dem Jahr in Anspruchnehmen,in dem die
Summeder positivenEinkŸnfteder Eheleutenach¤ 2
Abs.2 desEinkommensteuergesetzesdesErstjahreszu-
zŸglich der Summeder positiven EinkŸnfte der Ehe-
leute des vorangegangenenJahres140000 Euro nicht
Ÿbersteigt.FŸr jedesKind, fŸr dasim Erstjahrdie Vor-
aussetzungenfŸr die Inanspruchnahmeder Kinderzu-
lage nach ¤ 9 Abs.6 Satz 1 und2 vorliegen,erhšhen
sich die BetrŠgenach den SŠtzen1 und 2 um 20000
Euro, in den FŠllendes ¤ 9 Abs.6 Satz 3 um 10000
Euro fŸr jeden Anspruchsberechtigten.Ò

5. In ¤ 6 Abs.2 Satz 3 wird das Semikolondurch einen
Punkt ersetzt und werden folgende SŠtze angefŸgt:

ãAbsatz1 Satz 1 findet insoweit keine Anwendung.
Satz 3 gilt entsprechend,wenn im Fall des Satzes2
wŠhrenddesFšrderzeitraumesdie Voraussetzungendes
¤ 26 Abs.1 des Einkommensteuergesetzeswegfallen
und ein Ehegatteden Anteil desanderenEhegattenan
der Wohnung erwirbt.Ò

6. In ¤ 8 Satz 1 werden die Wšrter ãFšrdergrundbetrag
nach ¤ 9 Abs.2Òdurch die Wšrter ãFamiliengrundbe-
trag nach ¤9 Abs.2Ò  ersetzt.
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7. ¤ 9 wird wie folgt gefasst:

ã¤9
Hšhe der Eigenheimzulage

(1) Die Eigenheimzulageumfasst den Familien-
grundbetragnachdenAbsŠtzen2 bis 4 und die Kinder-
zulage nach Absatz 6.

(2) Der FamiliengrundbetragbetrŠgtjŠhrlich 2 vom
Hundert der Bemessungsgrundlage,hšchstens1 000
Euro. Sind mehrereAnspruchsberechtigteEigentŸmer
einerWohnung,kannder AnspruchsberechtigtedenFa-
miliengrundbetragentsprechendseinemMiteigentums-
anteil in Anspruch nehmen.Der Familiengrundbetrag
fŸr die Herstellungoder Anschaffung einer Wohnung
mindert sich jeweils um den Betrag, den der An-
spruchsberechtigteim jeweiligenKalenderjahrdesFšr-
derzeitraumsfŸr die Anschaffung von Genossenschafts-
anteilen nach ¤17 in Anspruch genommen hat.

(3) Der Familiengrundbetragnach Absatz 2 erhšht
sich um jŠhrlich2 vom Hundertder Bemessungsgrund-
lagenachSatz2, hšchstensum 300Euro.Bemessungs-
grundlage sind

1. die AufwendungenfŸr die energetischeSanierung
einesGebŠudes,dasvor dem1. November1977fer-
tiggestelltwurdeundnachderSanierungdieAnforde-
rungdes¤ 3derEnergieeinsparverordnungnichtŸber-
schreitet,wennder AnspruchsberechtigteeineWoh-
nung angeschafft und die Ma§nahmebis spŠtestens
vier JahrenachBeginnderNutzungderWohnungzu
eigenen Wohnzwecken abgeschlossen hat, oder

2. die AnschaffungskosteneinerWohnung,die derAn-
spruchsberechtigtebis zum Ende des zweiten auf
das Jahr der FertigstellungfolgendenJahresange-
schafft hat,soweitsie auf die in Nummer1 genann-
ten Ma§nahmen entfallen.

(4) Der Familiengrundbetragnach Absatz 2 erhšht
sich um jŠhrlich 300 Euro, wenn

1. die Wohnungin einemGebŠudebelegenist, dessen
Jahres-PrimŠrenergiebedarf im Sinne des ¤ 3 der
Energieeinsparverordnungvom 16. November2001
(BGBl. I S.3085) wenigerals 60 kWh je Quadrat-
meter GebŠudenutzflŠche betrŠgt und

2. der Anspruchsberechtigtedie Wohnung hergestellt
oderbis zumEndedeszweitenauf dasJahrderFer-
tigstellung folgenden Jahres angeschafft hat.

Dies gilt nicht bei Ausbautenund Erweiterungennach
¤ 2 Abs.2.

(5) Der Anspruchsberechtigtekann den Betragnach
Absatz3 oderAbsatz4 nurin Anspruchnehmen,wenner
durcheinenEnergiebedarfsausweisnach¤ 13 der Ener-
gieeinsparverordnungnachweist,dassdie Voraussetzun-
gen des Absatzes 3 oder des Absatzes 4 vorliegen.

(6) Die KinderzulagebetrŠgtjŠhrlich 800 Euro fŸr
jedesKind, fŸr dasder Anspruchsberechtigteodersein
Ehegatte im jeweiligen Kalenderjahr, frŸhestensim
Zeitpunkt der Fertigstellungoder Anschaffung einen
FreibetragfŸr Kinder nach ¤ 32 Abs.6 des Einkom-
mensteuergesetzesoder Kindergeld erhŠlt. Vorausset-
zung ist, dassdasKind im Fšrderzeitraum,frŸhestens

im Zeitpunktder FertigstellungoderAnschaffung, zum
inlŠndischenHaushalt des Anspruchsberechtigtenge-
hšrt odergehšrthat und dieseZugehšrigkeitauf Dauer
angelegtist oder war. Sind mehrereAnspruchsberech-
tigte EigentŸmereiner Wohnung, und haben sie zu-
gleich fŸr ein Kind Anspruchauf die Kinderzulage,ist
bei jedemAnspruchsberechtigtendie Kinderzulagezur
HŠlfte anzusetzen.Der Anspruchsberechtigtekann die
Kinderzulageim Kalenderjahrnur fŸr eineWohnungin
Anspruchnehmen.Der Kinderzulagestehtdie Steuerer-
mŠ§igung nach ¤ 34f des Einkommensteuergesetzes
gleich. Absatz 2 Satz 3 ist entsprechend anzuwenden.

(7) Die SummedesFamiliengrundbetragesnachAb-
satz2 undderKinderzulagenachAbsatz6 darf die Be-
messungsgrundlagenach ¤ 8 nicht Ÿberschreiten.Sind
mehrereAnspruchsberechtigteEigentŸmereiner Woh-
nung,darf die Summeder BetrŠgenachSatz1 die auf
den Anspruchsberechtigtenentfallende Bemessungs-
grundlagenicht Ÿberschreiten.Bei Ausbautenund Er-
weiterungennach ¤ 2 Abs.2 darf die Summeder Be-
trŠgenach Satz1 50 vom Hundert der Bemessungs-
grundlage,in denFŠllendesSatzes2 50 vom Hundert
derauf denAnspruchsberechtigtenentfallendenBemes-
sungsgrundlage nicht Ÿberschreiten.Ò

8. ¤ 11 wird wie folgt geŠndert:

a) Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

ãFŸr die Hšhe des Familiengrundbetragsnach ¤ 9
Abs.2 und die Zahl der Kinder nach ¤ 9 Abs.6
Satz1 und 2 sind die VerhŠltnissebei Beginn der
Nutzungder hergestelltenoder angeschafften Woh-
nung zu eigenen Wohnzwecken ma§geblich.Ò

b) In Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe ã¤9 Abs.5
Satz1 und 2Òdurch die Angabeã¤9 Abs.6 Satz1
und2Ò ersetzt.

9. ¤ 17 wird wie folgt gefasst:

ã¤17
Eigenheimzulage bei Genossenschaftsanteilen

(1) Erwirbt der AnspruchsberechtigtespŠtestensbis
zum 31. Dezember2005 GeschŠftsanteilein Hšhe von
mindestens5 000Euroaneinernachdem1. Januar1995
in dasGenossenschaftsregistereingetragenenWohnungs-
baugenossenschaft(Genossenschaftsanteile),kann er
hierfŸrdieEigenheimzulageeinmalin Anspruchnehmen.
DieSatzungderGenossenschaftmussunwiderruflichden
GenossenschaftsmitgliederndasvererblicheRechtaufEr-
werbdesEigentumsandervon ihnenzu Wohnzwecken
genutztenWohnung fŸr den Fall einrŠumen,dassdie
Mehrheit der in einem Objekt wohnendenGenossen-
schaftsmitgliederder BegrŸndungvon Wohnungseigen-
tum und VerŠu§erungder Wohnungenschriftlich zuge-
stimmt hat. Ist bei GrŸndungder Genossenschaftkein
Wohnungsbestandvorhanden,mussdasHandelnderGe-
nossenschaftauf die HerstellungoderAnschaffung von
Wohnungen ausgerichtet sein.

(2) Der Fšrderzeitraumbeginntwahlweiseim Jahr
derAnschaffung oderin einemderneundarauffolgen-
denJahre.Er umfasstachtaufeinanderfolgendeJahre.
Der Anspruchbestehtnur fŸr die JahredesFšrderzeit-
raums,in denender Anspruchsberechtigtedie Genos-
senschaftsanteile inne hat.
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(3) Bemessungsgrundlageist die geleisteteEinlage.
Der FamiliengrundbetragbetrŠgtjŠhrlich3 vom Hun-
dert der Bemessungsgrundlage,hšchstens600 Euro.
FŸr die Jahredes Fšrderzeitraums,in denender An-
spruchsberechtigteeine Genossenschaftswohnungzu
eigenenWohnzweckennutzt,kanner die Kinderzulage
in Anspruchnehmen.Die KinderzulagebetrŠgtfŸr je-
desKind, fŸr dasdie Voraussetzungendes¤ 9 Abs.6
Satz1 und2 vorliegen,jŠhrlich250Euro;habenbeide
Eltern zugleichfŸr ein Kind Anspruchauf die Kinder-
zulage,ist bei jedemdie Kinderzulagezur HŠlfteanzu-
setzen.Die Summeder FšrdergrundbetrŠgeund der
Kinderzulagendarf die Bemessungsgrundlagenicht
Ÿberschreiten.

(4) Der Anspruchauf Eigenheimzulageentstehtmit
BeginndeserstenJahresdesFšrderzeitraums,frŸhes-
tens mit Anschaffung der Genossenschaftsanteile.Im
†brigen sinddie ¤¤1, 3, 5 und10 bis 16 entsprechend
anzuwenden.Ò

10. Dem ¤19 wird folgender Absatz 8 angefŸgt:

ã(8)¤ 1, ¤ 4 Satz2, ¤¤5, 6 Abs.2 Satz3, ¤ 8 Satz1,
¤ 9, ¤ 11 Abs.1 Satz2 undAbs.2 Satz1 in derFassung
des Artikels 14 des Gesetzesvom É (BGBl. I S.É
[einsetzen: Ausfertigungsdatumund Seitenzahl der
VerkŸndung des vorliegenden €nderungsgesetzes])
sinderstmalsanzuwenden,wennderAnspruchsberech-
tigte im Fall der Herstellungnachdem 31. Dezember
2002 mit der HerstellungdesObjektsbegonnenoder
im Fall der Anschaffung die Wohnungnachdem 31.
Dezember2002aufGrundeinesnachdiesemZeitpunkt
rechtswirksamabgeschlossenenobligatorischenVer-
tragsodergleichstehendenRechtsaktsangeschafft hat.
¤ 17 in der FassungdesArtikels 14 desGesetzesvom
É (BGBl. I S.É [einsetzen:Ausfertigungsdatumund
Seitenzahlder VerkŸndungdes vorliegenden€nde-
rungsgesetzes])ist erstmalsanzuwenden,wennderAn-
spruchsberechtigtedie Genossenschaftsanteilenach
dem 31. Dezember 2002 angeschafft hat.Ò

Artikel 15

€nderung des Gesetzes
Ÿber Kapitalanlagegesellschaften

DasGesetzŸberKapitalanlagegesellschaftenin der Fas-
sung der Bekanntmachungvom 9. September 1998
(BGBl. I S.2726),zuletztgeŠndertdurchArtikel 3 desGe-
setzesvom 21. Juni2002(BGBl. I S.2010),wird wie folgt
geŠndert:

1. ¤ 39 Abs.1 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

ãDie AusschŸttungenauf Anteilscheinean einemWert-
papier-Sondervermšgensowie die von einem Wert-
papier-Sondervermšgennicht zur Kostendeckungoder
AusschŸttungverwendetenEinnahmenim Sinne des
¤ 20 des Einkommensteuergesetzes,Gewinne aus der
VerŠu§erungvon Wertpapierenund Bezugsrechtenauf
Anteile an Kapitalgesellschaftenund Gewinneauspri-
vatenVerŠu§erungsgeschŠftenim Sinnedes¤ 23 Abs.1
Satz1 Nr. 4, Abs.2 und 3 desEinkommensteuergeset-

zesgehšrenzu denEinkŸnftenausKapitalvermšgenim
Sinnedes¤ 20 Abs.1 Nr. 1 desEinkommensteuergeset-
zes, wenn sie nicht Betriebseinnahmendes Steuer-
pflichtigenoderLeistungenim Sinnedes¤ 22 Nr. 5 des
Einkommensteuergesetzessind; ¤ 3 Nr. 40 desEinkom-
mensteuergesetzesund ¤ 8b Abs.1 und 2 desKšrper-
schaftsteuergesetzessind au§erin den FŠllendes¤ 40
Abs.2 und bei Gewinnen aus der VerŠu§erungvon
Wertpapierenund Bezugsrechtenauf Anteile an Kapi-
talgesellschaften nicht anzuwenden.Ò

2. In ¤ 40 Abs.1 Satz 1 wird die Angabeã¤23 Abs.1
Satz 1 Nr. 4Òdurch die Angabe ã¤23 Abs.1 Satz 1
Nr. 2 und 4Ò ersetzt.

3. ¤ 40a Abs.2 wird wie folgt gefasst:

ã(2) Bei der Ermittlung desGewinnsoder Verlustes
aus VerŠu§erungsgeschŠftenim Sinne des ¤ 23 Abs.3
des Einkommensteuergesetzessind die nicht zur Kos-
tendeckungoder AusschŸttungverwendetenEinnah-
men im Sinne des ¤39 Abs.1 Satz 1 abzuziehen.Ò

4. Dem ¤43 wird folgender Absatz 18 angefŸgt:

ã(18) ¤ 39 Abs.1, ¤ 40 Abs.1 und ¤ 40a Abs.2 in
der Fassungdes Artikels 15 des Gesetzesvom É
(BGBl. I S.É [einsetzen:AusfertigungsdatumundSei-
tenzahlder VerkŸndungdes vorliegenden€nderungs-
gesetzes])ist erstmalsauf KapitalertrŠgeanzuwenden,
in denenGewinneausder VerŠu§erungvon Wertpapie-
ren und Bezugsrechtenauf Anteile an Kapitalgesell-
schaftenenthaltensind,bei denendie VerŠu§erungnach
demÉ [einsetzen:DatumdesGesetzesbeschlusses]er-
folgt ist.Ò

Artikel 16

€nderung des Auslandinvestment-Gesetzes

Das Auslandinvestment-Gesetzin der Fassungder Be-
kanntmachungvom 9. September1998 (BGBl. I S.2820),
zuletzt geŠndertdurch Artikel 32 des Gesetzesvom 21.
August 2002 (BGBl.I S.3322), wird wie folgt geŠndert:

1. ¤ 17 wird wie folgt geŠndert:

a) In Absatz1 Satz1 werdendie Wšrter ãGewinneaus
privatenVerŠu§erungsgeschŠftenim Sinnedes¤ 23
Abs.1 Satz1 Nr. 1, 3 und 4, Abs.2 und 3 desEin-
kommensteuergesetzesÒdurch das Wort ãVerŠu§e-
rungsgewinneÒund wird die Angabeã¤8b Abs.1Ò
durch die Angabe ã¤8b Abs.1 und 2Ò ersetzt.

b) Absatz 2 wird aufgehoben.

2. Dem ¤19a wird folgender Absatz 10 angefŸgt:

ã(10)¤ 17 in der FassungdesArtikels 16 desGeset-
zesvom É (BGBl. I S.É [einsetzen:Ausfertigungsda-
tum und Seitenzahlder VerkŸndungdes vorliegenden
€nderungsgesetzes])ist erstmalsauf KapitalertrŠgean-
zuwenden,in denenGewinneausder VerŠu§erungvon
Wertpapierenund Bezugsrechtenauf Anteile an Kapi-
talgesellschaftenenthaltensind,bei denendie VerŠu§e-
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rung nach dem É [einsetzen:Datum des Gesetzesbe-
schlusses] erfolgt ist.Ò

Artikel 17

RŸckkehr zum einheitlichen Verordnungsrang

(1) Die auf denArtikeln 2, 6 und8 beruhendenTeile der
dort geŠndertenRechtsverordnungenkšnnenauf Grundder
jeweilseinschlŠgigenErmŠchtigungendurchRechtsverord-
nung geŠndert werden.

(2) Die UmsatzsteuerzustŠndigkeitsverordnungvom 20.
Dezember2001 (BGBl. I S.3794, 3814), zuletzt geŠndert
durchArtikel 9, kannauf Grunddes¤ 21 Abs.1 Satz2 der

AbgabenordnunginsgesamtdurchRechtsverordnunggeŠn-
dert werden.

Artikel 18

Inkrafttr eten

(1) DiesesGesetztritt vorbehaltlichderAbsŠtze2 und3
am Tag nach der VerkŸndung in Kraft.

(2) Artikel 7 Nr. 2, 3, 5, 9 bis 11 tretenam1. April 2003
in Kraft.

(3) Artikel 7 Nr. 1, 4, 6 bis 8, Artikel 8, Artikel 9, Arti-
kel 10 Nr. 3 und Artikel 13 Nr. 2 tretenam 1. Juli 2003in
Kraft.

Berlin, den 2. Dezember 2002

Franz MŸntefering und Fraktion

Katrin Dagmar Gšring-Eckardt, Krista Sager und Fraktion
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BegrŸndung

I. Allgemeiner Teil

Modernisierungund Vereinfachungist Leitmotiv der Steu-
erpolitik dieser Legislaturperiode.Die damit verbundene
anspruchsvolleAufgabeist ohnekonsequenteAufrŠumar-
beitennicht zu erfŸllen.Denn in der Vergangenheitwurde
dasSteuersystemimmerwenigerzur Erzielungvon staatli-
chenEinnahmen,immer mehr jedochzu unterschiedlichs-
tenLenkungszweckeneingesetzt.Dabeiwurdeauf eineab-
gestimmteund systematischeVorgehensweiseweitgehend
verzichtet.Genausowenig wurdendie einmaleingefŸhrten
RegelungenspŠterwiederauf ihre Sinnhaftigkeitund Ziel-
fŸhrunghin untersucht.Die aufgezeigteEntwicklunghatim
ErgebnisŸberJahrzehntehin dazugefŸhrt,dassein unŸber-
sichtlichesDickicht von SteuervergŸnstigungenentstanden
ist, dasauchfŸr Fachleutekaumnochzu durchdringenist
und jeder Modernisierungs-und Vereinfachungsanstren-
gung entgegensteht.Dabei ist die Erkenntnisverlorenge-
gangen,dassSteuernin ersterLinie der Erzielungnotwen-
diger Einnahmenzur FinanzierungšffentlicherLeistungen
dienensollen.An dieserFinanzierungsollen sich alle ge-
sellschaftlichenGruppendes Gemeinwesensangemessen
beteiligen, da alle von diesen Leistungen profitieren.

Die Folgen dieserEntwicklung sind vielfach beschrieben
worden und mittlerweile allgemein offensichtlich: Die
Transparenzunddie VerstŠndlichkeitdesSteuersystemsha-
bensichstarkverringert.NegativgeprŠgteGrundhaltungen
gegenŸberder Besteuerunghaben sich verstŠrkt.Einige
Gruppenhabensich fast gŠnzlichvon der steuerlichenFi-
nanzierungstaatlicherAufgabenverabschiedet.Sie nutzen
die unŸbersichtlichenSteuerregelungenaus,um trotz Inan-
spruchnahmestaatlicherLeistungenkeinenBeitragzuderen
Finanzierungzu leisten.Sehrgut verdienendePrivatleute,
gro§e Unternehmenund bestimmte Wirtschaftssektoren
konnten davon bisher Ÿberproportionalprofitieren. Dies
fŸhrt zu SteuerungerechtigkeitundweiterenAkzeptanzver-
lustenin derBevšlkerung.Zudemhabendie Ausnahmetat-
bestŠndedie VerwaltungskostenderSteuererhebunggestei-
gert. AusnahmeregelungenbeeintrŠchtigendie NeutralitŠt
der Besteuerung.Dies fŸhrt zu Fehlallokationenund Wett-
bewerbsverzerrungen.Schlie§lich leidet die Planbarkeit
staatlicherEinnahmen,wenn das Steueraufkommenver-
mehrt vom Verhaltenauf Steuervermeidungund Steuerre-
duzierungabzielenderSteuergestalterabgŠngigwird. Dies

wiederumgefŠhrdetdie stetigeAufgabenwahrnehmungder
šffentlichen Kšrperschaften.In der Vergangenheitwurde
als Reaktionauf EinnahmerŸckgŠngehŠufigdie Verschul-
dung erhšht.DiesebishergŠngigePraxiskann unter dem
GesichtspunktderGenerationengerechtigkeitundmit RŸck-
sicht auf die Verpflichtungenaus dem Maastricht-Vertrag
nicht mehrbeibehaltenwerden.DasZiel einernachhaltigen
Haushaltskonsolidierungist nur mit einem umfassenden
und durchgreifendenAbbau von Subventionenund einer
dementsprechendenVerbreiterungder Einnahmenbasiser-
reichbar.

Es ist dringendnotwendig,alle SteuervergŸnstigungenund
Ausnahmeregelungenauf denPrŸfstandzu stellen.…kono-
misch,škologischundunterGerechtigkeitsgesichtspunkten
fragwŸrdige SteuervergŸnstigungenund Ausnahmetatbe-
stŠndemŸssenbeseitigtwerden.Der Gesetzentwurfzielt
deshalbdaraufab, durcheinenweitreichenden,breit ange-
legtenundsozialausgewogenenAbbauvon SteuervergŸns-
tigungenundAusnahmeregelungenSteuergerechtigkeitund
Steuertransparenzzu erhšhenund den šffentlichenHaus-
haltendie notwendigenEinnahmenzur Finanzierungihrer
Aufgabenzu verschaffen. Wo eineFšrderungwie z. B. bei
der Eigenheimzulageauch zukŸnftig noch grundsŠtzlich
fortgefŸhrtwerdensoll, musssie stŠrkerauf fšrderungsbe-
dŸrftigeZielgruppenfokussiertwerden,um ihre Zielgenau-
igkeit zu erhšhenundMitnahmeeffektezu vermindern.Nur
so kšnnenwir gewŠhrleisten,dassalle BŸrger und Unter-
nehmenentsprechendihrer steuerlichenLeistungsfŠhigkeit
einenBeitragzur Finanzierungder von ihnenin Anspruch
genommenenEinrichtungendesStaatesleistenund damit
die Akzeptanzder Besteuerungerhšhen.Der Abbau von
AusnahmentrŠgtauchdazubei, die SystematikdesSteuer-
rechtswiedererkennbarundsomitdiesesverstŠndlicherzu
machen.Ein einfacheresund systematischkonsistenteres
RechtsenktbŸrokratischenAufwand fŸr Unternehmerund
private Steuerzahler, aber auch fŸr die Finanzverwaltung,
die ihre RessourcendanngezielterfŸr Service-aberauch
fŸr notwendigeKontrollleistungenim Interesseder ehrli-
chenSteuerzahlereinsetzenkann.Gesicherteund planbare
EinnahmengarantierendemSteuerzahlereinenzuverlŠssi-
gen šffentlichenPartner. Aufgrund der stetigerflie§enden
Steuereinnahmenkann die Kreditaufnahmereduziertwer-
den.Diesist GrundbedingungfŸreineerfolgreichenachhal-
tige Haushaltskonsolidierung.
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2003 2004 2005 2006

Fin an zielle Au sw irk u n g en  d es Gesetzen tw u r fs
zu m  Ab b au  vo n  Steu erverg ü n s t ig u n g en  u n d  Au sn ah m ereg elu n g en

(Steuerm ehr-/-m indereinnahm en (-) in Mio. Euro)

(Steu erverg ü n s t ig u n g sab b au g esetz - StVerg Ab G)

lfd.
Nr.

Rechnungsjahr
Steuer-

art /
Gebiets-
körper-
schaft

Maßnahm e
Entste-
hungs-

jahr

I. Einkommensteuer (allgemein)

1 Insg. 500 435 485 500 500
GewSt 40 30 35 40
ESt 120 95 110 120 120
LSt 260 240 260 260 260
USt 60 50 60 60
SolZ 20 20 20 20 20

Bund 217 191 212 217 217
GewSt 4 3 3 4 4
ESt 51 40 47 51 51
LSt 111 102 111 111 111
USt 31 26 31 31
SolZ 20 20 20 20 20

Länder 198 171 193 198 198
GewSt 8 6 7 8 8
ESt 51 40 47 51 51
LSt 111 102 111 111 111
USt 28 23 28 28

Gem. 85 73 80 85 85
GewSt 28 21 25 28
ESt 18 15 16 18 18
LSt 38 36 38 38
USt 1 1 1 1 1

2 Insg. 200 - 295 590 800
ESt 190 - 280 560 760
SolZ 10 - 15 30 40

Bund 91 - 134 268 363
ESt 81 - 119 238 323
SolZ 10 - 15 30 40

Länder
ESt 81 - 119 238 323

Gem.
ESt 28 - 42 84 114

Erhöhung der Pauschalierung für
die private Pkw-Nutzung von bis-
her monatlich 1 % auf 1,5 % des
Listenpreises
(§ 6 Abs. 1 Nr. 4 und Abs. 2 EStG)

Vereinheitlichung der linearen
Gebäudeabschreibung auf 2 % 
(§ 7 Abs. 4 EStG)

40

60

31

28

28

38
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2003 2004 2005 2006

Fin an zielle Au sw irk u n g en  d es  Gesetzen tw u r fs
zu m  Ab b au  vo n  Steu erverg ü n s t ig u n g en  u n d  Au sn ah m ereg elu n g en

(Steuerm ehr-/-m indereinnahm en (-) in Mio. Euro)

(Steu erverg ü n s t ig u n g sab b au g esetz - StVerg Ab G)

lfd.
Nr.

Rechnungsjahr
Steuer-

art /
Gebiets-
körper-
schaft

Maßnahm e
Entste-
hungs-

jahr

3 Insg. 90 - 20 85 170
ESt 65 - 15 60 120
KSt 20 - 5 20 40
SolZ 5 - . 5 10

Bund 43 - 9 41 81
ESt 28 - 6 26 51
KSt 10 - 3 10 20
SolZ 5 - . 5 10

Länder 38 - 8 36 71
ESt 28 - 6 26 51
KSt 10 - 2 10 20

Gem.
ESt 9 - 3 8

4 Insg. 15 - 5 10 15
ESt 15 - 5 10 15
SolZ . - . . .

Bund 6 - 2 4 6
ESt 6 - 2 4 6
SolZ . - . . .

Länder
ESt 6 - 2 4

Gem.
ESt 3 - 1 2

5 Insg. 650 - 325 650 650
ESt 615 - 310 615 615
SolZ 35 - 15 35 35

Bund 296 - 147 296 296
ESt 261 - 132 261 261
SolZ 35 - 15 35 35

Länder
ESt 261 - 132 261 261

Gem.
ESt 93 - 46 93 93

Anhebung der Entgeltgrenze bei
Vermietung und Verpachtung für
vollen Werbungskostenabzug auf
drei Viertel der ortsüblichen Miete

(§ 21 Abs. 2 EStG) 1)

Neuregelung der Besteuerung
privater Veräußerungsgewinne mit
einem Steuersatz von 15 v.H. für
Wertpapiere und vermietete
Wohnungen mit Verifikation durch
Kontrollmitteilungen
(§ 23 EStG)

Senkung der degressiven Abschrei-
bung für Gebäude von 5 % auf 3 % für
die ersten 8 Jahre und auf 2 % für die
nächsten 38 Jahre
(§ 7 Abs. 5 EStG)

18

6

3
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2003 2004 2005 2006

Fin an zielle Au sw irk u n g en  d es  Gesetzen tw u r fs
zu m  Ab b au  vo n  Steu erverg ü n s t ig u n g en  u n d  Au sn ah m ereg elu n g en

(Steuerm ehr-/-m indereinnahm en (-) in Mio. Euro)

(Steu erverg ü n s t ig u n g sab b au g esetz - StVerg Ab G)

lfd.
Nr.

Rechnungsjahr
Steuer-

art /
Gebiets-
körper-
schaft

Maßnahm e
Entste-
hungs-

jahr

6 Insg. 1.000 - 600 800 1.000
ESt 950 - 570 760 950
SolZ 50 - 30 40 50

Bund 454 - 272 363 454
ESt 404 - 242 323 404
SolZ 50 - 30 40 50

Länder
ESt 404 - 242 323 404

Gem.
ESt 142 - 86 114 142

7 Insg. . . . . .
Bund . . . .
Länder . . . . .
Gem. . . . .

8 ESt
Insg. 4.910 184 798 1.412 2.026
Bund 2.087 78 339 600 861
Länder 2.087 78 339 600 861
Gem. 736 28 120 212 304

9 ESt
Insg. - 50 - 2 - 8 - 14 - 21
Bund - 21 - 1 - 3 - 6 - 9
Länder - 21 - 1 - 3 - 6 - 9
Gem. - 8 . - 2 - 2 - 3

Fortführung der Ökozulage bei Neu-
bau und bei energetischer Sanierung
des Altbaus mit Anhebung auf
einheitlich 300 Euro

Eigenheimzulage:
Einführung eines einheitlichen Fami-
liengrundbetrages von 1.000 Euro und
einer Kinderzulage von 800 Euro je Kind
für Familien und Alleinstehende mit
Kindern bei Förderung im Bestand
und Neubau sowie Absenkung der
Einkommensgrenze für die Summe
der positiven Einkünfte im Zweijahres-
zeitraum auf 70.000 / 140.000 Euro
zzgl. 20.000 Euro je Kind
(EigZulG)

Verteilung größeren
Erhaltungsaufwands bei
Wohngebäuden auf mehrere Jahre
(Wiedereinführung § 82b EStDV)

Verifikation der Kapitalerträge für die
Besteuerung durch Kontrollmittei-
lungen
(§ 23a EStG)

.

.
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2003 2004 2005 2006

Fin an zielle Au sw irk u n g en  d es  Gesetzen tw u r fs
zu m  Ab b au  vo n  Steu erverg ü n s t ig u n g en  u n d  Au sn ah m ereg elu n g en

(Steuerm ehr-/-m indereinnahm en (-) in Mio. Euro)

(Steu erverg ü n s t ig u n g sab b au g esetz - StVerg Ab G)

lfd.
Nr.

Rechnungsjahr
Steuer-

art /
Gebiets-
körper-
schaft

Maßnahm e
Entste-
hungs-

jahr

II. Umsatzsteuer 2)

10 USt
Insg. 330 224 310 340 345
Bund 170 115 159 175 177
Länder 154 104 144 158 160
Gem. 6 5 7 7

11 USt
Insg. 200 135 190 205 215
Bund 103 69 98 105 111
Länder 93 63 88 95
Gem. 4 3 4 5

12 USt
Insg. 75 51 71 77
Bund 39 26 36 40 40
Länder 35 24 33 36
Gem. 1 1 2 1

13 USt
Insg. 100 70 95 105 110
Bund 51 36 49 54 57
Länder 47 33 44 49
Gem. 2 1 2 2

14 USt
Insg. 15 10 14 15
Bund 8 5 7 8
Länder 7 5 7 7 7
Gem. . . . .

Umsatzbesteuerung gartenbaulicher
Erzeugnisse (Blumen, Zierpflanzen
u.a.) mit dem Regelsatz statt der
derzeitigen Besteuerung mit dem
ermäßigten Satz
(Nr. 6 bis 9 der Anlage zu § 12
Abs. 2 Nr. 1 und 2 UStG)

Umsatzbesteuerung landwirtschaft-
licher Vorprodukte (Samen, Früchte
und Sporen zur Aussaat) mit dem
Regelsatz statt der derzeitigen
Besteuerung mit dem ermäßigten
Satz
(Nummer 19 der Anlage zu § 12
bs. 2 Nr. 1 und 2 UStG)

Umsatzbesteuerung landwirtschaft-
licher Vorprodukte (Rückstände und
Abfälle der Lebensmittelindustrie,
zubereitetes Futter) mit dem
Regelsatz statt der derzeitigen
Besteuerung mit dem ermäßigten
Satz
(Nummer 37 der Anlage zu § 12
Abs. 2 Nr. 1 und 2 UStG

8

100
4

78

36
2

51
2

16
8

1

)

Umsatzbesteuerung landwirtschaft-
licher Vorprodukte (lebende Tiere) mit
dem Regelsatz statt der derzeitigen
Besteuerung mit dem ermäßigten
Satz
(Nummer 1 der Anlage zu § 12 Abs. 2
Nr. 1 und 2 UStG)

Umsatzbesteuerung landwirtschaft-
licher Vorprodukte (Stroh und Spreu
von Getreide sowie Futterpflanzen)
mit dem Regelsatz statt der
derzeitigen Besteuerung mit dem
ermäßigten Satz
(Nummer 23 der Anlage zu § 12
Abs. 2 Nr. 1 und 2 UStG)
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2003 2004 2005 2006

Fin an zielle Au sw irk u n g en  d es  Gesetzen tw u r fs
zu m  Ab b au  vo n  Steu erverg ü n s t ig u n g en  u n d  Au sn ah m ereg elu n g en

(Steuerm ehr-/-m indereinnahm en (-) in Mio. Euro)

(Steu erverg ü n s t ig u n g sab b au g esetz - StVerg Ab G)

lfd.
Nr.

Rechnungsjahr
Steuer-

art /
Gebiets-
körper-
schaft

Maßnahm e
Entste-
hungs-

jahr

15 USt
Insg. 120 82 113 121 123
Bund 62 42 58 62 63
Länder 56 38 53 56
Gem. 2 2 2 3

16 USt
Insg. . . . . .
Bund . . . .
Länder . . . . .
Gem. . . . .

17 USt
Insg. 150 100 140 155 160
Bund 77 51 72 80 82
Länder 70 47 65 72
Gem. 3 2 3 3

18 USt
Insg. . . . . .
Bund . . . .
Länder . . . . .
Gem. . . . .

19 USt
Insg. 400 272 376 412 419
Bund 206 140 193 212 215
Länder 186 127 175 192 195
Gem. 8 5 8 8

20 USt
Insg. 200 136 188 206 209
Bund 103 70 97 106 107
Länder 93 63 87 96
Gem. 4 3 4 4

Umsatzbesteuerung landwirtschaft-
licher Vorprodukte (Brennholz und
Holzabfälle) mit dem Regelsatz statt
der derzeitigen Besteuerung mit dem
ermäßigten Satz
(Nummer 48 der Anlage zu § 12

Abs. 2 Nr. 1 und 2 UStG) 3)

Umsatzbesteuerung der Leistungen
der Zahntechniker sowie bestimmter
Leistungen der Zahnärzte mit dem
Regelsatz statt der derzeitigen
Besteuerung mit dem ermäßigten
Satz
(§ 12 Abs. 2 Nr. 6 UStG)

Umsatzbesteuerung von Tieraufzucht
und -haltung, Pflanzenanzucht und
die Teilnahme an Leistungsprüfungen
für Tiere mit dem Regelsatz statt der
derzeitigen Besteuerung mit dem er-
mäßigten Satz
(§ 12 Abs. 2 Nr. 3 UStG)

Senkung des Pauschsteuersatzes bei
der Durchschnittssatz-
besteuerung für landwirtschaftliche
Betriebe gemäß § 24 UStG von 9 %
auf 7 %

Umsatzbesteuerung landwirtschaft-
licher Vorprodukte (tierische und
pflanzliche Düngemittel) mit dem
Regelsatz statt der derzeitigen Be-
steuerung mit dem ermäßigten Satz
(Nummer 45 der Anlage zu § 12
Abs. 2 Nr. 1 und 2 UStG)

Umsatzbesteuerung der Vatertier-
haltung, Tierzucht, u.a. mit dem
Regelsatz statt der derzeitigen
Besteuerung mit dem ermäßigten
Satz

(§ 12 Abs. 2 Nr. 4 UStG) 3)

57
3

.

.

74
4

.

.

9

97
5
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2003 2004 2005 2006

Fin an zielle Au sw irk u n g en  d es  Gesetzen tw u r fs
zu m  Ab b au  vo n  Steu erverg ü n s t ig u n g en  u n d  Au sn ah m ereg elu n g en

(Steuerm ehr-/-m indereinnahm en (-) in Mio. Euro)

(Steu erverg ü n s t ig u n g sab b au g esetz - StVerg Ab G)

lfd.
Nr.

Rechnungsjahr
Steuer-

art /
Gebiets-
körper-
schaft

Maßnahm e
Entste-
hungs-

jahr

21 USt
Insg. . . . . .
Bund . . . .
Länder . . . . .
Gem. . . . .

22 USt
Insg. 50 34 47 50
Bund 26 17 24 26 26
Länder 23 16 22 23
Gem. 1 1 1 1

23 USt
Insg. 500 340 470 500 500
Bund 257 175 242 257 257
Länder 233 158 219 233 233
Gem. 10 7 9 10 10

24 Insg. 5) - 660 1.765 1.575 1.185
GewSt - 210 570 515 385
ESt - 30 85 75
KSt - 395 1.050 930 700
SolZ - 25 60 55

Bund - 256 677 602 451
GewSt - 20 56 50 35
ESt - 13 36 32
KSt - 198 525 465 350
SolZ - 25 60 55

Länder - 251 673 601 450
GewSt - 41 112 104 74
ESt - 13 36 32
KSt - 197 525 465 350

Gem. - 153 415 372 284
GewSt - 149 402 361 276
ESt - 4 13 11 8

Aufhebung der Umsatzsteuerbe-
freiung für grenzüberschreitende
Personenbeförderung im Luftver-
kehr
(§ 26 Abs. 3 UStG)

Begrenzung des Verlustabzugs auf
die Hälfte des Gesamtbetrags der Ein-
künfte bei der Einkommen- und Kör-
perschaftsteuer bzw. auf die Hälfte
des Gewinns aus Gewerbebetrieb
nach Berücksichtigung der Hinzu-
rechnungen und Kürzungen bei der
Gewerbesteuer
(§ 10d EStG, § 10a GewStG)

III. Maßnahmen im Unternehmensbereich

.

.

50

23
1

60

40

26

40

26

Wegfall des ermäßigten Steuer-
satzes für sog. Kombiartikel
(§ 12 Abs. 2 UStG)

Einführung eines besonderen
Besteuerungsverfahrens für im Dritt-
landsgebiet ansässige Unternehmen,
die ausschließlich auf elektroni-
schem Weg Dienstleistungen an im
Gemeinschaftsgebiet ansässige
Nichtunternehmer erbringen
(§§ 3a Abs. 3a und 18 Abs. 4c

UStG) 4)
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2003 2004 2005 2006

Fin an zielle Au sw irk u n g en  d es  Gesetzen tw u r fs
zu m  Ab b au  vo n  Steu erverg ü n s t ig u n g en  u n d  Au sn ah m ereg elu n g en

(Steuerm ehr-/-m indereinnahm en (-) in Mio. Euro)

(Steu erverg ü n s t ig u n g sab b au g esetz - StVerg Ab G)

lfd.
Nr.

Rechnungsjahr
Steuer-

art /
Gebiets-
körper-
schaft

Maßnahm e
Entste-
hungs-

jahr

25 Insg. 100 - 20 100 95
KSt 95 - 20 95 90
SolZ 5 - . 5 5

Bund 53 - 10 53 50
KSt 48 - 10 48 45
SolZ 5 - . 5 5

Länder
KSt 47 - 10 47 45

26

Insg. 5 - 2 5

Bund 2 - 1 2
Länder 2 - 1 2
Gem. 1 - - 1 1

27 Insg. 70 30 90 70
GewSt 25 10 30 25 25

ESt 10 5 15 10

KSt 35 15 40 35 35

SolZ . . 5 .

Bund 24 11 34 24 24

GewSt 2 1 3 2

ESt 4 2 6 4

KSt 18 8 20 18

SolZ . . 5 .

Länder 26 11 32 26 26

GewSt 5 2 6 5

ESt 4 2 6 4

KSt 17 7 20 17

Gem. 20 8 24 20

GewSt 18 7 21 18

ESt 2 1 3 2

Ausschluss des Übergangs von Ver-
lusten bei Verschmelzungen bzw.
Spaltungen auf den Rechtsnachfolger
(§ 10d EStG)

LSt / ESt /
SolZ

Aufhebung der Steuerfreiheit von
Sachprämien (allgemein) sowie
Anhebung des Pauschalsteuersatzes
(Miles and More)
(§ 3 Nr. 38 EStG und § 37a EStG)

Abschaffung des Abzugs von Auf-
wendungen für Geschenke als Be-
triebsausgaben, soweit es sich nicht
um Werbeartikel handelt
(§ 4 Abs. 5 Nr. 1 EStG)

5

2
2

70

10

.

2
4

18
.

5
4

17

20
18
2
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2003 2004 2005 2006

Fin an zielle Au sw irk u n g en  d es  Gesetzen tw u r fs
zu m  Ab b au  vo n  Steu erverg ü n s t ig u n g en  u n d  Au sn ah m ereg elu n g en

(Steuerm ehr-/-m indereinnahm en (-) in Mio. Euro)

(Steu erverg ü n s t ig u n g sab b au g esetz - StVerg Ab G)

lfd.
Nr.

Rechnungsjahr
Steuer-

art /
Gebiets-
körper-
schaft

Maßnahm e
Entste-
hungs-

jahr

28 Insg. 400 - 120 120 160
GewSt 125 - 40 40 50
ESt 110 - 30 30 45
KSt 150 - 45 45 60
SolZ 15 - 5 5 5

Bund 149 - 45 45 59

GewSt 12 - 4 4 5

ESt 47 - 13 13 19

KSt 75 - 23 23 30

SolZ 15 - 5 5 5

Länder 146 - 43 43 59

GewSt 24 - 8 8 10

ESt 47 - 13 13 19

KSt 75 - 22 22 30

Gem. 105 - 32 32 42

GewSt 89 - 28 28 35

ESt 16 - 4 4 7

29 Insg. 100 - 65 140 100
GewSt 40 - 30 60 40
ESt 10 - 5 15
KSt 45 - 30 60 45
SolZ 5 - . 5 5

Bund 36 - 20 47 36

GewSt 4 - 3 6

ESt 4 - 2 6

KSt 23 - 15 30 23

SolZ 5 - . 5

Länder 34 - 23 48 34

GewSt 8 - 6 12

ESt 4 - 2 6

KSt 22 - 15 30 22

Gem. 30 - 22 45 30

GewSt 28 - 21 42 28

ESt 2 - 1 3

Nichtanerkennung der Bildung
von Jubiläumsrückstellungen
(§ 5 Abs. 4 EStG)

Abschaffung des Lifo-Verfahrens bei
der Vorratsbewertung, Preisstei-
gerungsrücklage für Edelmetalle
(§ 6 Abs. 1 Nr. 2a EStG)

10

4
4

5

8
4

2
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2003 2004 2005 2006

Fin an zielle Au sw irk u n g en  d es  Gesetzen tw u r fs
zu m  Ab b au  vo n  Steu erverg ü n s t ig u n g en  u n d  Au sn ah m ereg elu n g en

(Steuerm ehr-/-m indereinnahm en (-) in Mio. Euro)

(Steu erverg ü n s t ig u n g sab b au g esetz - StVerg Ab G)

lfd.
Nr.

Rechnungsjahr
Steuer-

art /
Gebiets-
körper-
schaft

Maßnahm e
Entste-
hungs-

jahr

30 Insg. 250 - 100 150 250
ESt 235 - 95 140 235
SolZ 15 - 5 10 15

Bund 115 - 45 70 115
ESt 100 - 40 60 100
SolZ 15 - 5 10 15

Länder
ESt 100 - 40 60 100

Gem.
ESt 35 - 15 20 35

31 Insg. 2.510 255 1.225 1.845 2.180
GewSt 1.050 105 515 785 930
ESt 245 25 120 180 215
KSt 1.140 115 555 825 970
SolZ 75 10 35 55 65

Bund 847 89 415 622 725

GewSt 98 10 51 77 84

ESt 104 11 51 77

KSt 570 58 278 413 485

SolZ 75 10 35 55 65

Länder 878 88 429 647 755

GewSt 204 20 101 158 179

ESt 104 11 51 77

KSt 570 57 277 412 485

Gem. 785 78 381 576 700

GewSt 748 75 363 550 667

ESt 37 3 18 26

32 Insg. 140 - 25 140 130
KSt 135 - 25 135 125
SolZ 5 - . 5 5

Bund 73 - 13 73 68
KSt 68 - 13 68 63
SolZ 5 - . 5 5

Länder
KSt 67 - 12 67 62

Generelle Versagung der Verlust-
verrechnung beim "Mantelkauf"
durch Streichung des Tatbestands-
merkmals der Betriebsvermögens-
zuführung
(§ 8 Abs. 4 KStG)

Abschaffung der Vereinfachungs-
regelung bei der Abschreibung
(§ 7 Abs. 1, 2 und 5 EStG,
R 44 Abs. 2 EStR)

Gesetzliche Regelung der bisherigen
Praxis zur steuerlichen Behandlung
des anschaffungsnahen Aufwands
(§§ 6 und 9 Abs. 1 Nr. 7 EStG, R 157
Abs. 4 EStR)

91

91

33
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2003 2004 2005 2006

Fin an zielle Au sw irk u n g en  d es  Gesetzen tw u r fs
zu m  Ab b au  vo n  Steu erverg ü n s t ig u n g en  u n d  Au sn ah m ereg elu n g en

(Steuerm ehr-/-m indereinnahm en (-) in Mio. Euro)

(Steu erverg ü n s t ig u n g sab b au g esetz - StVerg Ab G)

lfd.
Nr.

Rechnungsjahr
Steuer-

art /
Gebiets-
körper-
schaft

Maßnahm e
Entste-
hungs-

jahr

33 Insg. 100 - 20 100 100
GewSt 40 - 10 40 40
KSt 55 - 10 55 55
SolZ 5 - . 5 5

Bund 37 - 6 37
GewSt 4 - 1 4 4
KSt 28 - 5 28 28
SolZ 5 - . 5 5

Länder 35 - 7 35
GewSt 8 - 2 8 8
KSt 27 - 5 27 27

Gem.
GewSt 28 - 7 28

34 Insg. 5) - 325 745 360 155
KSt - 250 555 50 - 115
KapESt - 60 150 290 260
SolZ - 15 40 20

Bund - 170 393 190 82
KSt - 125 278 25 - 58
KapESt - 30 75 145 130
SolZ - 15 40 20

Länder - 155 352 170 73
KSt - 125 277 25 - 57
KapESt - 30 75 145 130

35 Insg. 100 20 65 100 150
KSt 95 20 60 95 140
SolZ 5 . 5 5 10

Bund 53 10 35 53 80
KSt 48 10 30 48 70
SolZ 5 . 5 5 10

Länder
KSt 47 10 30 47 70

Verringerung des Anteils der Ge-
winnausschüttungen, die nach
§ 37 Abs. 2 KStG das Körper-
schaftsteuerguthaben mindern,
von 1/6 auf 1/7 sowie Begrenzung
der Erstattung des Körperschaft-
steuerguthabens auf die Hälfte der
festgesetzten Körperschaftsteuer;
keine Beschränkung bei der
Ausschüttung von Altguthaben im
Letztjahr
(§ 37 KStG)

Ausdehnung der Regelung des
§ 14 Abs. 3 KStG auf alle Unter-
nehmen, die dem Grundsatz der

Spartentrennung unterliegen
(§ 14 Abs. 3 KStG)

Einschränkungen der körperschaft-
steuerlichen Organschaft durch
steuerliche Nichtanerkennung der
Rückwirkung eines Gewinnabfüh-
rungsvertrags und einer Berücksicht-
igung der Organschaft erst nach dem
Wirksamwerden des Gewinnabfüh-
rungsvertrags

37

35

28

10

10
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2003 2004 2005 2006

Fin an zielle Au sw irk u n g en  d es  Gesetzen tw u r fs
zu m  Ab b au  vo n  Steu erverg ü n s t ig u n g en  u n d  Au sn ah m ereg elu n g en

(Steuerm ehr-/-m indereinnahm en (-) in Mio. Euro)

(Steu erverg ü n s t ig u n g sab b au g esetz - StVerg Ab G)

lfd.
Nr.

Rechnungsjahr
Steuer-

art /
Gebiets-
körper-
schaft

Maßnahm e
Entste-
hungs-

jahr

36 Insg. 1.500 - 740 1.455 1.885
KSt 1.420 - 700 1.380 1.785
SolZ 80 - 40 75 100

Bund 790 - 390 765 993
KSt 710 - 350 690 893
SolZ 80 - 40 75 100

Länder
KSt 710 - 350 690 892

37 Insg. 600 . 95 385 810
GewSt 250 . 40 165 345
ESt 65 . 10 40 90
KSt 265 . 40 170 350
SolZ 20 . 5 10 25

Bund 204 . 33 128 269

GewSt 23 . 4 16 31

ESt 28 . 4 17 38

KSt 133 . 20 85 175

SolZ 20 . 5 10

Länder 209 . 32 135 280

GewSt 49 . 8 33 67

ESt 28 . 4 17 38

KSt 132 . 20 85 175

Gem. 187 . 30 122 261

GewSt 178 . 28 116 247

ESt 9 . 2 6

Schaffung neuer Dokumentations-
pflichten im Bereich der Verrech-
nungspreise

Nichtanerkennung der Mehrmütter-
organschaft auch im Bereich der 
Körperschaftsteuer

25

14
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2003 2004 2005 2006

Fin an zielle Au sw irk u n g en  d es  Gesetzen tw u r fs
zu m  Ab b au  vo n  Steu erverg ü n s t ig u n g en  u n d  Au sn ah m ereg elu n g en

(Steuerm ehr-/-m indereinnahm en (-) in Mio. Euro)

(Steu erverg ü n s t ig u n g sab b au g esetz - StVerg Ab G)

lfd.
Nr.

Rechnungsjahr
Steuer-

art /
Gebiets-
körper-
schaft

Maßnahm e
Entste-
hungs-

jahr

38 Insg. 720 215 510 655 735
GewSt 1.000 300 700 900 1.000
KSt - 265 - 80 - 180 - 230 - 250
SolZ - 15 - 5 - 10 - 15 - 15

Bund - 55 - 17 - 31 - 42 - 50
GewSt 93 28 69 88
KSt - 133 - 40 - 90 - 115 - 125
SolZ - 15 - 5 - 10 - 15 - 15

Länder 63 18 48 66
GewSt 195 58 138 181 193
KSt - 132 - 40 - 90 - 115 - 125

Gem.
GewSt 712 214 493 631 717

39 Insg. 100 - 15 55 90
ESt 10 - . 5 10
KSt 85 - 15 45 75
SolZ 5 - . 5 5

Bund 52 - 8 30 47
ESt 4 - . 2 4
KSt 43 - 8 23 38
SolZ 5 - . 5 5

Länder 46 - 7 24 41
ESt 4 - . 2 4
KSt 42 - 7 22 37

Gem.
ESt 2 - . 1

Aufhebung der gewerbesteuerlichen

Organschaft 1) , Prüfung von
Konsequenzen der Zerlegung

Abschaffung der Begünstigung be-
stimmer Einkünfte mit Kapitalanlage-
charakter bei der Besteuerungshöhe
(§ 10 Abs. 7 AStG);
Modernisierung des Aktivitätskata-
logs des § 8 Abs. 1 AStG

Abschaffung des Schutzes vor der
Hinzurechnungsbesteuerung durch
Doppelbesteuerungsabkommen
durch Streichung des
§ 10 Abs. 5 AStG

90

68

2
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Fin an zielle Au sw irk u n g en  d es  Gesetzen tw u r fs
zu m  Ab b au  vo n  Steu erverg ü n s t ig u n g en  u n d  Au sn ah m ereg elu n g en

(Steuerm ehr-/-m indereinnahm en (-) in Mio. Euro)

(Steu erverg ü n s t ig u n g sab b au g esetz - StVerg Ab G)

lfd.
Nr.

Rechnungsjahr
Steuer-

art /
Gebiets-
körper-
schaft

Maßnahm e
Entste-
hungs-

jahr

40 Insg. 1.000 - 500 1.400 1.000
GewSt 410 - 205 600 410
ESt 100 - 50 150 100
KSt 460 - 230 610 460
SolZ 30 - 15 40 30

Bund 341 - 171 468 340

GewSt 38 - 20 59 37

ESt 43 - 21 64 43

KSt 230 - 115 305 230

SolZ 30 - 15 40 30

Länder 353 - 176 490 352

GewSt 80 - 40 121 79

ESt 43 - 21 64 43

KSt 230 - 115 305 230

Gem. 306 - 153 442 308

GewSt 292 - 145 420 294

ESt 14 - 8 22 14

41 Insg. 185 - 75 210 295
GewSt 320 - 130 350 500
ESt - 65 - - 25 - 70 - 100
KSt - 65 - - 25 - 65 - 95
SolZ - 5 - - 5 - 5 - 10

Bund - 36 - - 16 - 34 - 56

GewSt 30 - 13 34 45

ESt - 28 - - 11 - 30 - 43

KSt - 33 - - 13 - 33 - 48

SolZ - 5 - - 5 - 5 - 10

Länder 2 - 3 8

GewSt 62 - 26 70 96

ESt - 28 - - 11 - 30 - 43

KSt - 32 - - 12 - 32 - 47

Gem. 219 - 88 236 345

GewSt 228 - 91 246 359

ESt - 9 - - 3 - 10 - 14

Finanzielle Auswirkungen des Insg. 17.335 3.576 10.711 15.084 16.760
Gesetzentwurfs zum Steuerver- Bund 6.960 1.533 4.396 6.041 6.684
günstigungsabbaugesetz insg. Länder 6.816 1.459 4.237 5.877 6.498

Gem. 3.559 584 2.078 3.166 3.578

Hinzurechnung von 25 % der Leasing-
raten, Mieten und Pachten
(§ 8 Nr. 7 GewStG)

Auflösung der bisherigen Jubiläums-
rückstellungen über drei Jahre

6
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Anmerkungen:
1) Wirksamkeit ab 1. 1. 2003 vorausgesetzt.
2) Inkrafttreten der umsatzsteuerrechtlichen Änderungen zum 1. April 2003 mit Ausnahme der lfd. Nr. 21

(hier: 1. Juli 2003).
3) Genauere Berechnung der finanziellen Auswirkungen wegen unzureichendem Datenmaterial bzw. we-

gen besonderer Schwierigkeit bei der Schätzung nicht möglich.
4) Dauerhafte, nicht quantifizierbare Mehreinnahmen.
5) Finanzielle Auswirkungen im Entstehungsjahr sind nicht ausgewiesen, da es sich um eine Verschiebung

des Steueraufkommens handelt.
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II. Besonderer Teil

Zu Artikel 1 (Einkommensteuergesetz2002)

Zu Nummer 1 (†berschrift)

Die Neufassungder†berschrift ist im Interesseeinerklaren
undeindeutigenRegelungsspracheundzurVermeidungvon
MissverstŠndnissenbei der Zitierweise und unterschiedli-
chenBezugnahmenauf ein und dasselbeGesetzerforder-
lich.

Zu Nummer 2 (InhaltsŸbersicht)

RedaktionelleAnpassungderInhaltsŸbersichtwegenEinfŸ-
gung der ¤¤23a und 24b EStG.

Zu Nummer 3 (¤ 3 Nr. 38)

Mit derAufhebungdes¤ 3 Nr. 38 EStG(Steuerfreiheitvon
SachprŠmien)wird eine Ausnahmeregelungbeseitigtund
die einkommensteuerlicheBemessungsgrundlageverbrei-
tert. Dies entsprichtdemPrinzip der Besteuerungnachder
wirtschaftlichen LeistungsfŠhigkeitund dem Gebot der
steuerlichen Gleichbehandlung.

Zu Nummer 4 (¤ 4 Abs.5 Satz1 Nr. 1 Satz2 Ðaufgeho-
ben Ð)

Durch ¤ 4 Abs.5 EStG wird der Abzug von betrieblich
veranlasstenAufwendungen,die die LebensfŸhrungdes
Steuerpflichtigenoder andererPersonenberŸhren,einge-
schrŠnkt.

NachderbishergeltendenRegelungdurftenAufwendungen
fŸr Geschenkebis zur Hšhe von 40 Euro pro EmpfŠnger
und Kalenderjahrals Betriebsausgabenabgezogenwerden.
Die StreichungdesSatzes2 fŸhrt zu einemgenerellenAb-
zugsverbotfŸrGeschenkeanPersonen,dienichtArbeitneh-
merdesSteuerpflichtigensind.SievermeideteineVerlage-
rungvonKostenderprivatenLebensfŸhrungin denbetrieb-
lichen Bereich.Soweit betrieblichveranlassteZuwendun-
genkeineGeschenkei. S.d. ¤ 4 Abs.5 Satz1 Nr. 1 EStG
sind,ergibt sichfŸr derenBeurteilungkeine€nderung.Das
gilt beispielsweisefŸr solcheZuwendungen,die im Zusam-
menhangmit einerbestimmtenGegenleistungdesEmpfŠn-
gersstehenund somit mangelsUnentgeltlichkeitnicht als
Geschenkeanzusehensind(vgl. R 21Abs.4 Satz2 derEin-
kommensteuer-Richtlinien Ð EStR).

DasAbzugsverbotgreift ebenfallsnicht, wenndie Zuwen-
dung vom EmpfŠngerausschlie§lichbetrieblich genutzt
werdenkann,dennhier ist wederdieprivateLebensfŸhrung
des Steuerpflichtigennoch die andererPersonenberŸhrt
(z. B. Aschenbechermit Werbeaufdruck,die ein Tabakwa-
rengro§hŠndlereinemGastwirtŸberlŠsst;Notfallkoffer, Re-
zeptblšckevon Pharmaunternehmenan €rzte; vgl. R 21
Abs.2 Satz 4 EStR).

Vom Abzugsverbotausgeschlossensind auch sog. Streu-
werbeartikel; hierunter ist eine Verteilung von Warenproben
und Werbeartikelnvon geringem Wert an eine Vielzahl
hŠufig nicht individualisierbarerEmpfŠngerzu verstehen.
StreuwerbeartikelsindŸblicherweisein dieWerbestrategien
derUnternehmeneingebundenundsindmit Werbema§nah-
menin Zeitungenund anderenMedien,derenAufwendun-
genunbegrenztabziehbarsind,vergleichbar. Hier stehtdie

betrieblicheVeranlassungdesZuwendendenfŸr Werbezwe-
cke eindeutigim Vordergrund.Die private LebensfŸhrung
desZuwendendenund desEmpfŠngersist damit nicht tan-
giert.

Zu Nummer 5 (¤ 5 Abs.4)

GrundsŠtzlichsind fŸr ungewisseVerbindlichkeitenRŸck-
stellungenzu bilden (¤ 249 Abs.1 Satz1 HGB in Verbin-
dung mit ¤ 5 Abs.1 Satz1 EStG). Dies gilt auchfŸr die
durch einen ArbeitgebereingegangeneVerpflichtung,Zu-
wendungenanlŠsslichvon DienstjubilŠenzu leisten. ¤ 5
Abs.4 EStGschrŠnktebisherdiesenGrundsatzein, sodass
dieBildungvonRŸckstellungenfŸrdieVerpflichtungzuei-
nerZuwendunganlŠsslicheinesDienstjubilŠumsnur zulŠs-
sig war, wenndasDienstverhŠltnismindestens10 Jahrebe-
standenhat,dasDienstjubilŠumdasBesteheneinesDienst-
verhŠltnissesvon mindestens15 Jahrenvoraussetzte,die
Zusageschriftlich erteilt worden war und soweit der Zu-
wendungsberechtigteseineAnwartschaftnachdem31. De-
zember 1992 erworben hatte.

Durch die Neuregelungwird die Bildung von RŸckstellun-
genfŸr die Verpflichtung,anlŠsslicheinesDienstjubilŠums
Zuwendungenzu leisten, vollstŠndigausgeschlossen.Die
Ma§nahmedient der RŸckfŸhrungdesUmfangsan mšgli-
chenRŸckstellungenin der Steuerbilanz.BisherigeAusle-
gungsschwierigkeitenbei der Voraussetzung,wann eine
Anwartschaftauf eine JubilŠumszuwendungbesteht,wer-
den dadurch beseitigt und Rechtsstreitigkeiten vermieden.

Bishernach¤ 5 Abs.4 EStGgebildeteRŸckstellungensind
ab dem ersten,nach dem 31.Dezember2002 endenden
Wirtschaftsjahr aufzulšsen.Jedoch kann die Aufteilung
Ÿberdrei Jahreverteilt erfolgen(vgl. zu Nummer25 Buch-
stabe e Ð ¤52 Abs.12c Ð neu Ð EStG).

Zu Nummer 6 (¤ 6 Abs.1)

Zu Buchstabe a (Nummer 1a Ð neu Ð)

AufwendungenfŸr die Instandsetzungund Modernisierung
einesGebŠudessinddannnicht sofortalsBetriebsausgaben
oderWerbungskostenabziehbar, wennessichum Anschaf-
fungs-oderHerstellungskostenhandelt;in diesemFall sind
sie nur im Rahmen der AbsetzungenfŸr Abnutzungen
(AfA) zu berŸcksichtigen.

Die Šltere Rechtsprechungdes Bundesfinanzhofs(BFH)
und ihr folgend die FinanzverwaltunghattensolcheAuf-
wendungen,wenn sie im zeitlichen Zusammenhangmit
dem Erwerb einesGebŠudes(in der Regel innerhalbvon
drei Jahren)angefallenund im VerhŠltniszum Kaufpreis
desGebŠudeshoch (mehr als 15% der Anschaffungskos-
ten) waren,grundsŠtzlichals Herstellungskostenbeurteilt,
auchwenntypischeErhaltungsaufwendungen(z. B. fŸr Re-
paraturen) vorlagen.

DieseRechtsprechunghat der BFH mit Urteilen vom 12.
September 2001 (BFHE 198 S.74) aufgegeben.

Die Anwendungder neuenBFH-Rechtsprechungwird zu
erheblichenSteuerausfŠllenfŸhren.In sehrviel mehrFŠllen
als bisherwerdenAufwendungen,die bislangnur Ÿberdie
GebŠude-AfA(bis zu 50 Jahre)steuerlichzu berŸcksichti-
genwaren,sofortim JahrdesAufwandssteuerlichwirksam.
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An StellederbisherigentypisierendenBeurteilungvonAuf-
wendungenfŸr Instandsetzungsarbeitenerfordert die An-
wendungder GrundsŠtzeder neuenBFH-Rechtsprechung
eineEinzelfallbeurteilung.Weil die Abgrenzungsproblema-
tik insbesondereim Bereichder Ermittlung der EinkŸnfte
aus Vermietungund Verpachtungsehr hŠufig vorkommt,
fŸhrt die Anwendungder neuenBFH-Rechtsprechungzu
erheblichenzusŠtzlichenArbeitsbelastungender Finanz-
Šmter.

Die bisherigeVerwaltungsregelungder R 157 Abs.4 der
Einkommensteuer-Richtlinien (EStR)wird zur Vermeidung
weitererSteuerausfŠlleund ausGrŸndender Steuerverein-
fachung gesetzlich festgeschrieben.

Veranlagungensind entsprechendder bisherigenRegelung
desR 157Abs.4 Satz3 EStRvorlŠufiggemŠ§¤ 165Abs.1
der AbgabenordnungdurchzufŸhren,solange in diesem
Zeitraum(von regelmŠ§igdrei Jahren)die Instandsetzungs-
und Modernisierungsaufwendungen15% der Anschaf-
fungskosten des GebŠudes nicht Ÿbersteigen.

Zu Buchstabe b (Nummer 2a Ð aufgehoben Ð)

Die GesetzesŠnderunghebtdie mit demSteuerreformgesetz
1990vom 25.Juli 1988(BGBl. I S.1093)in Anlehnungan
¤ 256 HGB eingefŸhrteertragsteuerlicheBewertung des
Vorratsvermšgensnach der sog. Lifo-Methode auf. Diese
Bewertungsmethodeunterstellt,dassdie zuletztangeschaff-
tenoderhergestelltenWirtschaftsgŸterzuerstwiederverŠu-
§ert oder verbraucht werden (last in Ð first out).

Die Aufhebungder Vorschrift erlaubteine realitŠtsgerech-
tereBewertungunterVermeidungderBildung hoherstiller
Reserven.Unter Zugrundelegungder Lifo-Methode wird
der Endbestanddes Vorratsvermšgensrelativ niedrig be-
wertet,aberdurchdie Preissteigerungensinddie zuletzter-
worbenenWirtschaftsgŸterin aller Regeldie teuersten.Das
Lifo-VerfahrenstelltdamiteinenSubventionstatbestanddar,
der zur Bildung erheblicherstiller ReservenfŸhrt, die bis
auf weiteresnicht der BesteuerungzugefŸhrtwerden.Im
Gegensatzdazuwiegt die Gefahr, dassbei der Bewertung
desVorratsvermšgensohneZugrundelegungder Lifo-Me-
thode im Falle von Preissteigerungensog. Scheingewinne
entstehenkšnnen, derenBesteuerungdie Wiederbeschaf-
fung verbrauchterVorrŠteausden Erlšsenerschwert,un-
gleichwenigerschwer. Hierbeihandeltessichumeinallge-
meinesUnternehmerrisiko,dasdurchdieSenkungderSteu-
ersŠtzedurch die Regierungskoalitionerheblich abge-
schwŠcht wurde.

Hinzu kommt, dassder Bundesfinanzhofin einem Urteil
vom 20.Juni2000(ÐVIII R 32/98Ð,BStBl II 2001S.636)
zu demErgebnisgelangtist, dassdasLifo-Verfahrenregel-
mŠ§igeineReiheobererhandelsrechtlicherGrundsŠtzeord-
nungsgemŠ§erBuchfŸhrung(GoB) verletze,wie z. B. den
Grundsatzder Einzelbewertungund die periodengerechte
Aufwandsabgrenzung.UnterdiesemGesichtspunktwar die
Bewertungnachder Lifo-Methode bereitsdeutlich einge-
schrŠnkt.

Zu Buchstabe c (Nummer 4 Satz 2)

Durch die AnhebungdesVom-Hundert-Satzesvon 1 v. H.
auf 1,5 v. H. wird die NutzungeinesbetrieblichenKraft-

fahrzeugsmit einemhšherenPrivatanteilerfasst.Die Rege-
lung gilt Ÿber¤ 8 Abs.2 Satz2 EStGfŸr denBereichdes
†berschussesder EinnahmenŸber die Werbungskosten
(insbesonderebei derFahrzeuggestellunganArbeitnehmer)
entsprechend.

Zu Nummer 7 (¤ 7)

Zu Buchstabe a (Absatz 1)

Derbislangin denRichtlinien(R 44Abs.2 EStR2001)ent-
halteneGrundsatz,dassAbsetzungfŸr Abnutzungim Jahr
der Anschaffung oder Herstellungnur zeitanteilig in An-
spruch genommenwerden kann, soll gesetzlichgeregelt
werden.Die VereinfachungsregelungfŸr die Absetzungbe-
weglicher WirtschaftsgŸterdes AnlagevermšgensentfŠllt.
DanachkannkŸnftig nicht mehrdie volle oderhalbeJah-
res-AfA (in AbhŠngigkeitvon derAnschaffung/Herstellung
in dererstenoderzweitenJahreshŠlfte)abgezogenwerden,
sondernnur nochfŸr denMonatderAnschaffung oderHer-
stellungder volle, auf diesenMonat entfallende,Betragin
Ansatz gebracht werden.

Zu Buchstabe b (Absatz 2 Satz 3)

GesetzlicheKlarstellung, dassdie Regelungin Absatz 1
Satz 4 auch fŸr die degressiveAbsetzungfŸr Abnutzung
nach Absatz 2 gilt.

Zu Buchstabe c (Absatz 4)

Die lineareAfA fŸr GebŠudesoll zukŸnftigeinheitlichfŸr
WirtschaftsgebŠudeund sonstigeGebŠude2 % betragen.
Bei GebŠudenmit Bauantragoder Kaufvertrag vor dem
1. Januar2003werdendie bisherigenlinearenAfA-Reihen
fortgesetzt.

Zu Buchstabe d (Absatz 5)

Die degressiveAfa von derzeit5 % fŸr die ersten8 Jahre,
2,5% fŸr die darauffolgenden6 Jahreund 1,25% fŸr die
darauffolgenden36 Jahrebei Mietwohnneubautensoll auf
GebŠudemit BauantragoderKaufvertragvor dem1. Januar
2003 beschrŠnkt werden.

BereitsbegonneneAfA-Reihenkšnnennachdem1. Januar
2003 fortgefŸhrt werden.

FŸreinen†bergangszeitraumvon vier Jahrensoll einede-
gressiveAfA von 3 % fŸr dieersten8 Jahreund2 % fŸr die
darauffolgenden 38Jahre abziehbarsein. Erst fŸr Miet-
wohnneubautenmit BauantragoderKaufvertragnachdem
31.Dezember2006kannnur nochdie lineareAfA in Hšhe
von 2% in Abzug gebracht werden.

Zu Nummer 8 (¤ 7b Abs.1 Satz 2)

Auf GrundderEinfŸgungdesneuenSatzes2 in ¤ 7 Abs.4
ist derVerweisin ¤ 7b Abs.1 Satz2 entsprechendanzupas-
sen.

Zu Nummer 9 (¤ 7k Abs.1 Satz 3)

Auf GrundderEinfŸgungdesneuenSatzes2 in ¤ 7 Abs.4
EStGist derVerweisin ¤ 7k Abs.1 Satz3 entsprechendan-
zupassen.
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Zu Nummer 10 (¤ 9 Abs.5 Satz 2 Ð neu Ð)

Durch die AufnahmedesVerweisesauf ¤ 6 Abs.1 Nr. 1a
ÐneuÐin ¤ 9 Abs.5 Satz2 gilt die Neuregelungzum an-
schaffungsnahenAufwand bei GebŠudenauch fŸr die
†berschusseinkunftsarten.

Zu Nummer 11 (¤ 10d Abs.2 Satz 2)

Beim Verlustvortragwird der Verlustabzuginnerhalbder-
selben Einkunftsart (horizontaler Verlustabzug)auf die
HŠlfte der positiven EinkŸnfte eingeschrŠnkt.

Zu Nummer 12 (¤ 15 Abs.4 Satz 6 Ð neu Ð)

VerlusteausstillenGesellschaftenundstillen (Unter-)Betei-
ligungenanKapitalgesellschaftensindnurnochmit Gewin-
nen aus derselben Beteiligung verrechenbar.

Die Regelungdient der Absicherungder Abschaffung der
sog. MehrmŸtterorganschaftnach ¤ 14 Abs.1 Nr. 2 und
Abs.2 KStG. Die mit sog. MehrmŸtterorganschaftenver-
folgten Ziele kšnnen faktisch auch durch Innengesell-
schaften,insbesondereatypischstille Gesellschaften,oder
Unterbeteiligungenerreicht werden. Diese Umgehungs-
mšglichkeit wird durch die vorgeschlagenenkšrperschaft-
steuerrechtlichenNeuregelungennicht hinreichendausge-
schlossen.DiesesZiel wird durch die ErgŠnzungdes¤ 15
Abs.4 und ¤20 Abs.1 Nr. 4 EStG erreicht.

Zu Nummer 13 (¤ 20 Abs.1 Nr. 4)

FolgeŠnderungausder€nderungin ¤ 15 Abs.4 EStG.Ver-
luste aus typisch stillen Beteiligungenan Kapitalgesell-
schaftensind analogder Regelungin ¤ 15 Abs.4 Satz 6
EStG nur noch mit Gewinnenaus derselbenBeteiligung
verrechenbar.

Zu Nummer 14 (¤ 21 Abs.2)

BislangkšnnenSteuerpflichtigebei VermietungeinerWoh-
nungzu Wohnzweckendie auf dieseentfallendenAufwen-
dungeneinschlie§lichder AbsetzungenfŸr Abnutzungbei
derErmittlungderEinkŸnfteausVermietungundVerpach-
tungin vollemUmfangalsWerbungskostenabziehen,wenn
dasEntgelt fŸr die †berlassungder Wohnungmindestens
50% der fŸr eine WohnungvergleichbarerArt, Lage und
AusstattungortsŸblicherzielbarenMiete betrŠgt.Machtdie
Verbilligungdagegenmehrals50% derortsŸblichenMiete
aus,ist die†berlassungin einenentgeltlichenundeinenun-
entgeltlichenTeil aufzuspalten.DieshatzurFolge,dassauch
dieWerbungskostennuranteiligabgezogenwerdenkšnnen.
Derseit1987geltendeGrenzwertvon50%sollnunmehrauf
75%angehobenwerden.BeieinerMiete,dieniedrigeristals
dreiViertelderortsŸblichenMarktmiete,kanndavonausge-
gangenwerden,dasssie nicht nachobjektivenmarktwirt-
schaftlichenGesichtspunktenbemessenunddie†berlassung
deshalbunentgeltlichist. Der Grenzwert,abdemzukŸnftig
voneinerunentgeltlichen†berlassungauszugehenist, ist so
bemessen,dassdieMassederzwischenFremdenabgeschlos-
senen MietvertrŠge nicht betroffen ist.

Zu Nummer 15 (¤ 23)

Zu Buchstabe a (Absatz 1)

Zu Doppelbuchstabeaa (Satz 1 Nr. 1, 2 und 4)

Bei der VerŠu§erungvon GrundstŸckenund grundstŸcks-
gleichen Rechtenwird die VerŠu§erungsfristvon bisher
zehnJahrenaufgehoben.Bei der VerŠu§erungvon anderen
WirtschaftsgŸtern,insbesonderevon Wertpapieren,wird die
VerŠu§erungsfristvon bisher einem Jahr aufgehoben.
Ebensowird bei TermingeschŠftendie Frist von bisherei-
nemJahrzwischenErwerbundBeendigungdesRechtsauf-
gehoben.Au§erdementhŠltAbsatz1 Nr. 1 Satz2 amEnde
deserstenHalbsatzeseine redaktionelle€nderung infolge
der Aufhebung der VerŠu§erungsfrist.

Die zeitlich unbegrenzteBesteuerungder Gewinneausder
VerŠu§erungvon WirtschaftsgŸternund der Gewinneaus
TermingeschŠftenberŸcksichtigtdendurchdieVerŠu§erung
eintretendenZuwachsan wirtschaftlicher LeistungsfŠhig-
keit des Steuerpflichtigen.

UnverŠndertbleibt dasErgebnisderVerŠu§erungselbstge-
nutztenWohneigentumsunterdenbisherigenVoraussetzun-
gen von der Besteuerungausgenommen.Dasselbegilt auf
GrunddesneuenSatzes2 der Nummer2 fŸr dasErgebnis
der VerŠu§erungvon GegenstŠndendes tŠglichen Ge-
brauchs.

Zu Doppelbuchstabebb (Satz 5)

Die ErweiterungdesZitatsamAnfangdesSatzes5 desAb-
satzes1machtdeutlich,dasskŸnftigauchdieEinlagevonan-
derenWirtschaftsgŸternalsGrundstŸckenin einBetriebsver-
mšgenalsVerŠu§erungbehandeltwird, soferndie VerŠu§e-
rungausdemBetriebsvermšgenerfolgt.Die neueRegelung
betrifft insbesondereauchvorherim Privatvermšgengehal-
teneBeteiligungenanKapitalgesellschaften.Damitwird bei
der †bertragungvon WirtschaftsgŸternausdemPrivatver-
mšgenin ein BetriebsvermšgenundderenVerŠu§erungaus
demBetriebsvermšgendieGleichbehandlungvonGrundstŸ-
ckenundanderenWirtschaftsgŸternbewirkt. Infolgedessen
ist auchbei WirtschaftsgŸtern,die keineGrundstŸckesind,
dieRealisierungvonim PrivatvermšgengebildetenWertstei-
gerungennicht mehrdadurchsteuerlichunbelastetzu errei-
chen,dassdieWirtschaftsgŸterin einBetriebsvermšgenein-
gelegt und von dort aus verŠu§ert werden.

Die VerŠu§erungsfrist,die bishernur bei der VerŠu§erung
von GrundstŸckennach Einlage in ein Betriebsvermšgen
und VerŠu§erungausdiesemBetriebsvermšgengalt, wird
mit der Wirkung aufgehoben,dasssie nunmehrfŸr alle
WirtschaftsgŸterentfŠllt,die nachihrer Einlagein ein Be-
triebsvermšgen von dort aus verŠu§ert werden.

Zu Buchstabe b (Absatz 2 Satz 2 Ð aufgehoben Ð)

Die StreichungdesSatzes2 trŠgtder TatsacheRechnung,
dass nach der Beseitigungder VerŠu§erungsfristen¤ 17
EStG Spezialregelung gegenŸber ¤23 EStG ist.

Zu Buchstabe c (Absatz 3)

Zu Doppelbuchstabeaa (Satz 4 Ð aufgehoben Ð )

Um eine†berbesteuerungauf GrunddesWegfallsderVer-
Šu§erungsfristenzu vermeiden,werdenbei der Ermittlung
desVerŠu§erungsgewinnsdie Anschaffungs- und Herstel-
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lungskostennichtmehrumAbsetzungenfŸrAbnutzung,er-
hšhte Absetzungen und Sonderabschreibungen gemindert.

Zu Doppelbuchstabebb (Satz 5 Ð neu Ð)

Satz 5 des Absatzes3 pauschaliertfŸr Anschaffungsvor-
gŠnge,die vor demGesetzesbeschlussdesDeutschenBun-
destagesŸberdasSteuervergŸnstigungsabbaugesetzdurch-
gefŸhrtwurden,denGewinnaufeinenBetragvon10% des
VerŠu§erungspreises.DadurchwerdeninsbesondereVerŠu-
§erungsgeschŠftevonWirtschaftsgŸtern,welchederSteuer-
pflichtige bereitsŸbereinenlangenZeitraumhŠlt,denVer-
Šu§erungsgeschŠftenvon WirtschaftsgŸternmit kurzerBe-
sitzzeit gleichgestellt. Dem Steuerpflichtigenbleibt die
Mšglichkeit nachzuweisen,dassder tatsŠchlicheGewinn
auf Grund hšhererAnschaffungs- oderHerstellungskosten
desWirtschaftsgutsoderdernachAbsatz3 Satz3 gleichge-
stellten Werte geringer ist.

Zu Doppelbuchstabecc (Satz 6)

Die GlŠttungder Freigrenzevon bisher512 Euro auf 500
Euro dient der Vereinfachung des Verfahrens.

Zu Doppelbuchstabedd (Satz 8 Ð neu Ð)

Auf Grund des einheitlichenSteuertarifsvon 15% nach
¤ 32aAbs.7 erfolgt die Besteuerungvon privatenVerŠu§e-
rungsgeschŠftennicht mehr einheitlich mit den anderen
Einkunftsarten.DementsprechenddŸrfennachdem neuen
Satz8 VerlusteausanderenEinkunftsartennichtmit Gewin-
nen aus privaten VerŠu§erungsgeschŠftenverrechnetwer-
den,wie esdeshalbauchdabeibleibenmuss,dassnachden
SŠtzen9 und 10 desAbsatzes3 VerlusteausprivatenVer-
Šu§erungsgeschŠftennur innerhalbdieserEinkunftsartaus-
geglichen werden dŸrfen.

Zu Doppelbuchstabeee (Satz 11 Ð neu Ð)

Die ErgŠnzungstellt klar, dassbeinegativenEinkŸnftenmit
AuslandsbezugausBeteiligungenan Kapitalgesellschaften
die Spezialregelungdes¤ 2a fŸr die Verlustverrechnungin
bestimmten FŠllen den Regelungen des ¤23 vorgeht.

Zu Buchstabe d (Absatz 4 Ð neu Ð)

Durch denneueingefŸgtenAbsatz4 werdenLiquidations-
erlšseoderKapitalrŸckzahlungenbeiKapitalgesellschaften,
soweitdiesenicht von ¤ 17 EStGerfasstsind,erstmalsder
Besteuerungunterworfen.Diesschlie§teinebestehendeBe-
steuerungslŸcke.

Zu Nummer 16 (¤ 23a Ð neu Ð)

Die Regelungsieht vor, dassdie inlŠndischenKreditinsti-
tute oder die anderenim GesetzgenanntenUnternehmen,
die geschŠftsmŠ§igan privaten VerŠu§erungsgeschŠften
oder TermingeschŠftennatŸrlicherPersonenbeteiligt sind,
jŠhrlichdemBundesamtfŸr Finanzendie Datenihrer Kun-
denmitteilen,diebeiderBesteuerungderEinkŸnfteauspri-
vaten VerŠu§erungsgeschŠftenmit Wertpapierenund aus
TermingeschŠftenvonBedeutungsind.DadaseinzelneUn-
ternehmennicht in jedem Fall an der Anschaffung von
Wertpapierenbeteiligt gewesenist (z. B. wennein Steuer-
pflichtiger ein Depotauf ein anderesKreditinstitutŸbertra-
genhat),wird die Mitteilungspflicht der Anschaffungskos-

ten bei WertpapierverŠu§erungsgeschŠftenauf die Unter-
nehmeneingeschrŠnkt,die tatsŠchlichan der Anschaffung
mitgewirkt habenoder denendie Anschaffungskostenan-
derweitigbekanntsind.Die DatenŸbermittlungerfolgt jŠhr-
lich auf elektronischemWeg an dasBundesamtfŸr Finan-
zen.Dort werdendie Datengesammeltund an daszustŠn-
dige Finanzamt weitergeleitet.

DurchdieseRegelungerfolgt eineverfassungsrechtlichge-
botenezutreffendesteuerlicheErfassungder EinkŸnfteaus
privaten VerŠu§erungsgeschŠften.Die Regelungbeseitigt
dadurchmšglichebestehendeErhebungsdefizitebeiderarti-
gen GeschŠften.

Zur Art der DatenŸbermittlungverweistAbsatz2 auf das
bereitsbestehendeVerfahrenbei derErteilungvon Freistel-
lungsauftrŠgennach¤ 45dAbs.1 Satz2 bis4 EStG.Au§er-
demist dasBundesamtfŸr Finanzenauf GrundderVerwei-
sungauf ¤ 45d Abs.2 berechtigt,allen SozialleistungstrŠ-
gernDatenim SinnedesAbsatzes1 mitzuteilen,soweitdies
zur DurchfŸhrungder Sozialleistungsgesetzeerforderlich
ist.

Zu Nummer 17 (¤ 24b Ð neu Ð)

Der neueingefŸgte¤ 24b dient der besserenErfassungder
EinkŸnfteausKapitalvermšgen(¤ 20 EStG)und insbeson-
dereausprivatenVerŠu§erungsgeschŠftenbei Wertpapieren
(¤ 23 Abs.1 Satz 1 Nr. 2, 3 und 4 EStG).

Die Regelungsieht vor, dassinlŠndischeKredit- und Fi-
nanzdienstleistungsinstituteihren KundenjŠhrlicheinezu-
sammenfassendeBescheinigungausstellen,in derdieDaten
aus allen bei ihnen unterhaltenenWertpapierdepotsund
KontenzusammengefŸhrtwerden,die ihre KundenfŸr die
ErklŠrungihrerEinkŸnfteausKapitalvermšgenundauspri-
vatenVerŠu§erungsgeschŠftenbei Wertpapierenbenštigen,
soweit die Daten in den Datenbankender Kreditinstitute
und Finanzdienstleistungsinstitutevorhandensind. Einzel-
heiten der zusammenfassendenJahresbescheinigungwer-
den in dem amtlich vorgeschriebenen Muster geregelt.

Damit wird zum einen die verfassungsrechtlichgebotene
zutreffendesteuerlicheErfassungprivaterWertpapierverŠu-
§erungen gewŠhrleistet.

Zum anderenerleichtert die Bescheinigungdem Steuer-
pflichtigenauchbei umfangreichenEinkŸnftenausKapital-
vermšgenund aus privaten WertpapierverŠu§erungendie
Mitteilung der fŸr derenBesteuerungerforderlichenAnga-
ben an die Finanzverwaltung(Anlage KAP fŸr EinkŸnfte
aus Kapitalvermšgen,Anlage AUS fŸr auslŠndischeEin-
kŸnfte und Steuernund Anlage SO fŸr private VerŠu§e-
rungsgeschŠfte) und dient damit der Steuervereinfachung.

FŸrdie EinkŸnfteausKapitalvermšgentritt die zusammen-
fassendeJahresbescheinigungnebendie Steuerbescheini-
gung nach¤ 45a Abs.2 oder 3. Sie wird bei der Anrech-
nung der Kapitalertragsteuerund des Zinsabschlagsnach
¤ 36Abs.2 Satz2 Nr. 2 allerdingsregelmŠ§igdieSteuerbe-
scheinigungnach¤ 45aAbs.2 oder3 Ðdie nur auf Antrag
des Steuerpflichtigenausgestelltwird Ð ersetzen.FŸr be-
stimmteZweckeÐ z. B. fŸr dasErstattungsverfahrennach
¤ 44b, fŸr Notaranderkonten,Konten aus der Anlage von
InstandhaltungsrŸcklagenvon WohnungseigentŸmerge-
meinschaftenoderMietkautionenÐwerdenjedochweiter-
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hin Steuerbescheinigungennach¤ 45aAbs.2 oder3 benš-
tigt.

Zu Nummer 18 (¤ 32a Abs.7 Ð neu Ð)

FŸr EinkŸnfte aus privaten VerŠu§erungsgeschŠftenwird
ein gesonderterproportionalerSteuersatzvon 15% einge-
fŸhrt.

DerSteuersatzvon15% wird aufdieanteiligim zuversteu-
erndenEinkommenenthaltenenEinkŸnfteausprivatenVer-
Šu§erungsgeschŠftenangewendet.Ist das auf die anderen
EinkŸnfteentfallendezu versteuerndeEinkommenniedri-
ger als der (im Falle der Zusammenveranlagungverdop-
pelte)Grundfreibetrag,wird derUnterschiedsbetragbei der
Besteuerungder Gewinne aus privaten VerŠu§erungsge-
schŠftenabgezogen.Der Grundfreibetragwird damit vor-
rangig bei dem zu versteuerndenEinkommenabgezogen,
das nicht dem Steuersatz ¤32a Abs.7 unterliegt.

Zu Nummer 19 (¤ 34c)

Zu Buchstabe a (Absatz 1)

Zur Vermeidungeiner doppeltenBesteuerungermšglicht
¤ 34cAbs.1 EStGdie Anrechnungvon im Auslandgezahl-
ter Einkommensteuer/Kšrperschaftsteuerauf die deutsche
Einkommensteuer/Kšrperschaftsteuer. Die Anrechnungder
SteuernauseinemauslŠndischenStaatist auf den Betrag
der deutschen Einkommensteuer/Kšrperschaftsteuerbe-
schrŠnkt,der anteilig auf die EinkŸnfteaus diesemStaat
entfŠllt(lŠnderbezogenerHšchstbetrag).Derzeitwerdenbei
derErmittlungdeslŠnderbezogenenAnrechnungshšchstbe-
trags (ãper country limitationÒ)alle EinkŸnfteaus einem
Staat berŸcksichtigt,d. h. auch solche EinkŸnfte,die im
Quellenstaatnicht besteuertwurden. Dies hat zur Folge,
dassauslŠndischeSteuernweit ŸberdaszurVermeidungder
DoppelbesteuerungerforderlicheMa§ hinausangerechnet
werden.

Die vorgeseheneEinfŸgungdes¤ 34c Abs.1 Satz3 EStG
lŠsstauslŠndischeEinkŸnfte,die derQuellenstaatnachsei-
nemSteuerrechtnicht besteuertund die deshalbebennicht
doppelt besteuertsind, bei der Berechnungdes Anrech-
nungshšchstbetragesau§erBetracht.Die in Absatz1 Satz2
vorgeschriebeneAufteilung ist dahernachdem VerhŠltnis
der im QuellenstaatbesteuertenauslŠndischenEinkŸnfte
zur Summeder EinkŸnftevorzunehmen.Damit wird die
Anrechnungderim anderenStaatgezahltenSteuernaufden
UmfangbeschrŠnkt,derzur ErfŸllungdesZwecksderVor-
schrift notwendig ist.

Aufgrund der vom BundesfinanzhofentwickeltenRecht-
sprechung(Urteile vom 16. MŠrz1994I R 42/93,BStBl II
1994,799; vom 9. April 1997 I R 178/94,BStBl II 1997,
657; vom 29. MŠrz 2000 I R 15/99, BStBl II 2000, 577)
werdengegenwŠrtigbei derErmittlungauslŠndischerEin-
kŸnfte eines inlŠndischenUnternehmensAufwendungen,
diemit im AuslanderzieltenEinnahmenin wirtschaftlichem
Zusammenhangstehen,diesenEinnahmennicht zugeord-
net,wennderZusammenhangnur ein mittelbarerist (z. B.
im Zusammenhangmit auslŠndischenPortfolioanlagenge-
zahlteRefinanzierungszinsen).Dies fŸhrt zu einersachlich
nicht gerechtfertigtenErhšhung der auslŠndischenEin-
kŸnfteals Bezugsgrš§ebei der BerechnungdesHšchstbe-
tragsder auf die deutscheEinkommensteuer/Kšrperschaft-

steuer anrechenbarenSteuern aus einem auslŠndischen
Staat.Der neue¤ 34c Abs.1 Satz4 siehtvor, dassdie mit
auslŠndischenEinnahmenin wirtschaftlichemZusammen-
hangstehendenBetriebsausgabenund Betriebsvermšgens-
minderungenbei der Ermittlung der auslŠndischenEin-
kŸnfte zu berŸcksichtigensind, wenn auslŠndischeEin-
kŸnfteim Sinnedes¤ 34dNr. 3, 4, 6, 7 und8 Buchstabec
Teil des Gewinns eines inlŠndischen Betriebes sind.

Zu Buchstabe b (Absatz 6)

GemŠ§Absatz6 Satz2 sind bisherdie SŠtze2 und 3 des
Absatzes1 entsprechendanzuwenden,wenn ein Abkom-
menzurVermeidungderDoppelbesteuerungmit demQuel-
lenstaatder auslŠndischenEinkŸnftedie Anrechnungder
SteuerdiesesStaatesauf die deutscheEinkommensteuer
vorsieht.Absatz6 Satz2 erstrecktdieseVerweisungnun-
mehrauf die neuenSŠtze3 und4 unddenzu Satz5 gewor-
denenbisherigenSatz3 desAbsatzes1. Die Abkommenzur
VermeidungderDoppelbesteuerungstehendiesen€nderun-
gennicht entgegen,weil siedie EinzelheitenderErmittlung
des Anrechnungshšchstbetrages nicht regeln.

NachAbsatz6 Satz2 zweiterHalbsatz,ist derneueAbsatz1
Satz3 nicht anzuwenden,soweitnacheinemDoppelbesteu-
erungsabkommen(DBA) mit demQuellenstaateinealsge-
zahlt geltendeauslŠndischeSteueranzurechnenist (fiktive
Anrechnung).Dadurchsoll eine Verletzungvon Abkom-
mensverpflichtungen vermieden werden. Der neue Absatz 6
Satz3 ergŠnztdenneuenAbsatz1 Satz3. Danachsindbei
der Ermittlung des Hšchstbetragsder Anrechnungin die
auslŠndischenEinkŸnfteauchsolcheEinkŸnftenicht einzu-
beziehen,die derQuellenstaatnachseineminnerstaatlichen
RechtzwarbesteuernwŸrde,aufgrunddesmit Deutschland
bestehendenDoppelbesteuerungsabkommensabernicht be-
steuerndarf und entsprechendnicht besteuert.Die bisheri-
genSŠtze3 und4 desAbsatzes6 werdeninfolge derEinfŸ-
gung des neuen Absatzes 6 Satz 3 die neuen SŠtze 4 und 5.

Zu Nummer 20 (¤ 35 Abs.2 und 4)

Infolge desWegfalls der gewerbesteuerlichenOrganschaft
abdemVeranlagungszeitraum2003ist die SteuermŠ§igung
bei EinkŸnftenausGewerbebetriebauf die FŠlleder aus-
schlie§lich kšrperschaftsteuerlichenOrganschaft zu be-
schrŠnken.

Zu Nummer 21 (¤ 36 Abs.2 Satz 2 Nr. 2 Satz 2)

Die €nderungsiehtvor, dassnicht nur die Steuerbescheini-
gung nach¤ 45a Abs.2 oder 3, sondernauchdie zusam-
menfassendeJahresbescheinigungnach¤ 24b die Anrech-
nung der durch SteuerabzugerhobenenEinkommensteuer
ermšglicht.

Zu Nummer 22 (¤ 37a Abs.1)

Die pauschaleErhebungder EinkommensteuerfŸr steuer-
pflichtige SachprŠmienaus Kundenbindungsprogrammen
soll auchnachAufhebungdes¤ 3 Nr. 38 EStGausVerein-
fachungsgrŸndenweiterhinmšglichsein.DerPauschsteuer-
satzvon bisher2 % der insgesamtan im Inland ansŠssige
SteuerpflichtigeausgeschŸttetenPrŠmienberŸcksichtigte,
dassder grš§teTeil der zu erfassendenPrŠmienunterhalb
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desFreibetragslag. Die AufhebungdesFreibetragsrecht-
fertigt es daher, den Pauschsteuersatz auf 15% anzuheben.

Zu Nummer 23 (¤ 45d)

NachgeltendemRechthat der zum SteuerabzugVerpflich-
tetedie KapitalertrŠge,fŸr die ein Freistellungsauftragnach
¤ 44aAbs.2 Satz1 Nr. 1 EStGerteilt wordenist, demBun-
desamt fŸr Finanzen zu melden.

Mit der jetzigen GesetzesŠnderungwird die Meldepflicht
zusŠtzlichauf alle KapitalertrŠgeerstreckt,fŸr die Ðunge-
achteteinesFreistellungsauftragsÐnach¤ 43 Abs.1 EStG
ein Steuerabzugvom Kapitalertragvorzunehmenist. Mit
der Meldepflicht aller KapitalertrŠgewird die verfassungs-
rechtlich geboteneKontrollmšglichkeit fŸr eine korrekte
SteuerfestsetzunggewŠhrleistet.KapitaleinkŸnftekšnnen
von der Finanzverwaltungnunmehrohne gro§enVerwal-
tungsaufwandverifiziert werden.Dazu trŠgtauchdie An-
gabeder Steuernummerbzw. des Identifikationsmerkmals
bei, wodurch Verwechslungen vermieden werden sollen.

Auch wenn sich die EinfŸhrungeiner generellenMelde-
pflicht auf die gesamtenKapitalertrŠgeim Sinnedes¤ 43
Abs.1 EStG bezieht,sind weiterhin gesondertdiejenigen
KapitalertrŠgezu melden,fŸr die ein Freistellungsauftrag
erteilt worden ist. Dadurchkšnnen Steuerstundungenauf
Grundder†berschreitungdeszulŠssigenFreistellungsvolu-
menszeitnahundmit geringemVerwaltungsaufwandaufge-
deckt werden.

Zu Nummer 24 (¤ 50 Abs.3 Satz 2)

Die €nderungerfolgteauf Grundder EinfŸgungdes¤ 32a
Abs.7 EStG. Danachsoll die Einkommensteuerbei be-
schrŠnktSteuerpflichtigenfŸr sonstigeEinkŸnfteim Sinne
des ¤22 Nr. 2 EStG 15% betragen.

Zu Nummer 25 (¤ 52)

Zu Buchstabe a (Absatz 1)

Sofernnichtsanderesbestimmtist, geltendie €nderungen
durchdiesesGesetzerstmalsfŸr denVeranlagungszeitraum
2003bzw. fŸr Arbeitslohn,der fŸr einennachdem31. De-
zember 2002 endenden Lohnzahlungszeitraumgezahlt
wird.

Zu den Buchstaben b und c (Absatz 4a Ð neu Ð)

DerSteuerfreibetragfŸrSachprŠmienausKundenbindungs-
programmenwird mit Wirkung ab 2004 aufgehoben,weil
der von demFreibetragabhŠngendePauschsteuersatznach
¤ 37aEStGerstab diesemZeitpunktauf 15% angehoben
wird (vgl. zu Buchstabe o Ð ¤52 Abs.51 EStG).

Zu Buchstabe d (Absatz 12)

Regelungzur zeitlichenAnwendung.Bei Land- und Forst-
wirtenundbeiGewerbetreibendenist derGewinnnachdem
Wirtschaftsjahrzu ermitteln. Die RegelunggewŠhrleistet
die einheitlicheertragsteuerlicheBehandlungder betroffe-
nen Aufwendungen innerhalb eines Wirtschaftsjahres.

Zu Buchstabe e (Absatz 12c Ð neu Ð)

Durch die Neufassungdes¤ 5 Abs.4 EStGwird die Mšg-
lichkeit, RŸckstellungenfŸr Verpflichtungenzu Zuwendun-
gen anlŠsslicheinesDienstjubilŠumszu bilden, zum Ende
des erstennach dem 31. Dezember2002 endendenWirt-
schaftsjahresbeseitigt. Bisher gebildete RŸckstellungen
mŸssengewinnerhšhendaufgelšstwerden.Die Auflšsung
kann aber auf drei Jahre verteilt erfolgen.

Zu Buchstabe f (Absatz 16)

Zu Doppelbuchstabe aa(SŠtze bis 9 Ð neu Ð)

Zu Satz 7 Ð neu Ð

Die Regelungstellt sicher, dassdie nunmehrin ¤ 6 Abs.1
Nr. 1aÐneuÐaufgenommeneRegelungzumanschaffungs-
nahenAufwandfŸr alle Veranlagungenanzuwendenist, die
nochnachdenVorschriftender AbgabenordnunggeŠndert
werden kšnnen.

Zu den SŠtzen 8 und 9 Ð neu Ð

Die Mšglichkeit der Bildung einer steuerfreienRŸcklage
mildert die Folgen der gesetzlichen Aufhebung der
Lifo-MethodespŸrbarab(vgl. zu Nummer6 Buchstabeb Ð
¤ 6 Abs.1 Nr. 2a EStG).

Zu den Doppelbuchstaben bb und cc

WegenderneueingefŸgtenSŠtze7 und9 sinddie Verweise
entsprechend anzupassen.

Zu Doppelbuchstabe dd(SŠtze15 und 16 Ð neu Ð)

Die neuenSŠtze15 und 16 stellensicher, dasssich bei ab-
weichendemWirtschaftsjahrder Vom-Hundert-SatzfŸr die
Listenpreisregelungin ¤ 6 Abs.1 Nr. 4 Satz2 EStG nicht
im Laufe des WirtschaftsjahrsŠndert(vgl. zu Nummer 6
Buchstabe c Ð ¤6 Abs.1 Nr. 4 Satz 2 EStG).

Zu Buchstabe g (Absatz 21 Satz 3 Ð neu Ð)

Anwendungsvorschriftzur Einbeziehungder Regelungder
R 44 Abs.2 EStR2001in die Regelungdes¤ 7 Abs.1 und
Abschaffung der bisherin denRichtlinien normiertenVer-
einfachungsregelungfŸr WirtschaftsgŸter, die nach dem
31.Dezember2002 angeschafft oder hergestellt worden
sind.

Zu Buchstabe h (Absatz 21b Ð aufgehoben Ð)

Die Anwendungsregelungwurdein diematerielleRegelung
des¤ 7 Abs.4 EStGeinbezogen,so dassdie bisherin Ab-
satz 21b vorgesehene Regelung entbehrlich geworden ist.

Zu Buchstabe i (Absatz 25)

Die VorschriftregeltdenzeitlichenAnwendungsbereichdes
neugeregeltenVerlustvortrags(¤ 10dEStG).Bei Verlusten,
die in denVeranlagungszeitrŠumen1998undfrŸherentstan-
densind,wird eineBegrenzungdesVerlustvortragsauf die
HŠlftedesGesamtbetragesderEinkŸnfteohneeineAuftei-
lung nach Einkunftsarten vorgenommen.
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Zu Buchstabe j (Absatz 39)

Es handeltsich um die zeitlichenAnwendungsregelungen
fŸr die €nderungenin ¤ 23 EStG.Die Neuregelungerfasst
VerŠu§erungsgeschŠfte,die nach dem Gesetzesbeschluss
desDeutschenBundestageserfolgen.Hierdurchwird insbe-
sonderedas rechtstaatlichgeboteneRŸckwirkungsverbot
gewahrt,da sich die Rechtsfolgender GesetzesŠnderung
allein auf zukŸnftige VerŠu§erungsgeschŠfte erstrecken.

Zu Buchstabe k (AbsŠtze39a Ð neu Ð und 39b Ð neu Ð)

Zu Absatz 39a Ð neu Ð

Der neueAbsatz39alegt denBeginnderVerpflichtungder
anprivatenWertpapierverŠu§erungs-undTermingeschŠften
beteiligtenUnternehmenzur†bermittlungvonKontrollmit-
teilungennach¤ 23aEStGfest.Die Unternehmensindver-
pflichtet,abdiesemTagdie fŸr dieKontrollmitteilungma§-
geblichenDatenaufzuzeichnenund bis spŠtestens31. Mai
desFolgejahresandasBundesamtfŸr Finanzenzu Ÿbermit-
teln.

Zu Absatz 39b Ð neu Ð

Der neueAbsatz39b regeltdie erstmaligeAnwendungdes
¤ 24bEStGbetreffenddieAusstellungvonJahresbescheini-
gungenŸberKapitalertrŠgeund VerŠu§erungsgewinneaus
Finanzanlagen.

Zu Buchstabe l (Absatz 41)

Der neueSatz7 regelt den zeitlichenAnwendungsbereich
desbesonderenSteuersatzesfŸrEinkŸnfteausprivatenVer-
Šu§erungsgeschŠften(¤ 32a Abs.7 EStG). Die Regelung
entsprichtder zeitlichen Anwendungsvorschriftzum ¤ 23
EStG (vgl. dazu ¤52 Abs.39).

Zu denBuchstabenm und n (AbsŠtze50cund50dÐneuÐ)

Der neueAbsatz50c regeltdie erstmaligeAnwendungdes
geŠnderten¤ 36 Abs.2 Satz 2 Nr. 2 EStG betreffend die
Anrechnungvon SteuerabzugsbetrŠgenbei der Einkom-
mensteuerveranlagung.

Zu Buchstabe o (Absatz 51 Ð neu Ð)

Der auf 15% angehobenePauschsteuersatzfŸr SachprŠ-
mien aus Kundenbindungsprogrammensoll erstmals ab
2004 angewendetwerden.Damit wird eine rŸckwirkende
Anwendungauf die vor demInkrafttretendesGesetzeslie-
gendenMonatedesJahres2003vermiedenundin denPau-
schalierungsfŠllenfŸr dasgesamteKalenderjahr2003eine
einheitlicheBehandlungderPrŠmienerreicht.DafŸrspricht
auch,dassdiePrŠmienempfŠngerfŸr2003bereitsdurchdas
Unternehmenvon der SteuerŸbernahmeunterrichtetsind
(¤ 37a Abs.2 Satz 2).

Zu Buchstabe p (Absatz 55a Ð neu Ð)

Die VorschriftsiehtdieerstmaligeAnwendungdesgeŠnder-
ten ¤ 45d EStG betreffend die Verifikation der Kapital-
ertrŠgefŸr die Besteuerungdurch Kontrollmitteilungen
fŸr KapitalertrŠgevor, die den GlŠubigern nach dem
31.Dezember2003 zuflie§en.

Zu Buchstabe q (Absatz 58)

Der neuangefŸgteSatzregeltdenzeitlichenAnwendungs-
bereichdesneugefassten¤ 50 Abs.3 Satz2 EStG.Danach
soll die zeitliche Anwendungsregelungdes besonderen
SteuersatzesfŸr EinkŸnfte aus privaten VerŠu§erungsge-
schŠftenauchfŸrdieFŠlledes¤ 49Abs.1 Nr. 8 EStGŸber-
nommen werden (vgl. dazu ¤52 Abs.41 EStG).

Zu Artikel 2 (Einkommensteuer-DurchfŸhrungsver-
ordnung 2000)

Zu Nummer 1 (InhaltsŸbersicht)

RedaktionelleAnpassungder InhaltsŸbersichtan die Wie-
dereinfŸhrungdes¤ 82b EStDV (Behandlunggrš§erenEr-
haltungsaufwandes bei GebŠuden).

Zu Nummer 2 (¤ 11c)

RedaktionelleFolgeŠnderungenzu der €nderung des ¤ 7
Abs.4 EStG.

Zu Nummer 3 (¤ 82b Ð neu Ð)

Durchdie WiedereinfŸhrungdes¤ 82bEStDV kanngrš§e-
rer Erhaltungsaufwandbei vermietetenWohngebŠudendes
Privatvermšgensauf zwei bis fŸnf Jahreverteilt als Wer-
bungskostenabgezogenwerden.Die durchdie Verteilungs-
mšglichkeit erzielbaregleichmŠ§igesteuerlicheBelastung
erleichtertprivatenHauseigentŸmerndie finanzielleBewŠl-
tigung grš§erenErhaltungsaufwands.Damit wird den Er-
fahrungen,die seit der im RahmendesSteuerentlastungs-
gesetzes1999/2000/2002entfallenenVorschrift gewonnen
wurden, Rechnung getragen.

Zu Nummer 4 (¤ 84)

Zu Buchstabe a (Absatz 1)

Sofernnichtsanderesbestimmtist, geltendie €nderungen
durchdiesesGesetzerstmalsfŸr denVeranlagungszeitraum
2003.

Zu Buchstabe b (Absatz 4a Satz 2 Ð neu Ð)

Der neueSatz2 in ¤ 84 Abs.4aregeltdie zeitlicheAnwen-
dungderWiedereinfŸhrungderVerteilungsmšglichkeitgrš-
§erenErhaltungsaufwandsbei vermietetenWohngebŠuden
desPrivatvermšgensin ¤ 82bEStDV(fŸrnachdem31.De-
zember2002 entstandenenErhaltungsaufwand).Er dient
darŸberhinausder Klarstellungund zur Abgrenzungvon
Erhaltungsaufwendungen,die unter die Vorschrift desbis-
herigen Absatzes 4a (nunmehr Absatz 4a Satz 1) fallen.

Zu Artikel 3 (Kšrperschaftsteuergesetz2002)

Zu Nummer 1 (†berschrift)

Die Neufassungder†berschrift ist im Interesseeinerklaren
undeindeutigenRegelungsspracheundzurVermeidungvon
MissverstŠndnissenbei der Zitierweise und unterschiedli-
chenBezugnahmenauf ein und dasselbeGesetzerforder-
lich.
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Zu Nummer 2 (¤ 8 Abs.4)

NachgeltenderRechtslageliegt ein schŠdlicherMantelkauf
nach ¤8 Abs.4 Satz 2 KStG insbesondere vor, wenn

Ð mehralsdie HŠlftederAnteile einerKapitalgesellschaft
(Verlustgesellschaft) erworben werden und

Ð die Verlustgesellschaftihren GeschŠftsbetriebmit Ÿber-
wiegendneuemBetriebsvermšgenfortfŸhrtoderwieder
aufnimmt.

Mit der NeuregelungentfŠlltkŸnftig dasMerkmal der Zu-
fŸhrung neuenBetriebsvermšgens.Die ZufŸhrungneuen
Betriebsvermšgensist derzeitnurschŠdlich,wennsieinner-
halb von fŸnf Wirtschaftsjahrennach dem Anteilserwerb
stattfindet. Die Versagungdes Verlustabzugsgreift nach
Ablauf derfŸnfJahrenichtmehr, sodassz. B. gewinntrŠch-
tige GeschŠftsbereichein die Gesellschaftverlagertunddie
Gewinne mit den Verlustender erworbenenGesellschaft
verrechnetwerdenkšnnen.Dies wird durch die Neurege-
lung verhindert. Die Neureglungdient auch der Verein-
fachung und der PraktikabilitŠt,da die ZufŸhrungŸber-
wiegend neuenBetriebsvermšgensin der Praxis Šu§erst
schwierig festzustellenund das Merkmal insgesamtsehr
streitanfŠllig ist.

Die neueRegelungknŸpft fŸr die VersagungdesVerlust-
ŸbergangskŸnftig nur noch an den Wechselder Beteili-
gungsverhŠltnissean.AndersalsnachderbisherigenRege-
lung fŸhrtderblo§eWechselvonmehrals50% derAnteile
nicht mehr automatischzum Verlust der wirtschaftlichen
IdentitŠt.Ma§gebendist kŸnftig vielmehrder Erwerboder
das Entsteheneiner Mehrheitsbeteiligung.Der Regelung
liegt derGedankezugrunde,dassderErwerbereinerGesell-
schaft,bei der Verlustevorhandensind, dieseVerlustenur
nutzenkann,wenner sicheinenma§gebendenEinflussauf
die Gesellschaftverschafft. Der unmittelbareoder mittel-
bare Erwerb von Anteilen einer KapitalgesellschaftfŸhrt
deshalbzum Verlust der wirtschaftlichenIdentitŠt,wenn
hierdurchunmittelbarodermittelbareinesolcheMehrheits-
beteiligungentsteht.Damit werdengleichzeitig auch An-
wendungsproblemeder bisherigenRegelungin FŠllender
AnteilsverŠu§erung Ÿber die Bšrse vermieden.

Im †brigen wird durcheineErgŠnzungklargestellt,dassdie
GrundsŠtzezumsogenanntenMantelkaufauchfŸrdienach
denVorschriftendes¤ 2a,¤ 15 Abs.4 und ¤ 15adesEStG
verbleibendenVerlustegelten.NacheinemschŠdlichenAn-
teilseignerwechselkšnnen auch diese Verluste steuerlich
nicht mehr geltend gemacht werden.

Zu Nummer 3 (¤ 14)

Zu Buchstabe a (Absatz 1)

Zu Doppelbuchstabe aa(Nummer 2)

Gewerblich geprŠgtePersonengesellschaftenkommen als
OrgantrŠgerkŸnftig nicht mehr in Betracht.Die Regelung
steht im Zusammenhangmit dem Wegfall des bisherigen
¤ 14 Abs.2 KStG (Streichungder MehrmŸtterorganschaft)
und verhindert Gestaltungendurch die Ÿber eine andere
nicht gewerblichtŠtigePersonengesellschaftdassteuerliche
Ergebnis einer MehrmŸtterorganschaft erreicht werden
kšnnte.

DesWeiterenerfŸllt einePersonengesellschaftdie Voraus-
setzungender finanziellenEingliederungkŸnftig nur noch
dann,wenn sich die Anteile an der Organgesellschaftim
Gesamthandsvermšgender Personengesellschaftbefinden.
Bisher war bei Personengesellschaften,die selbstein ge-
werbliches Unternehmenunterhaltenund deren Gesell-
schafterunbeschrŠnkteinkommen-oderkšrperschaftsteuer-
pflichtig sind,fŸrdie finanzielleEingliederungausreichend,
wennsichdie Anteile anderOrgangesellschaftim Sonder-
betriebsvermšgeneines oder mehrererGesellschafterder
Personengesellschaftbefinden.Durch die †bertragungder
Beteiligungins Gesamthandvermšgender Personengesell-
schaftwird die ErnsthaftigkeitdesgemeinsamenEngage-
ments in der Organschaft verdeutlicht.

Zu Doppelbuchstabe bb(Satz 2 Ð neu Ð)

Bisher kann eine steuerlicheOrganschaftrŸckwirkendbe-
grŸndetwerden, wenn der GewinnabfŸhrungsvertragbis
zum Ende des Wirtschaftsjahres,fŸr das die Organschaft
erstmalsgeltensoll, abgeschlossenwird und bis zum Ende
desfolgendenWirtschaftsjahreswirksamwird. KŸnftig soll
eineOrganschafterstfŸr Wirtschaftsjahrekšrperschaftsteu-
erlich anerkanntwerden,die nachWirksamwerdendesGe-
winnabfŸhrungsvertrags(grundsŠtzlichEintragim Handels-
register) beginnen.

Zu Buchstabe b (Absatz 2)

Bislangist eineOrganschaftgemŠ§¤ 14 Abs.2 KStG auch
mšglich, wennsichmehreregewerblicheUnternehmenmit
demZiel einereinheitlichenWillensbildungformal zu einer
GesellschaftbŸrgerlichenRechts(GbR) zusammenschlie-
§en (so genannteMehrmŸtterorganschaft).OrgantrŠgerist
in diesemFall die Willensbildungs-GbR,die nur kraft Ge-
setzesals gewerblichesUnternehmenanzusehenwar. Die
MehrmŸtterorganschaftdurch Zusammenschlussmehrerer
gewerblicherUnternehmenzu einerWillensbildungs-GbR,
wird kŸnftigalsOrgantrŠgernicht mehranerkannt.Der bis-
herige ¤14 Abs.2 KStG entfŠllt daher.

Zu ¤14 Abs.2 Ð neu Ð

Nachder geltendenFassungdes¤ 14 Abs.3 KStG werden
Organschaftenmit Lebens- oder Krankenversicherungs-
unternehmenals Organgesellschaftensteuerlichnicht aner-
kannt.Die RegelungtrŠgtdemUmstandRechnung,dassdie
genanntenUnternehmennachdemVersicherungsaufsichts-
gesetzder Spartentrennungunterliegen(¤ 8 Abs.1a VAG).
Ein rechtlicher Zusammenschlussmit Unternehmen,die
spartenfremdeGeschŠftetŠtigen,ist unzulŠssig.Bei dieser
SachlagekannaucheinewirtschaftlicheZusammenfassung
mittels steuerlicher Organschaft nicht anerkannt werden.

Die vorgesehene€nderungerstrecktdie EinschrŠnkungfŸr
die steuerlicheAnerkennungeiner OrganschaftausGrŸn-
den der steuerlichenGleichbehandlungund der Folgerich-
tigkeit auf alle Unternehmen,die demGrundsatzder Spar-
tentrennungunterliegen(insbesondereSpezialbanken[z. B.
die¤¤1 und2 HypBkGunddie¤¤1 und2 BauSparG]oder
Pensionsfonds[¤ 113 VAG]). Die RegelungrŸckt an die
Stelle des bisherigen ¤14 Abs.2 KStG.
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Zu Buchstabe c (Absatz 3 Ð aufgehoben Ð)

RedaktionelleFolgeŠnderungausder†bernahmederbishe-
rigen Regelung in ¤14 Abs.2 KStG.

Zu Nummer 4 (¤ 15)

Die €nderungenstellen klar, dassdie so genannteBrut-
tomethodefŸr die BehandlungbestimmtersteuerfreierEr-
trŠgeim Organkreisauchauf †bernahmegewinneim Sinne
des ¤ 4 Abs.7 UmwStG und nach den Vorschriften der
Doppelbesteuerungsabkommenfreigestellte Gewinnaus-
schŸttungenanzuwendenist. DanachkommendieSteuerbe-
freiungnach¤ 4 Abs.7 UmwStGunddasDBA-Schachtel-
privileg auf der Ebeneder Organgesellschaftnicht zur An-
wendung.Die Steuerfreistellungerfolgt erstauf der Ebene
des OrgantrŠgers.

Zu Nummer 5 (¤ 34)

Zu Buchstabe a (Absatz 1)

Die erstmaligeAnwendungdieser Fassungdes Gesetzes
wird auf den Veranlagungszeitraum 2003 festgelegt.

Zu Buchstabe b (Absatz 9)

Nach der Regelungim neuen¤ 14 Abs.1 Satz2 ist eine
rŸckwirkendeBegrŸndungvon OrganschaftengrundsŠtz-
lich ab dem Veranlagungszeitraum2003 nicht mehr mšg-
lich. Die Neuregelungist aberbereitsim Veranlagungszeit-
raum 2002 anzuwenden,wenn der GewinnabfŸhrungsver-
trag nachdemTagdesKabinettbeschlussesŸberdiesesGe-
setz abgeschlossenworden ist. Es soll damit verhindert
werden,dassŸberãVorratsgestaltungenÒin der Zeit vom
Tag des Kabinettbeschlussesbis zum Ende des Veranla-
gungszeitraums2002 aus rein steuerlichenGrŸndennoch
die Mšglichkeit einerrŸckwirkendenOrganschaftoffen ge-
halten wird. Zur Vermeidungdes so genanntenAnkŸndi-
gungseffektes ist die vorgeseheneRŸckbewirkungvon
Rechtsfolgennotwendigunddamitverfassungsrechtlichzu-
lŠssig.FŸrUnternehmen,die sichbereitsvor demKabinett-
beschlussvertraglichgebundenhaben,einOrganschaftsver-
hŠltniseinzugehen,geltennochdie bisherigenRegelungen
und zwar auchdann,wenndie EintragungdesGewinnab-
fŸhrungsvertrageserst im Veranlagungszeitraum2003 er-
folgt.

Zu Buchstabe c (Absatz 12a Ð neu Ð)

Die €nderungenzur VerrechnungdesKšrperschaftsteuer-
guthabensin ¤ 37 KStG sinderstmalsfŸr GewinnausschŸt-
tungenanzuwenden,die nachdemDatumdesKabinettbe-
schlussesfŸr diesesGesetzbeschlossenwordensind.Durch
die in ¤ 37 Abs.2 geregelteStreckungdes Kšrperschaft-
steuerguthabenssoll eine VerstetigungdesAusschŸttungs-
verhaltensund der damit verbundenenVerwendungdes
Guthabenserreichtwerden.DiesesZiel wird durchdie An-
wendungsregelungunterstŸtzt,indem sie die Mšglichkeit
der DurchfŸhrungvon GewinnausschŸttungenunter Aus-
nutzungderbisherigenRegelungfŸr die Zeit zwischendem
Kabinettbeschlussund dem Ende des Veranlagungszeit-
raums2002verhindert.OhneeineentsprechendeRegelung
ist Šhnlichwie bei EinfŸhrungdesHalbeinkŸnfteverfahrens
mit vermehrtenAusschŸttungenzur AusnutzungdergŸnsti-
geren Regelung zu rechnen. Daher ist zur Vermeidung eines

solchenEffektesinfolge dermit demKabinettbeschlussbe-
wirkten AnkŸndigungder GesetzesŠnderungeine RŸckbe-
wirkungvonRechtsfolgennotwendigundverfassungsrecht-
lich zulŠssig.

Zu Nummer 6 (¤ 37)

Zu Buchstabe a (Absatz 2)

BishermindertdasKšrperschaftsteuerguthabenausderZeit
desAnrechnungsverfahrensdie KšrperschaftsteuerdesJah-
res der AusschŸttungin Hšhe von 1/6 einer ordentlichen
GewinnausschŸttung.Eshatsichgezeigt,dassdie Abwick-
lung desAltguthabenserheblicheAuswirkungenauf Kšr-
perschaftsteueraufkommenhat. Zur VerstetigungdesKšr-
perschaftsteueraufkommensundalsBeitragzu einerander
steuerlichenLeistungsfŠhigkeitausgerichtetenBesteuerung
errechnetsichderMinderungsbetragzukŸnftignichtals1/6,
sondernals 1/7 der GewinnausschŸttung.ZusŠtzlichwird
die VerrechnungsmšglichkeitdesKšrperschaftsteuergutha-
bensauf die HŠlftederfestgesetztenKšrperschaftsteuerbe-
grenzt.Um HŠrtenzu vermeiden,ist dieseBegrenzungim
letzten Veranlagungszeitraumdes 15-jŠhrigen†bergangs-
zeitraums nicht vorzunehmen.

Bei Fehlernder erstmaligenFestsetzungbleibt die Kšrper-
schaftsteuerminderungunverŠndert,wenn kumulativ fol-
gende Voraussetzungen vorliegen:

1. Es mussein hinreichendesKšrperschaftsteuerguthaben
vorliegen.

2. EsmussŸberdie KšrperschaftsteuerminderungeineBe-
scheinigung im Sinne des Absatzes 3 erteilt werden.

Mit dieserRegelungwird verhindert,dassbei jeder€nde-
rung der Kšrperschaftsteuerfestsetzungder Minderungsbe-
tragneubescheinigtwerdenmuss,wasinsbesonderebeiPu-
blikumsgesellschaftenaufwŠndigwŠre.Eine €nderungdes
Minderungsbetragesist allerdingsdannerforderlich,wenn
sich spŠter(z. B. aufgrund einer Au§enprŸfung)heraus-
stellt, dasskein Kšrperschaftsteuerguthabenin Hšhe des
Minderungsbetrages vorgelegen hat.

Zu Buchstabe b (Absatz 3 Satz 2)

Klarstellung,dassauchBezŸgeim Sinnedes¤ 20 Abs.2
Satz1 Nr. 2 Buchstabea undSatz2 desEinkommensteuer-
gesetzes(insbesondereBezŸgeausderVerŠu§erungvonDi-
videndenscheinen)zu einerNachsteuernachAbsatz3 fŸh-
ren.

Zu Artikel 4 (Umwandlungssteuergesetz2002)

Zu Nummer 1 (†berschrift)

Die Neufassungder†berschrift ist im Interesseeinerklaren
undeindeutigenRegelungsspracheundzurVermeidungvon
MissverstŠndnissenbei der Zitierweise und unterschied-
lichen Bezugnahmenauf ein und dasselbeGesetzerforder-
lich.

Zu Nummer 2 (¤ 4 Abs.2 Satz 2)

¤ 4 Abs.2 Satz2 UmwStGregelt,dassbei VermšgensŸber-
gangvon einerKšrperschaftauf einePersonengesellschaft
ein verbleibenderVerlustvortragim Sinneder ¤¤2a, 10d,
15 Abs.4 oder¤ 15adesEinkommenssteuergesetzesnicht
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Ÿbergeht. Die Vorschrift wird redaktionellan ¤ 12 Abs.3
und ¤15 Abs.4 UmwStG angepasst.

Zu Nummer 3 (¤ 12)

Zu den Buchstabena und b (Absatz3 Satz2 undAbsatz5
Satz 3 Ð aufgehoben Ð)

Nach¤ 12 Abs.3 Satz2 UmwStGgehtderzeitim Zugeder
Verschmelzungein Verlustvortragauf die Ÿbernehmende
KapitalgesellschaftŸber, wennsiedenãŸbernommenenBe-
triebÒfŸnf Jahreim WesentlichenfortfŸhrt.Bei einerSpal-
tung von Kšrperschaftengeht ein Verlustvortragentspre-
chend der Spaltungsquoteauf die RechtsnachfolgerŸber
(¤ 15 Abs.4 UmwStG).

Nachder vorgesehenenNeuregelungist der †bergangdes
Verlustvortragsund der gesondertfestzustellendenverblei-
bendenVerlustein denFŠllender Verschmelzung,Vermš-
gensŸbertragungoderSpaltungkŸnftigausgeschlossen.Die
Verlustekšnnennur noch durch die Kšrperschaftgenutzt
werden,die die VerlustetatsŠchlicherwirtschaftethat. Die
Regelungverhindert unerwŸnschteGestaltungen,die auf
die Optimierung der Verlustnutzung abzielen.

Zu Nummer 4 (¤ 15 Abs.4 Satz 1)

FolgeŠnderungaus der €nderung des ¤ 12 Abs.3 Satz 2
UmwStG.

KŸnftig ist der†bergangdesverbleibendenVerlustvortrags
und der gesondertfestzustellendenverbleibendenVerluste
bei Aufspaltung, Abspaltung und VermšgensŸbertragung
einer Kšrperschaft auf eine andereKšrperschaft ausge-
schlossen.Die NeuregelungenthŠltdie Anordnungundden
Ma§stabzur anteiligenMinderungdesbei der Ÿbertragen-
den Kšrperschaft verbleibenden Verlustvortrags.

Zu Nummer 5 (¤ 16 Satz 3)

Bei der Auf- und Abspaltungvon einer Kšrperschaftauf
einePersonengesellschaftwar auchbisherschonder †ber-
gangdesverbleibendenVerlustvortragsausgeschlossen.Da
bei einer Abspaltungdie ŸbertragendeKapitalgesellschaft
fortbesteht,regelt¤ 16Satz3 UmwStGdieanteiligeMinde-
rung desbei der ŸbertragendenKapitalgesellschaftverblei-
benden Verlustvortrags.

DarŸber hinaus wird der Begriff ãKapitalgesellschaftÒ
durch den Begriff ãKšrperschaftÒersetzt.Es handeltsich
um eineredaktionelleAnpassungzur einheitlichenVerwen-
dungdesBegriffes ãKšrperschaftÒin ¤ 16 UmwStG,da in
¤ 16 Satz 1 UmwStG schonbisher der Begriff ãKšrper-
schaftÒ verwendet wurde.

Zu Nummer 6 (¤ 27 Abs.9 Ð neu Ð)

Es handeltsich um die zeitliche Anwendungsregelungzu
den Regelungenzum Ausschlussdes VerlustŸbergangs
(¤¤12, 15 und 16 UmwStG).Die Neuregelungsoll bereits
auf UmwandlungsvorgŠngeAnwendungfinden, die nach
dem Kabinettbeschlusszum Registerangemeldetwerden.
Es soll damit verhindertwerden,dassUmwandlungenin
grš§eremUmfangim Vorgriff aufdieGesetzesŠnderungmit
demZiel der†bertragungvon VerlustvortrŠgenvorgenom-
men werden.Zur Vermeidungdesso genanntenAnkŸndi-

gungseffektes ist die vorgeseheneRŸckbewirkungvon
Rechtsfolgen notwendig.

Zu Artikel 5 (Gewerbesteuergesetz2002)

Zu Nummer 1 (†berschrift)

Die Neufassungder†berschrift ist im Interesseeinerklaren
undeindeutigenRegelungsspracheundzurVermeidungvon
MissverstŠndnissenbei der Zitierweise und unterschiedli-
chenBezugnahmenauf ein und dasselbeGesetzerforder-
lich.

Zu Nummer 2 (¤ 2 Abs.2)

Durch die gewerbesteuerlicheOrganschaftkšnnen bisher
GewinneundVerlustezwischenOrgangesellschaftundOr-
gantrŠgerverrechnetwerden.Es hat sich gezeigt,dassdie
gewerbesteuerlicheOrganschaftzu zum Teil erheblichen
Verwerfungen beim šrtlichen Gewerbesteueraufkommen
fŸhren kann.

Zur SicherungundVerstetigungdesGewerbesteueraufkom-
mens wird die gewerbesteuerlicheOrganschaftsteuerlich
nicht mehr anerkannt.

Die Regelungenzur kšrperschaftsteuerlichenOrganschaft
geltennicht mehr fŸr die Gewerbesteuer. Mit der Bezug-
nahmeauf ¤ 15 KStG wird zudemklargestellt,dassin Or-
ganschaftsfŠllenauchdie Regelungenzur steuerlichenBe-
handlungbestimmtersteuerfreierErtrŠgeim kšrperschaft-
steuerlichenOrgankreisnach ¤ 15 KStG (Bruttomethode)
nicht auf die Gewerbesteuer durchschlagen.

Zu Nummer 3 (¤ 8 Nr. 7)

Die bisherigeVorschrift Ÿberdie hŠlftige Hinzurechnung
vonMiet- undPachtzinsenfŸrdie im BetriebgenutztenAn-
lagegegenstŠndeim EigentumeinesDritten wird europa-
rechtlichenErfordernissen(Urteil desEuGHvom 26.Okto-
ber 1999,BStBl II S.851) angepasst.Der EuGH siehteine
unzulŠssigeDiskriminierungdarin, dassMiet- und Pacht-
zinsenaneineninlŠndischenLeasinggebernachgegenwŠr-
tigem Recht von der Hinzurechnungausgenommensind
(¤ 8 Nr. 7 Satz2 GewStG),Miet- undPachtzinsenaneinen
auslŠndischen Leasinggeber dagegen nicht.

Die vorgeschlageneRegelungsiehtvor, dassdie Miet- und
Pachtzinsenin allen FŠllender Hinzurechnungsvorschrift
unterliegen,im Unterschiedzu der bisherigenRechtslage
alsoauchsolcheMiet- undPachtzinsen,die aneineninlŠn-
dischenVermieter, VerpŠchteroder Leasinggebergezahlt
werden.Eine gewerbesteuerlicheDoppelbelastungentsteht
hierdurchgrundsŠtzlichnicht, weil die beim Mieter oder
PŠchterhinzugerechnetenBetrŠgein gleicherHšhebeidem
VermieteroderVerpŠchternach¤ 9 Nr. 4 GewStGgekŸrzt
werden.Eine Hinzurechnungin Hšhe von 25% erscheint
ausreichend,um dem Charakterder GewerbesteuerRech-
nungzu tragen.DerNutzerfremderAnlagegegenstŠndesoll
dem EigentŸmerdieserGegenstŠndemšglichst gleich ge-
stellt werden.DemGewinndesMietersoderPŠchterswird
der Betrag hinzugerechnet,der wirtschaftlich dem Anteil
der Finanzierungskosten,der Verwaltungskostenund des
Gewinnsdes Vermietersoder VerpŠchtersentspricht.Die
durchdieNeuregelungeintretende€nderunghatzudemden
steuersystematischenVorteil, dassdie Besteuerungin der
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Gemeindeerfolgt, in der die die ErtragskraftreprŠsentie-
rende und generierende BetriebsstŠtte belegen ist.

Zu Nummer 4 (¤ 10a Satz 1)

Der geltende¤ 10a GewStGenthŠltkeine betragsmŠ§ige
BegrenzungfŸr die BerŸcksichtigungvon Gewerbeverlus-
ten.So kannbisherder positiveGewerbeertragdeslaufen-
denErhebungszeitraumsin voller Hšhedurchvorgetragene
Verlustegemindertwerden.Die Begrenzungder KŸrzung
um vorgetrageneVerlusteauf die HŠlftedeslaufendenGe-
werbeertragsfŸhrt zu einerVerstetigungder Steuereinnah-
men.Die RegelungknŸpft an die entsprechendeNeurege-
lung in ¤10d EStG an.

Zu Nummer 5 (¤ 36)

Zu Buchstabe a (Absatz 1)

Diese Vorschrift regelt die erstmalige Anwendung der
neuenRegelungen.GrundsŠtzlichgeltensie ab dem Erhe-
bungszeitraum2003.Die nach¤ 10a GewStGvorgetrage-
nen FehlbetrŠgewerdenab dem Erhebungszeitraum2003
nur noch bis zur HŠlfte desma§gebendenGewerbeertrags
abgezogen.

Zu Buchstabe b (Absatz 7 Ð neu Ð)

Die EntscheidungdesEuGH(Urteil vom 26.Oktober1999,
BStBl II S.851ÐEurowings-Urteil)ist auchaufdieoffenen
FŠlle der mit Wirkung ab Erhebungszeitraum1998 abge-
schafften Gewerbekapitalsteueranzuwenden.Eine Hinzu-
rechnungnach¤ 12 Abs.2 Nr. 2 Satz1 GewStGa.F. unter-
bleibt, soweit die dem Betrieb dienendenWirtschaftsgŸter
voneinemim AuslandbetriebenenGewerbebetriebŸberlas-
sen worden sind.

Zu Artikel 6 (Gewerbesteuer-DurchfŸhrungsverord-
nung 2002)

Zu Nummer 1 (†berschrift)

Die Neufassungder†berschrift ist im Interesseeinerklaren
undeindeutigenRegelungsspracheundzurVermeidungvon
MissverstŠndnissenbei der Zitierweise und unterschiedli-
chenBezugnahmenauf ein und dasselbeGesetzerforder-
lich.

Zu Nummer 2 (¤ 19 Abs.1 Satz 2)

EshandeltsichumeineFolgeŠnderungausdemWegfallder
gewerbesteuerlichenOrganschaft.Derbisherige¤ 19Abs.1
Satz2 stellt sicher, dassdurchdie BegrŸndungeinerOrgan-
schaft entgegender Zielrichtung des ¤ 19 GewStDV im
wirtschaftlichenErgebnisnicht auch solcheUnternehmen
begŸnstigtwerden, die selbst die VoraussetzungendafŸr
nicht erfŸllen.Nach Wegfall der gewerbesteuerlichenOr-
ganschaftunterliegenOrgangesellschaftund OrgantrŠger
selbstŠndigderGewerbesteuer;Sonderregelungen(vgl. Ab-
schnitt 41 Abs.1 GewStR),die eine steuerlicheDoppel-
belastungbei denbisherzusammenzurechnendenGewerbe-
ertrŠgen vermeiden, kšnnen entfallen.

Zu Nummer 3 (¤ 36)

Diese Vorschrift regelt die erstmalige Anwendung der
neuenRegelungen.GrundsŠtzlichgeltensie ab dem Erhe-
bungszeitraum 2003.

Zu Artikel 7 (Umsatzsteuergesetz1999)

Allgemeines

1. Umsatzbesteuerungvon auf elektronischemWeg er-
brachten Dienstleistungensowievon Rundfunk- und
Fernsehleistungen

DerEU-Ministerrathatam7. Mai 2002dieRichtlinie2002/
38/EG zur €nderung und vorŸbergehenden€nderung der
Richtlinie77/388/EWGbezŸglichdermehrwertsteuerlichen
BehandlungderRundfunk-undFernsehdienstleistungenso-
wie bestimmter elektronisch erbrachterDienstleistungen
(ABl. EG 2002Nr. L 128 S.41) und die Verordnung(EG)
Nr. 792/2002zur vorŸbergehenden€nderung der Verord-
nung(EWG) Nr. 218/92Ÿberdie ZusammenarbeitderVer-
waltungsbehšrdenauf dem Gebietder indirektenBesteue-
rung(MWSt.) im Hinblick auf zusŠtzlicheMa§nahmenbe-
treffend den elektronischenGeschŠftsverkehr(ABl. EG
2002 Nr. L 128 S.1) verabschiedet.

Durch die €nderungsrichtlinie werden fŸr im Gemein-
schaftsgebietansŠssigeUnternehmerund im Drittland an-
sŠssigeUnternehmer, soweit sie auf elektronischemWeg
Dienstleistungenerbringen,gleiche umsatzsteuerlicheBe-
dingungengeschaffen: DerartigeelektronischeDienstleis-
tungenan LeistungsempfŠngermit Sitz oder Wohnsitz im
Drittlandsgebietwerdenauf der einenSeitesystemgerecht
von der Umsatzsteuerin der EU entlastet.Auf der anderen
Seite soll durch die Regelungender €nderungsrichtlinie
sichergestelltwerden,dasselektronischeDienstleistungen,
die im Drittland ansŠssigeUnternehmeran Leistungsemp-
fŠngermit Sitz oderWohnsitzim Gemeinschaftsgebieter-
bringen,hier Ðebensowie gleichartigeLeistungenvon im
GemeinschaftsgebietansŠssigenUnternehmernÐ der Um-
satzbesteuerungunterliegen.Entsprechendesgilt in Bezug
auf Rundfunk- und Fernsehdienstleistungen.

NebendenentsprechendenOrtsregelungenfŸr auf elektro-
nischemWeg erbrachteDienstleistungenenthŠltdie €nde-
rungsrichtlinieRegelungenzur VereinfachungderBesteue-
rungvon im DrittlandsgebietansŠssigenUnternehmern,die
derartigeLeistungenerbringen.Sie erhaltendie Mšglich-
keit, sich nur in einemEU-MitgliedstaatfŸr umsatzsteuer-
liche Zweckeerfassenzu lassen,soweitsie UmsŠtzean im
GemeinschaftsgebietansŠssigeNichtunternehmererbringen
(Registrierungsmitgliedstaat).Ungeachtetdessenist derall-
gemeine Steuersatzdes Mitgliedstaatesanzuwenden,in
dem der LeistungsempfŠngeransŠssigist (Verbrauchsmit-
gliedstaat).Diesem Mitgliedstaat steht auch die Umsatz-
steuerzu.Die Regelungen,wie derVerbrauchsmitgliedstaat
die ihm zustehendeSteuerbei elektronischenLeistungen
von im Drittland ansŠssigenUnternehmernan im Gemein-
schaftsgebietansŠssigeNichtunternehmererhŠlt und wie
eineKontrolle dieserUnternehmererfolgensoll, beinhaltet
diegleichzeitigverabschiedeteVerordnung,die insoweitdie
ZusammenarbeitsverordnungŠndert.Die €nderungsrichtli-
nie ist zum1. Juli 2003in nationalesRechtumzusetzen.Die
sich auf Grundder €nderungsverordnungergebendennot-
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wendigenAnpassungendes nationalenRechtssind eben-
falls zum 1.Juli 2003 durchzufŸhren.

Die entsprechendenRegelungensowie die damit zusam-
menhŠngendenFolgeŠnderungenenthaltenArtikel 7 Nr. 1,
4, 6, 7, 8, Artikel 8, 9, 10 Nr. 3 und Artikel 13 Nr. 2.

2. Weitere €nderungen

Die weiteren€nderungendienendem Abbau von Steuer-
vergŸnstigungen.

Zu den €nderungen im Einzelnen

Zu Nummer 1 (¤ 3a)

Zu Buchstabe a (Absatz 3 Satz 4)

¤ 3aAbs.3 Satz4 UStGist lediglich deklaratorischundzur
Vermeidung von Auslegungsschwierigkeitenim Zusam-
menhang mit ¤3a Abs.3a UStG aufzuheben.

Zu Buchstabe b (Absatz 3a Ð neu Ð)

Die Vorschriftsiehtverpflichtendvor, dassin denFŠllen,in
denenauf elektronischemWeg sonstigeLeistungenvon ei-
nemnicht im GemeinschaftsgebietansŠssigenUnternehmer
erbrachtwerden,der Leistungsortim Gemeinschaftsgebiet
liegt, wenn der LeistungsempfŠngerdort seinenWohnsitz
oderSitz hat.Auf die NutzungoderAuswertungkommtes
nicht an. Voraussetzungist, dassder LeistungsempfŠnger
ein Nichtunternehmerist. Damit erfolgt grundsŠtzlicheine
systemgerechteUmsatzbesteuerungdieser Leistungenam
Verbrauchsort.

DieseOrtsregelunggilt auchdann,wenndie sonstigeLeis-
tung auf elektronischemWeg tatsŠchlichvon einersich im
DrittlandsgebietbefindlichenBetriebsstŠtteeinesUnterneh-
mersausgefŸhrtwird. Ein im Drittland befindlicherServer
ist jedenfalls fŸr umsatzsteuerlicheZwecke nicht als Be-
triebsstŠtte anzusehen.

Zu Buchstabe c (Absatz 4 Nr. 13 Ð neu Ð und 14 Ð neu Ð)

Bei Rundfunk-und Fernsehdienstleistungenbestimmtsich
der Leistungsort grundsŠtzlichnach ¤ 3a Abs.3 UStG.
Diese Leistungensind deshalbals Nummer 13 in ¤ 3a
Abs.4 UStG aufzunehmen.Zum Leistungsortin besonde-
ren FŠllen vgl. Buchstabe d und Artikel 8 Nr. 2.

Auch bei auf elektronischemWeg erbrachtensonstigen
Leistungenbestimmt sich der LeistungsortgrundsŠtzlich
nach¤ 3a Abs.3 UStG. DieseLeistungensind deshalbals
Nummer14 in ¤ 3a Abs.4 UStG aufzunehmen.Zum Leis-
tungsortbei auf elektronischemWeg erbrachtensonstigen
Leistungenvon nicht im GemeinschaftsgebietansŠssigen
Unternehmernan im GemeinschaftsgebietansŠssigeNicht-
unternehmer vgl. Buchstabe b.

Auf elektronischemWegerbrachtesonstigeLeistungensind
insbesondere:

Ð Bereitstellungvon Web-Sites,Webhosting,Fernwartung
von Programmen und AusrŸstungen,

Ð Bereitstellung von Software und deren Aktualisierung,

Ð Bereitstellungvon Bildern, Texten und Informationen
sowie Bereitstellung von Datenbanken,

Ð Bereitstellung von Musik, Filmen und Spielen, ein-
schlie§lichGlŸcksspielenundLotterien,sowievon Sen-
dungenund VeranstaltungenausdenBereichenPolitik,
Kultur, Kunst, Sport, Wissenschaft und Unterhaltung,

Ð Fernunterrichtsleistungen.Dabei handelt es sich um
Leistungen,die im traditionellenGeschŠftsverkehrre-
gelmŠ§igdiephysischePrŠsenzdesUnterrichtendenund
deszu UnterrichtendenaneinemOrt bedingen.Im elek-
tronischenGeschŠftsverkehrwerdendieseUnterrichts-
leistungenŸbereineDistanzerbracht,ohnedasssichder
Unterrichtendeund der zu Unterrichtendean einemOrt
befinden (z. B. Programm fŸr Schreibmaschinenlern-
kurs).Nicht hierunterfallen aberz. B. Leistungeneiner
FernuniversitŠt.

KommunizierenderErbringereinersonstigenLeistungund
der LeistungsempfŠngerper E-Mail, bedeutetdies fŸr sich
gesehennicht schon,dassdie erbrachtesonstigeLeistung
eine auf elektronischemWeg erbrachteLeistungim Sinne
von ¤ 3aAbs.4 Nr. 14 UStG ist. So ist z. B. die Erstellung
einesGutachtens,dasperE-Mail andenAuftraggeberŸber-
mittelt wird, keine elektronischerbrachteDienstleistung.
Die Versendungauf elektronischemWeg fŸhrt nicht zu
einer Umqualifizierung der erbrachten Dienstleistung.

Zu Buchstabe d (Absatz 5 Satz 1)

Anpassungder ErmŠchtigung.Sie ist erforderlich,weil die
Mšglichkeit derOrtsverlagerungin dasInlandbeisonstigen
Leistungenvon nicht im GemeinschaftsgebietansŠssigen
Unternehmernnunmehrnicht mehr fŸr alle in ¤ 3a Abs.4
UStG aufgezŠhltenDienstleistungengilt. Bei den in ¤ 3a
Abs.4 Nr. 14 UStG neu aufgenommenenelektronischen
Dienstleistungenist eineÐbegrenzteÐOrtsverlagerungauf-
grund zwingendenGemeinschaftsrechtsobligatorischvor-
zunehmen (vgl. Buchstabe b).

Zu Nummer 2 (¤ 4 Nr. 5 Satz 1 Buchstabe b)

Die AufhebungderSteuerbefreiungfŸrdieVermittlungvon
grenzŸberschreitendenPersonenbefšrderungenmit Luft-
fahrzeugensteht im Zusammenhangmit der Abschaffung
derumsatzsteuerlichenEntlastungfŸr grenzŸberschreitende
Personenbefšrderungenmit Luftfahrzeugen(¤ 26 Abs.3
UStG). Bei Aufhebung dieser BegŸnstigungkann die
Befreiung fŸr die Vermittlung derartiger Leistungenge-
meinschaftsrechtlichzwingendnicht mehraufrechterhalten
werden.

Zu Nummer 3 (¤ 12 Abs.2)

Zu Buchstabe a (Nummer 1)

Die ErgŠnzungdes¤ 12 Abs.2 Nr. 1 UStGbeziehtsichauf
die Zusammenstellungvon GegenstŠndenzu einerEinheit,
die zur einheitlichenAbgabebestimmtsind und zu einem
Gesamtpreis angeboten werden (sog. Kombiartikel).

Der HandelbietetimmerhŠufigerKombiartikelan,von de-
nendereineGegenstandÐim Fall desEinzelverkaufsÐdem
ermŠ§igtenUmsatzsteuersatzundderanderedemallgemei-
nenUmsatzsteuersatzunterliegt(z. B. Zeitschrift mit elek-
tronischemDatentrŠger, SŸ§igkeitmit kleinerPlastikfigur).
Bei derartigenKombiartikeln ist eine praktikableErmitt-
lung der zutreffenden Umsatzsteuer nicht mšglich.
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Die ErgŠnzungdes ¤ 12 Abs.2 Nr. 1 UStG bewirkt, dass
auf die vorgenanntenKombiartikel lediglich ein Umsatz-
steuersatzanzuwendenist, nŠmlich stets der allgemeine
Steuersatzvon derzeit16%, sofernnur ein Gegenstandent-
haltenist, dernicht in derAnlagezu¤ 12Abs.1 Nr. 1 und2
UStG aufgefŸhrtist. Dies ermšglichteineeinfacheErmitt-
lung der zutreffendenSteuerund beseitigtRechtsunsicher-
heitensowieWettbewerbsverzerrungenin diesemBereich.
Zudemwird eineeinheitlicheBesteuerungin derLieferkette
vom Herstellerder Zusammenstellungenbis zum Einzel-
hŠndler sichergestellt.

Aufgrund der Neuregelungwerdendie UmsŠtzevon Kom-
biartikeln ÐunabhŠngigvon der zolltariflichen Beurteilung
Ð dem allgemeinenUmsatzsteuersatzunterworfen,wenn
nichtalleGegenstŠndederZusammenstellungin derAnlage
des UStG bezeichnet sind.

Nachdemderzeitgeltenden¤ 12 Abs.2 Nr. 1 UStG unter-
liegen die Lieferungen,die Einfuhr und der innergemein-
schaftlicheErwerbvon in der Anlagezu ¤ 12 Abs.2 Nr. 1
und 2 UStG aufgefŸhrtenGegenstŠndendem ermŠ§igten
Umsatzsteuersatz.UmsŠtzevon GegenstŠnden,die nicht in
der AnlagedesUStG aufgefŸhrtsind,unterliegendemall-
gemeinenSteuersatz.FŸrdie BestimmungdesUmsatzsteu-
ersatzesist bei KombiartikelnÐwie bei Einzelartikelnauch
Ð die Einreihungin denZolltarif ma§geblich;auf die um-
satzsteuerlichenGrundsŠtzezurEinheitlichkeitderLeistung
kommtesinsoweitnichtan.FŸrdieEinreihungin denZoll-
tarif ist zunŠchstzwischen ãzusammengesetztenWarenÒ
(z. B. †berraschungs-EiÐKleinspielzeugin hohlemScho-
koladen-Ei) oder ãWarenzusammenstellungenin Aufma-
chungfŸr den EinzelverkaufÒ(z. B. Bilderbuchmit Spiel-
zeug)zu unterscheiden.Ist eine entsprechendeEinreihung
zulŠssig,ist festzustellen,welcherBestandteildesKombiar-
tikels charakterbestimmendfŸr die Gesamtwareist. Nach
dessenEinreihung bestimmt sich dann grundsŠtzlichder
Umsatzsteuersatz.Die WarenzusammenstellungãBilder-
buchmit SpielzeugÒbeispielsweiseunterliegtdanachinsge-
samtdem allgemeinenUmsatzsteuersatz,wenn dasSpiel-
zeug charakterbestimmend ist.

Die Feststellung,welcherBestandteilcharakterbestimmend
ist, ist bereitsbeimHerstellerderZusammenstellungin vie-
len FŠllenproblematisch,innerhalbder Unternehmerkette
dann praktisch nicht mehr mšglich.

Handeltessich bei der Zusammenstellungwederum ãzu-
sammengesetzteWarenÒnochumãWarenzusammenstellun-
gen in AufmachungfŸr den EinzelverkaufÒim Sinnedes
Zolltarifs (losezusammengestellteWaren,z. B. Kuscheltier
mit SŸ§igkeit),ist einegetrennteEinreihungin denZolltarif
vorzunehmenmit derFolge,dassdieeinzelnenBestandteile
unterschiedlichenSteuersŠtzenunterliegenkšnnen.In die-
semFall ergebensich kaum lšsbarepraktischeProbleme.
Denn der Herstellerder Zusammenstellungmusseine Be-
stimmungtreffen, welchesÐausgehendvon einemeinheit-
lichen Kaufpreis Ð die BemessungsgrundlagefŸr die Be-
standteileist, die demermŠ§igtenunddie demallgemeinen
Steuersatzunterliegen.DieseAufteilungmussin derLiefer-
kette (z. B. Verlag, Grossist, EinzelhŠndler)beibehalten
werden.Dies wŠrenur mit erheblichemAufwandmšglich;
einezutreffendeeinheitlicheÐundin vergleichbarenFŠllen
gleicheÐBesteuerunginnerhalbderLieferkettekanndaher
nicht sichergestelltwerden.Auch die Finanzbehšrdenkšn-

nendiezutreffendeBesteuerungnicht sicherstellen,weil sie
zum einen die jeweilige Bemessungsgrundlageallenfalls
schŠtzenkšnntenundweil zumanderenviele Kombiartikel
verschiedensterArt nur sehrkurzfristig angebotenwerden
undsomiteinernachtrŠglichen†berprŸfungzeitlicheGren-
zen gesetzt sind.

Bei derFrage,ob ein derartigerKombiartikelvorliegt,blei-
benauchnachderneuengesetzlichenRegelungnachallge-
meinenGrundsŠtzenNebensachenund ŸblicheVerpackun-
gen unberŸcksichtigt.Somit fŸhren z. B. eine dekorative
Pappschachtel(nicht in der Anlage des UStG aufgefŸhrt,
also grundsŠtzlichmit dem allgemeinenSteuersatzzu be-
steuern)als VerkaufsverpackungfŸr eineTafel Schokolade
(in derAnlagedesUStGaufgefŸhrt,alsomit demermŠ§ig-
tenSteuersatzzu besteuern)oderdaseinfacheGlas,in dem
Senf verkauft wird, nicht dazu,dassdieserUmsatzinsge-
samt dem allgemeinen Steuersatz zu unterwerfen ist.

Zu Buchstabe b (Nummern 3, 4 und 6 Ð aufgehoben Ð)

Zu ¤12 Abs.2 Nr. 3

Die AufhebungderSteuerermŠ§igungfŸr die Aufzuchtund
das Halten von Vieh, die Anzucht von Pflanzenund die
TeilnahmeanLeistungsprŸfungenfŸrTierebewirktdenAb-
bau von SteuervergŸnstigungenim Umsatzsteuerrecht.
Gleichzeitig dient sie der Steuervereinfachungsowie der
Sicherung der Steuerbasis.

Zu ¤12 Abs.2 Nr. 4

Die Aufhebungder SteuerermŠ§igungfŸr die Leistungen,
die unmittelbar der Vatertierhaltung,der Fšrderung der
Tierzucht, der kŸnstlichenTierbesamungoder der Leis-
tungs- und QualitŠtsprŸfungin der Tierzucht und in der
Milchwirtschaft dienen,bewirkt denAbbauvon Steuerver-
gŸnstigungenim Umsatzsteuerrecht.Gleichzeitigdient sie
der Steuervereinfachungsowie der Sicherungder Steuer-
basis.

Zu ¤12 Abs.2 Nr. 6

Die Aufhebungder SteuerermŠ§igungfŸr die Leistungen
aus der TŠtigkeit als Zahntechnikersowie fŸr die in ¤ 4
Nr. 14 Satz4 Buchstabeb UStG bezeichnetenLeistungen
derZahnŠrzte(LieferungoderWiederherstellungvonZahn-
prothesenund kieferorthopŠdischenApparaten,soweit sie
der Unternehmerin seinemUnternehmenhergestellt oder
wiederhergestellt hat) beseitigt den Wertungswiderspruch
zur NichtbegŸnstigungvon Arzneimitteln.Die Aufhebung
bewirkt denAbbauvon SteuervergŸnstigungenim Umsatz-
steuerrecht.Gleichzeitigdient sie der Steuervereinfachung
sowie der Sicherung der Steuerbasis.

Zu Nummer 4 (¤ 13 Abs.1 Nr. 1 Buchstabe d Ð neu Ð)

Die Regelungberuhtauf Artikel 26c der 6. EG-Richtlinie
unddemim RahmenderUmsetzungderRichtlinie2002/38/
EG zur €nderung der 6. EG-Richtlinie neu geschaffenen
¤ 16 Abs.1a UStG (vgl. Nummer 6 Buchstabea). Nach
¤ 16 Abs.1aSatz1 i. V. m. ¤ 18 Abs.4c UStGhabennicht
im GemeinschaftsgebietansŠssigeUnternehmer, die elek-
tronischeDienstleistungenanin derEU ansŠssigeNichtun-
ternehmererbringenund vom Wahlrechtder Erfassungin
nur einemEU-Mitgliedstaatnach¤ 18 Abs.4c UStG Ge-
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brauch machen,vierteljŠhrliche ErklŠrungenabzugeben.
Weil es fŸr dieseUmsŠtzekeine VoranmeldungszeitrŠume
gibt und ¤ 16 Abs.1a Satz1 UStG dasKalendervierteljahr
alsBesteuerungszeitraumdefiniert,wird hierananknŸpfend
in der Neuregelungder Steuerentstehungszeitpunktbe-
stimmt.

Zu Nummer 5 (¤ 13b Abs.3)

Die Ausnahmenvon der Steuerschuldnerschaftdes Leis-
tungsempfŠngerswerden erweitert um grenzŸberschrei-
tende Personenbefšrderungenim Luftverkehr sowie die
Vermittlung dieserUmsŠtze.Hierdurchwird insbesondere
vermieden,dasssichim AuslandansŠssigeUnternehmer, an
diederartigeLeistungenerbrachtwerden,in Deutschlandzu
UmsatzsteuerzweckenerfassenlassenmŸssenundUmsatz-
steuer-Voranmeldungenund ErklŠrungenfŸr dasKalender-
jahrabgebenmŸssen.Steuerschuldnerbleibtsomitin diesen
FŠllen der leistende Unternehmer.

Zu Nummer 6 (¤ 16)

Zu Buchstabe a (Absatz 1a Ð neu Ð)

GrundsŠtzlichist nach¤ 16 Abs.1 UStG dasKalenderjahr
Besteuerungszeitraum.Nicht im Gemeinschaftsgebietan-
sŠssigeUnternehmer, die elektronischeDienstleistungenan
in der EU ansŠssigeNichtunternehmererbringenund vom
Wahlrecht der Erfassungin nur einem EU-Mitgliedstaat
(vgl. Nummer7 Buchstabea,¤ 18Abs.4cUStG)Gebrauch
machen,brauchennur vierteljŠhrlichErklŠrungenabzuge-
ben.DasieauchkeineSteuererklŠrungfŸrdasKalenderjahr
abgebenmŸssen,ist fŸr dieseZweckealsBesteuerungszeit-
raum das Kalendervierteljahr festzulegen.

Die vorgenanntenUnternehmermeldenin ihrerSteuererklŠ-
rungdie UmsŠtzeunddie daraufentfallendeSteueran.Ihre
VorsteuerbetrŠgekšnnensie nur im Vorsteuer-VergŸtungs-
verfahren(¤ 18 Abs.9 UStG,¤¤59 bis 61 UStDV) geltend
machen.Die Steuerberechnungdarfdementsprechendkeine
Vorsteueranrechnung beinhalten.

Zu Buchstabe b (Absatz 4)

FolgeŠnderungaufgrundder EinfŸgungvon ¤ 16 Abs.1a
UStG. Bei Unternehmern,die von der Regelungin ¤ 18
Abs.4c UStGGebrauchmachen,kannein kŸrzererBesteu-
erungszeitraumaufgrundzwingendenGemeinschaftsrechts
nicht vorgesehen werden.

Zu Buchstabe c (Absatz 6 SŠtze 4 und 5 Ð neu Ð)

Nicht im Gemeinschaftsgebiet ansŠssige Unternehmer, die

Ð elektronischeDienstleistungenanNichtunternehmermit
Sitz im Gemeinschaftsgebiet erbringen,

Ð in DeutschlandfŸr umsatzsteuerlicheZwecke erfasst
sind und

Ð dasBesteuerungsverfahrennach¤ 18 Abs.4c UStG in
Anspruch nehmen,

mŸssenbei der Umrechnungvon Wertenin fremderWŠh-
rungeinheitlichdenUmrechnungskursdesletztenTagsdes
Besteuerungszeitraumsbzw., falls fŸr diesenTag kein Um-
rechnungskursfestgelegtwurde,den fŸr dennŠchstenTag
festgelegtenUmrechnungskursanwenden.Die Anwendung

einesmonatlichenDurchschnittskursesentsprechend¤ 16
Abs.6 UStG ist nicht mšglich. Ansonstenkanneszu Ab-
weichungenbeiderZahlungund†berweisungansowiebei
PrŸfungen durch die anderen EU-Mitgliedstaaten kommen.

Zu Nummer 7 (¤ 18)

Zu Buchstabe a (AbsŠtze 4c und 4d Ð neu Ð)

Zu ¤18 Abs.4c

Im Drittland ansŠssigeUnternehmer, die sonstigeLeistun-
genauf elektronischemWegan in derEU ansŠssigeNicht-
unternehmererbringen,kšnnensichÐunterbestimmtenBe-
dingungenÐdafŸrentscheiden,nur in einemEU-Mitglied-
staaterfasstzu werden.Will ein Unternehmersich nur in
Deutschlanderfassenlassen,musser dies dem fŸr dieses
BesteuerungsverfahrenzustŠndigenBundesamtfŸr Finan-
zenvor BeginnseinerTŠtigkeitin derEU mitteilen.Hierzu
musser bestimmteAngabenmachen,die in Artikel 26c
Teil B Abs.2 Unterabs.2 der 6. EG-Richtlinie festgelegt
sind (Name,Anschrift, elektronischeAnschrift einschlie§-
lich Websites,nationaleSteuernummerÐsoweitvorhanden
Ð, ErklŠrung,dassder Unternehmernicht fŸr Zweckeder
Umsatzsteuer in einem EU-Mitgliedstaat erfasst ist).

Der Unternehmerhat dannÐ abweichendvon ¤ 18 Abs.1
bis4 UStGÐin jedemKalendervierteljahr(= Besteuerungs-
zeitraum)eineSteuererklŠrungbiszum20.TagnachAblauf
des Besteuerungszeitraumselektronischbeim Bundesamt
fŸrFinanzenabzugeben.Ein entsprechenderÐEU-einheitli-
cherÐVordruckwird derzeitauf Gemeinschaftsebeneerar-
beitet.

Der Unternehmerhat die Steuerentsprechend¤ 16 Abs.1a
UStG zu berechnen.Die Steuerist spŠtestensam 20. Tag
nach Ende des Besteuerungszeitraums zu entrichten.

Der Unternehmerkann die InanspruchnahmedieserRege-
lung widerrufen.Ein Widerruf ist nur bis zumBeginneines
neuenBesteuerungszeitraumsmit Wirkung abdiesemZeit-
raummšglich.Dadurchwird vermieden,dassderUnterneh-
mer fŸr ein Kalendervierteljahrsowohl Voranmeldungen
nach¤ 18 Abs.1 UStG als aucheineSteuererklŠrungnach
¤ 18Abs.4cUStGabgebenmuss.Au§erdemwŠrendie ihm
in RechnunggestelltenVorsteuerbetrŠgezum Teil im Vor-
steuer-VergŸtungsverfahren,zum Teil im allgemeinenBe-
steuerungsverfahrengeltendzu machen.Dies wŠrefŸr die
betroffenen Unternehmerund die Finanzverwaltungein
nicht zu rechtfertigender Aufwand.

Weiterhin wird entsprechendder gemeinschaftsrechtlichen
Vorgabein Artikel 26c Teil B Abs.4 der 6. EG-Richtlinie
festgelegt,dassdasBundesamtfŸr FinanzendenUnterneh-
mer von diesemBesteuerungsverfahrenausschlie§t,wenn
er seinenVerpflichtungenin diesemVerfahrenwiederholt
nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt.

Zu ¤18 Abs.4d

Die Vorschrift legt fest,dassnicht im Gemeinschaftsgebiet
ansŠssigeUnternehmer, die im Inland als Steuerschuldner
nur steuerbaresonstigeLeistungenauf elektronischemWeg
an Nichtunternehmererbringen, die Umsatzbesteuerung
aber in einem dem Besteuerungsverfahrennach ¤ 18
Abs.4c UStG entsprechendenVerfahrenin einemanderen
EU-Mitgliedstaaterfolgt,vonderVerpflichtungzurAbgabe
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von Voranmeldungenund der SteuererklŠrungfŸr dasKa-
lenderjahrbefreit sind.Die Regelungvermeideteinedurch
Gemeinschaftsrechtbei Inanspruchnahmeder Sonderrege-
lung nachArtikel 26cder6. EG-Richtlinieausgeschlossene
mehrfacheumsatzsteuerlicheErfassungder vorgenannten
Unternehmer.

Zu Buchstabe b (Absatz 9 Satz 8)

DerAusschlussderVorsteuer-VergŸtungfŸrbestimmteVor-
steuerbetrŠgefŸr Unternehmermit Sitz im Drittland wird
eingeschrŠnkt.DieserAusschlussdarf ab1. Juli 2003nicht
mehrfŸr nicht im GemeinschaftsgebietansŠssigeUnterneh-
mergelten,die alsSteuerschuldnernur sonstigeLeistungen
auf elektronischemWeganin derEU ansŠssigeNichtunter-
nehmererbringenundvon demWahlrechtderErfassungin
nur einemEU-MitgliedstaatGebrauchmachen(vgl. Num-
mer1 Buchstabeb undNummer7 Buchstabea), soweitdie
den VorsteuerbetrŠgenzu GrundeliegendenEingangsum-
sŠtzeim Zusammenhangmit denvorgenanntenAusgangs-
umsŠtzen stehen.

Zu Nummer 8 (¤ 22 Abs.1 Satz 4 Ð neu Ð)

Die RegelungsetztArtikel 26cAbs.9 der6. EG-Richtlinie
um, indemsiedie leistendenUnternehmerverpflichtet,dem
jeweiligenMitgliedstaatdie Aufzeichnungenauf Anforde-
rung auf elektronischem Weg zur VerfŸgung zu stellen.

Der nicht im GemeinschaftsgebietansŠssigeSteuerpflich-
tige fŸhrtŸberdie im RahmenderRegelungnach¤ 18 Ab-
sŠtze4c und 4d UStG getŠtigtenUmsŠtzeAufzeichnungen
mit ausreichendenAngaben,damit dasBundesamtfŸr Fi-
nanzenfeststellenkann,ob im Inlandoderin einemanderen
Mitgliedstaat abgegebeneSteuererklŠrungenzutreffend
sind. Diese Aufzeichnungensind dem BundesamtfŸr Fi-
nanzenauf Anfrageauf elektronischemWegzur VerfŸgung
zu stellen.

Zu Nummer 9 (¤ 24 Abs.1)

Zu Buchstabe a (Satz 1 Nr. 3)

Der DurchschnittssatzfŸr die ãŸbrigenUmsŠtzeÒim Sinne
des¤ 24 Abs.1 Satz1 Nr. 3 UStG der land- und forstwirt-
schaftlichenBetriebewird umzweiProzentpunktevonneun
vom Hundert auf sieben vom Hundert abgesenkt.

Dies ist ein weiterer Beitrag zu mehr Steuergerechtigkeit
und fŸhrt zum Abbau von SteuervergŸnstigungenim Be-
reich der Umsatzsteuer bei Land- und Forstwirten.

Zu Buchstabe b (Satz 3)

Die VorsteuerpauschalefŸr UmsŠtzeder land- und forst-
wirtschaftlichen Betriebe, soweit sie nicht den in ¤ 24
Abs.1 Satz 1 Nr. 1 bezeichnetenUmsŠtzenzuzurechnen
sind, wird um zwei Prozentpunktevon neunvom Hundert
auf sieben vom Hundert abgesenkt.

Dies ist ein weiterer Beitrag zu mehr Steuergerechtigkeit
und fŸhrt zum Abbau von SteuervergŸnstigungenim Be-
reich der Umsatzsteuer bei Land- und Forstwirten.

Zu Nummer 10 (¤ 26 Abs.3 Ð aufgehoben Ð)

Die Regelung,wonachdasBundesministeriumder Finan-
zen unbeschadetder Vorschriftender ¤¤163 und 227 der
Abgabenordnunganordnenkann,dassdie UmsatzsteuerfŸr
grenzŸberschreitendePersonenbefšrderungenim Luftver-
kehr (hinsichtlichdesinlŠndischenAnteils) unterbestimm-
ten VoraussetzungenÐ z. B. Gegenseitigkeitbei auslŠndi-
schenUnternehmenÐniedrigerfestgesetztoder(ganzoder
teilweise)erlassenwird, wird aufgehoben.Die hierzuergan-
genenVerwaltungsvorschriftenin denAbschnitten277 bis
281 der Umsatzsteuer-Richtlinien sind mit Wirkung ab In-
krafttretenderAufhebungdes¤ 26 Abs.3 UStGnicht mehr
anzuwenden.DanachunterliegendieseUmsŠtzedemallge-
meinen Steuersatz.

Die Aufhebungder RegelungfŸhrt zu einem Abbau von
SteuervergŸnstigungenim Umsatzsteuerrechtund dientder
Sicherung der Steuerbasis.

Zu Nummer 11 (Anlage zu ¤12 Abs.2 Nr. 1 und 2)

Zu Buchstabe a (Nummer 1 der Anlage)

Zu Nummer 1 der Anlage

Die Aufhebungder SteuerermŠ§igungfŸr die Lieferungen,
die Einfuhr, den innergemeinschaftlichenErwerb und die
VermietunglebenderTiere, mit Ausnahmeder ausgebilde-
ten BlindenfŸhrhunde,bewirkt den Abbau von Steuerver-
gŸnstigungenim Umsatzsteuerrecht.Gleichzeitigdient sie
der Steuervereinfachungsowie der Sicherungder Steuer-
basis.

Zu Buchstabe b (Nummern6, 7, 8, 9, 19, 23, 45 und 48
der Anlage)

Zu den Nummern 6 bis 9 der Anlage

Die Aufhebungder SteuerermŠ§igungfŸr die Lieferungen,
die Einfuhr, den innergemeinschaftlichenErwerb und die
Vermietung von gartenbaulichenErzeugnissen(Blumen,
Zierpflanzen,BŠumeu. a.) fŸhrtzu Steuervereinfachungen,
indemAbgrenzungsproblemeim gartenbaulichenGewerbe
wegfallen.Die Aufhebungbewirkt denAbbauvon Steuer-
vergŸnstigungenim Umsatzsteuerrecht.SiedientderSiche-
rung der Steuerbasis.

Zu Nummer 19 der Anlage

Die Aufhebungder SteuerermŠ§igungfŸr die Lieferungen,
die Einfuhr, den innergemeinschaftlichenErwerb und die
Vermietungvon Samen,FrŸchtenund Sporenzur Aussaat
bewirkt denAbbauvon SteuervergŸnstigungenim Umsatz-
steuerrecht.Gleichzeitigdient sie der Steuervereinfachung
sowie der Sicherung der Steuerbasis.

Zu Nummer 23 der Anlage

Die Aufhebungder SteuerermŠ§igungfŸr die Lieferungen,
die Einfuhr, den innergemeinschaftlichenErwerb und die
Vermietungvon Stroh und Spreuvon Getreidesowie ver-
schiedenezur FŸtterungverwendetePflanzenbewirkt den
Abbau von SteuervergŸnstigungenim Umsatzsteuerrecht.
GleichzeitigdientsiederSteuervereinfachungsowiederSi-
cherung der Steuerbasis.
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Zu Nummer 45 der Anlage

Die Aufhebungder SteuerermŠ§igungfŸr die Lieferungen,
die Einfuhr, den innergemeinschaftlichenErwerb und die
Vermietungvon tierischenoderpflanzlichenDŸngemitteln
bewirkt denAbbauvon SteuervergŸnstigungenim Umsatz-
steuerrecht.Gleichzeitigdient sie der Steuervereinfachung
sowie der Sicherung der Steuerbasis.

Zu Nummer 48 der Anlage

Die Aufhebungder SteuerermŠ§igungfŸr die Lieferungen,
die Einfuhr, den innergemeinschaftlichenErwerb und die
VermietungvonHolz (Brennholz,HolzabfŠlleu. a.)bewirkt
den Abbau von SteuervergŸnstigungenim Umsatzsteuer-
recht.Gleichzeitigdient sie der Steuervereinfachungsowie
der Sicherung der Steuerbasis.

Zu Buchstabe c (Nummer 37 der Anlage)

Die Aufhebungder SteuerermŠ§igungfŸr die Lieferungen,
die Einfuhr, den innergemeinschaftlichenErwerb und die
Vermietungvon RŸckstŠndenund AbfŠllender Lebensmit-
telindustriesowie von zubereitetemFutter, mit Ausnahme
des Hunde- und Katzenfutters,bewirkt den Abbau von
SteuervergŸnstigungenim Umsatzsteuerrecht.Gleichzeitig
dient sie der Steuervereinfachungsowieder Sicherungder
Steuerbasis.

Zu Buchstabe d (Nummer 52 der Anlage)

Zu Doppelbuchstabe aa(Einleitungssatzzu Nummer 52
der Anlage)

Die €nderungergŠnztdie Aufhebungvon ¤ 12 Abs.2 Nr. 6
UStG (vgl. zu Nummer 3 Buchstabeb) und stellt sicher,
dassdie steuerpflichtigenLeistungenvon Zahntechnikern
und ZahnŠrzten dem allgemeinen Steuersatz unterliegen.

Zu Doppelbuchstabe bb (Buchstabe c)

Die €nderungergŠnztdie Aufhebungvon ¤ 12 Abs.2 Nr. 6
UStG (vgl. zu Nummer 3 Buchstabeb) und stellt sicher,
dassdie steuerpflichtigenLeistungenvon Zahntechnikern
und ZahnŠrzten dem allgemeinen Steuersatz unterliegen.

Zu Artikel 8 (Umsatzsteuer-DurchfŸhrungsverord-
nung 1999)

Zu Nummer 1 (¤ 1 Abs.1 Satz 1 Nr. 2)

Die ErgŠnzungin ¤ 1 Abs.1 Satz1 Nr. 2 UStDV sieht in
AusfŸllung der ErmŠchtigungdes ¤ 3a Abs.5 UStG ver-
pflichtendvor, dassin denFŠllen,in denenRundfunk-und
Fernsehdienstleistungenvon einem nicht im Gemein-
schaftsgebietansŠssigenUnternehmererbrachtwerden,der
Leistungsortim Inlandliegt. Ebensowie bei Telekommuni-
kationsdienstleistungenist Voraussetzung,dassdieLeistung
im Inland genutzt oder ausgewertetwird und an einen
Nichtunternehmererbrachtwird. Damit erfolgt einezutref-
fende Besteuerung dieser Leistungen im Verbrauchsland.

Zu Nummer 2 (¤ 59)

Im Drittland ansŠssigeUnternehmer, die Dienstleistungen
auf elektronischemWeganin derEU ansŠssigeNichtunter-
nehmererbringenund von demWahlrechtder steuerlichen

Erfassungin nur einemEU-MitgliedstaatGebrauchmachen
(vgl. Artikel 7 Nummer7 Buchstabea;EinfŸhrungvon¤ 18
Abs.4c UStG), kšnnen VorsteuerbetrŠgenur im Rahmen
des Vorsteuer-VergŸtungsverfahrensgeltend machen.Die
ErgŠnzungin ¤ 59 Nr. 4 UStDV regelt deshalb,dassdas
Vorsteuer-VergŸtungsverfahrenauchdannAnwendungfin-
det,wenndievorgenanntenUnternehmerim Inlandelektro-
nische Dienstleistungen erbringen.

Zu Artikel 9 (UmsatzsteuerzustŠndigkeitsverord-
nung)

Die šrtliche ZustŠndigkeitfŸr die Umsatzbesteuerungvon
im AuslandansŠssigenUnternehmernrichtetesich bislang
danach,in welchemLandderjeweiligeUnternehmeransŠs-
sig ist. DurchdieErgŠnzungwird diešrtlicheZustŠndigkeit
fŸr alle nicht im GemeinschaftsgebietansŠssigenUnterneh-
mer, dieDienstleistungenaufelektronischemWeganNicht-
unternehmererbringenundvondemBesteuerungsverfahren
nach¤ 18Abs.4cUStGGebrauchmachen,demBundesamt
fŸr Finanzen Ÿbertragen.

Zu Artikel 10 (Abgabenordnung)

Zu Nummer 1 (InhaltsŸbersicht)

RedaktionelleFolgeŠnderungwegen der Aufhebung des
¤ 30aAO undderEinfŸgungvon ¤ 139aAO (Vergabeund
Verwaltung des Ordnungsmerkmals).

Zu Nummer 2 (¤ 3 Abs.4)

Derdurchdenneuen¤ 162Abs.4 AO eingefŸhrteZuschlag
wird in die AufzŠhlungder steuerlichenNebenleistungen
aufgenommen.

Zu Nummer 3 (¤ 21 Abs.1 Satz 2)

Die in ¤ 21 Abs.1 Satz2 AO enthalteneErmŠchtigungfŸr
dasBundesministeriumder Finanzen,durchRechtsverord-
nungmit ZustimmungdesBundesratesfŸr nicht im Inland
ansŠssigeUnternehmerdie šrtliche ZustŠndigkeiteinemFi-
nanzamtzuŸbertragen,wird erweitert.Nunmehrkanndiese
ZustŠndigkeitauchauf eine andereFinanzbehšrdeals ein
FinanzamtŸbertragenwerden.Die €nderung ist erforder-
lich, weil fŸrdieUmsatzbesteuerungderim DrittlandansŠs-
sigen Unternehmer, die Dienstleistungenauf elektroni-
schemWeg an Nichtunternehmererbringenund von dem
Besteuerungsverfahrennach¤ 18 Abs.4c UStG Gebrauch
machen,dasBundesamtfŸr FinanzenzustŠndigwerdensoll
(vgl. Artikel 9 und 13 Nr. 2).

Zu Nummer 4 (¤ 30a Ð aufgehoben Ð)

Durchdie€nderungdes¤ 194Abs.3 beigleichzeitigerAb-
schaffung des¤ 30awird die †berprŸfbarkeitinsbesondere
von KapitalertrŠgenverbessert.Eineisolierte€nderungdes
¤ 194 Abs.3 bei Fortbestanddes¤ 30a wŸrdeweitgehend
wirkungslos sein, da ¤ 30a als Spezialregelungvorgehen
wŸrde.ZudemstŸnde¤ 30ain einemWertungswiderspruch
zu dem durch €nderung des¤ 45d EStG und EinfŸhrung
des¤ 23aEStGvorgesehenenKontrollmitteilungsverfahren
bei der Besteuerungvon KapitalertrŠgenund privatenVer-
Šu§erungserlšsen.
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Zu Nummer 5 (¤ 90 Abs.3 Ð neu Ð)

Der neueAbsatz3 legt fŸr Steuerpflichtige,die GeschŠfts-
beziehungenzumAuslandmit nahestehendenPersonenim
Sinnedes¤ 1 Abs.2 AStG unterhalten,eineVerpflichtung
fest,dieseGeschŠftsbeziehungeneinschlie§lichder Grund-
lagenihrer EntscheidungenŸberdie Festsetzungvon Ver-
rechnungspreisenund sonstigenGeschŠftsbedingungenzu
dokumentieren.Die RegelungknŸpftunterandereman die
Bestimmungendes¤ 8 Abs.3 KStG und ¤ 1 AStG an.Die
Steuerpflichtigensind damit gehalten,schriftlicheUnterla-
genŸberVergleichsdatenundandereGrundlagenzurVerfŸ-
gungzustellen,diezurBeurteilungderAngemessenheitder
nachdiesenVorschriftenanzusetzendenVerrechnungspreise
erforderlichsind,sowieihre EntscheidungenŸberdie Preis-
festsetzungim Rahmenihrer GeschŠftsbeziehungenzum
Ausland zu begrŸnden.Die Regelungsoll vor allem die
Mšglichkeit der PrŸfung der Einkunftsabgrenzungzwi-
schen international verbundenenUnternehmen(Verrech-
nungspreisprŸfung)durch die Finanzverwaltungsichern.
Sie ist erforderlich,da die bestehendengesetzlichenVor-
schriften Ÿberdie erhšhtenMitwirkungspflichten und die
Beweisvorsorgepflicht der Beteiligten bei der AufklŠrung
von Sachverhaltenmit Auslandsbezug(¤ 90 Abs.2 AO)
einePflicht zur Erstellungvon AufzeichnungenfŸr die PrŸ-
fungvonVerrechnungspreisennichtmit hinreichenderKlar-
heit ergeben.Die Rechtsprechunghat nunmehrdasBeste-
heneinersolchenVerpflichtungverneint(Bundesfinanzhof,
Urteil vom 17. Oktober2001,I R 103/00).Mit ¤ 90 Abs.3
folgt die BundesrepublikDeutschlandim †brigen derinter-
nationalenEntwicklung.SeitderVeršffentlichungderEmp-
fehlungender OECD in dem Bericht ãVerrechnungspreise
und multinationaleUnternehmenÒim Jahre1995 hat die
MehrzahlderOECD-MitgliedstaatengesetzlicheDokumen-
tationspflichtengeschaffen. Deutschlandist heuteeinesder
wenigenIndustrielŠnder, dienochnichtŸbersolcheBestim-
mungen verfŸgen.

Eine Rechtsverordnungsoll detaillierte VorgabenfŸr die
neuenDokumentationspflichtengeben.Dies ist ausGrŸn-
den der Rechtssicherheitund der einheitlichenRechtsan-
wendung erforderlich, weil die NichterfŸllung der Auf-
zeichnungspflichteneineSchŠtzungsbefugnisderFinanzbe-
hšrden auslšst (vgl. geŠnderte Fassung des ¤162).

Die nach¤ 90 Abs.3 zu erstellendenAufzeichnungensind
auf Anforderungdurchdie Finanzbehšrdeninnerhalbeiner
Frist von 60 Tagenvorzulegen.Im †brigen geltenfŸr die
Vorlagedie Vorschriftendes¤ 97 AO mit Ausnahmevon
dessen Absatz 2.

Zu Nummer 6 (¤ 139a Ð neu Ð)

Nach der Rechtsprechungdes Bundesverfassungsgerichts
zum Gleichheitssatz(Urteil vom 27. Juni 1991, BVerfGE
84, 239, ãZinsurteilÒ)hat der Gesetzgebersicherzustellen,
dassalle Steuerpflichtigendurchein Steuergesetzrechtlich
und tatsŠchlichgleich belastetwerden.Darausergibt sich,
dassdieFinanzbehšrdenaufgrundihrergesetzlichenBefug-
nisse in der Lage sein mŸssen,die Angabendes Steuer-
pflichtigen zu ŸberprŸfen.Dieseallein reichenhierfŸr im
Wesentlichenzwar aus,kšnnenaberderzeitnicht optimal
ausgeschšpftwerden.Die FinanzbehšrdenmŸssenauchor-
ganisatorischundtechnischfŠhigsein,die zulŠssigen†ber-

prŸfungeneffizient vorzunehmen.Dazu ist eine engeZu-
sammenarbeit der Finanzbehšrden erforderlich.

ZentraleVoraussetzunghierfŸrist dieeindeutigeIdentifizie-
rung des Steuerpflichtigen.

Die gegenwŠrtigeZuweisungeinerSteuernummer, dienicht
dauerhaftvergebenwird unddaherauchnicht eindeutigist,
ist fŸr behšrdenŸbergreifende Zwecke kaum geeignet.

Ein Steuernummernsystem,dasdie IdentifikationderSteu-
erpflichtigenermšglichensoll, setztvoraus,dassjederSteu-
erpflichtige nur eine Nummer erhŠlt (Eindeutigkeit), die
Nummersich wŠhrendder gesamtenExistenzdesSteuer-
pflichtigen nicht Šndertund dasgesamteSystemso lange
Bestandhat, bis die ExistenzdesSteuerpflichtigenerlischt
(BestŠndigkeit, UnverŠnderlichkeit).

Dies soll durch die EinfŸhrungdesneuenIdentifikations-
merkmalsgewŠhrleistetwerden.DafŸrdiekonkreteAusge-
staltungsehrviele rechtlicheund technischeDetails gere-
gelt werdenmŸssen,ist eserforderlich,dassdies im Rah-
men einer Rechtsverordnunggeschieht.Die ZulŠssigkeit
elektronischer Kommunikation richtet sich nach ¤87aAO.

Zu Nummer 7 (¤ 162)

Zu Buchstabe a (Absatz 2)

Die Verpflichtungzur Erstellungvon Aufzeichnungennach
¤ 90 Abs.3 AO gehšrt zu den Mitwirkungspflichten im
Sinnedes¤ 90 AO. Die BezugnahmedesAbsatzes2 auf
¤ 90 Abs.2 AO wird deshalb entsprechend ergŠnzt.

Zu Buchstabe b (AbsŠtze 3 und 4 Ð neu Ð)

Absatz3 Satz1 begrŸndetbei einerVerletzungderMitwir-
kungspflichtennach¤ 90 Abs.2 AO oderderNichtvorlage
dernach¤ 90Abs.3 AO vorgeschriebenenAufzeichnungen
eineVermutungdahingehend,dassdie EinkŸnftedesSteu-
erpflichtigen aus GeschŠftsbeziehungenzu nahestehenden
PersonendurchdasNahestehengemindertwurden,mithin
nicht dem angemessenenPreis nach dem Grundsatzdes
Fremdverhaltensentsprechen.In einem solchenFall sind
die EinkŸnfteausdenGeschŠftsbeziehungennachAbsatz2
zu schŠtzen.Der SteuerpflichtigebehŠltaberdie Mšglich-
keit, die AngemessenheitseinerVerrechnungspreisenach-
zuweisen.

Absatz3 Satz2 trŠgtdemfŸr die PrŸfungder Gewinnab-
grenzungzwischenverbundenenUnternehmenbedeutsa-
menUmstandRechnung,dassesin derPraxisãdenÒzutref-
fendenVerrechnungspreisnicht gibt, dassFremdvergleichs-
preiseamMarkt vielmehrstetsvariierenundsichallenfalls
unterUmstŠndensehrweitePreisspannenfeststellenlassen.
Die Finanzbehšrdensindnicht verpflichtet,eineSchŠtzung
stetszugunstendesSteuerpflichtigenanderunterenGrenze
einerPreisspannevorzunehmen.Sie kšnnenvielmehrnach
Ma§gabe ihres SchŠtzungsermessensden Verrechnungs-
preis auch an der oberen Grenze der Preisspanne ansetzen.

Absatz4 bestimmt,dassbei Verletzungder Mitwirkungs-
und Aufzeichnungspflichtennach¤ 90 Abs.3 AO ein Zu-
schlagzur Steuerfestzusetzenist. Dieserbemisstsich bei
einerSchŠtzungnachAbsatz3 nachdemBetrageinerposi-
tiven Berichtigungder EinkŸnfteausden GeschŠftsbezie-
hungenim Sinnedes¤ 90 Abs.3 AO. Bei einerSteuerfest-
setzung nach verspŠteterEinreichung ordnungsgemŠ§er
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Aufzeichnungenwird der Zuschlagsrahmennachobenbe-
grenzt.Die FinanzbehšrdesetztdenZuschlaginnerhalbder
vom GesetzbestimmtenGrenzennachihrem pflichtgemŠ-
§enErmessenfest.Absatz4 Satz4 nenntdie Ma§stŠbefŸr
die ErmessensausŸbungund verdeutlichtden hauptsŠchli-
chenZweckdesZuschlags,dieSteuerpflichtigenzurErstel-
lung und fristgerechtenVorlageder Dokumentationanzu-
halten.Von der FestsetzungeinesZuschlagskannganzab-
gesehenwerden,wenndie NichterfŸllungderMitwirkungs-
und Aufzeichnungspflichtennach ¤ 90 Abs.3 AO ent-
schuldbar erscheint, namentlich in FŠllen hšherer Gewalt.

Zu Buchstabe c (Absatz 5 Ð neu Ð)

RedaktionelleFolgeŠnderungausder EinfŸgungder neuen
AbsŠtze 3 und 4 (vgl. zu Buchstabe b).

Zu Nummer 8 (¤ 194 Abs.3)

NachgeltendemRechtdŸrfenFeststellungenanlŠsslichei-
nerAu§enprŸfunggrundsŠtzlichnurgegenŸberdemgeprŸf-
ten Steuerpflichtigenausgewertetwerden. Feststellungen
Ÿberdie VerhŠltnisseandererPersonendŸrfennach¤ 194
Abs.3 AO nur dann ausgewertetwerden,wenn sie ohne
zielgerichteteErmittlungenbei demgeprŸftenSteuerpflich-
tigen bekannt werden (sog. Zufallsfunde).

Nach der Rechtsprechungdes Bundesverfassungsgerichts
(Urteil vom 27. Juni 1991Ð2 BvR Ð1493/89Ð,BStBl. II
S.654)mussderGesetzgeberdenFinanzbehšrdeneffektive
Kontrollmšglichkeitenzur PrŸfungder AngabendesSteu-
erpflichtigen geben (Verifikationsprinzip). Eine Notwendig-
keit hierfŸrergibt sichinsbesonderedann,wenndieBesteu-
erungsgrundlagennur auf Grundvon ErklŠrungendesSteu-
erpflichtigenbekanntwerdenkšnnen.Gibt derSteuerpflich-
tigedieseErklŠrungÐwissentlichoderunwissentlichÐnicht
odernicht richtig ab, kšnntendie Besteuerungsgrundlagen
bei einer†berprŸfungbei ihm selbstin derRegelnicht auf-
gedeckt werden.

Ein AnwendungsfallhierfŸr ist die Sicherstellungder Be-
steuerungbei VerŠu§erungsgeschŠftennach¤ 23 EStG,so-
weit essichnicht um GrundstŸckehandeltodereine†ber-
prŸfung nach ¤23a EStG mšglich ist.

Deshalbist es erforderlich,Erkenntnisse,die bei Au§en-
prŸfungengewonnenwerdenkšnnen, steuerlichuneinge-
schrŠnkt auswerten zu dŸrfen.

Dies soll durch die Neufassungdes¤ 194 Abs.3 AO er-
reicht werden.

Zu Artikel 1 1 (EinfŸhrungsgesetz zur Abgabenord-
nung)

Zu Nummer 1 (Artikel 97 ¤1 Abs.9 Ð neu Ð)

Die Regelungbestimmt,dassdie€nderungenderAbgaben-
ordnunggrundsŠtzlichin allen offenenFŠllenanzuwenden
sind.EineAbweichungvon diesemGrundsatzwird in dem
neuen ¤22 geregelt.

Zu Nummer 2 (Artikel 97 ¤5)

Bevor das Identifikationsmerkmalzugeteilt werdenkann,
mŸssenzunŠchstdie rechtlichenundtechnischenVorausset-

zungendafŸr geschaffen werden.Das Bundesministerium
derFinanzenwird ermŠchtigtdenZeitpunktdererstmaligen
Zuteilung zu bestimmen.

Die auf Grund¤ 139aAbs.2 AO zu erlassendeRechtsver-
ordnungderBundesregierungregeltunteranderemdie Mit-
teilungspflichtenvon BehšrdengegenŸberdemBundesamt
fŸr Finanzen.Hierdurchwerdendie rechtlichenVorausset-
zungenfŸr die Anwendungdes¤ 139aAbs.1 AO geschaf-
fen. Daherist die Verordnungauf Grund¤ 139aAbs.2 AO
durch die Bundesregierung zu erlassen.

Das Identifikationsmerkmalkann allerdingserst zugeteilt
werden,wennzum einendie entsprechendenMitteilungen
derin derVerordnungzu¤ 139aAbs.2 AO zubenennenden
BehšrdengemachtwerdenundzumanderendasBundesamt
fŸr Finanzentechnischund organisatorischin der Lageist,
diesezu bearbeitenund dasIdentifikationsmerkmaljedem
Steuerpflichtigenzuzuteilen.Da gegenwŠrtignoch nicht
feststeht,wanndiesetechnischenundorganisatorischenVo-
raussetzungenvorliegen werden,muss der Zeitpunkt der
erstmaligenZuteilunggesondertgeregeltwerden.Dies soll
durch eine RechtsverordnungdesBundesministeriumsder
Finanzengeschehen,dahier allein derGeschŠftbereichdes
Bundesministeriums der Finanzen betroffen ist.

Zu Nummer 3 (Artikel 97 ¤22 Ð neu Ð)

Die Vorschrift bestimmt,dassdie Neuregelungenin ¤ 90
Abs.3 und¤ 162Abs.2 bis5 AO (vgl. zu Artikel 10 Nr. 5
und7) abweichendvon ¤ 1 Nr. 9 (vgl. zu Nummer1) nicht
rŸckwirkendin allenoffenenFŠllenanzuwendensind,son-
dernnur fŸr Wirtschaftsjahre,die nachdem31.Dezember
2002beginnen.Bei DauerschuldverhŠltnissen,die vor dem
Beginn desWirtschaftsjahresder erstmaligenAnwendung
des¤ 90 Abs.3 AO begrŸndetwordensind und in diesem
Wirtschaftsjahrweiter bestehen,ist es fŸr eine effektive
PrŸfungundeinheitlicheHandhabungerforderlich,dassdie
nštigenAufzeichnungenkurzfristignacherstelltwerden,so-
weit sie nicht bereits vorhanden sind.

Zu Artikel 12 (Au§ensteuergesetz)

Zu Nummer 1 (¤ 1 Abs.4)

Die €nderung stellt klar, dasseine nachden GrundsŠtzen
des Fremdvergleichs zu wŸrdigendeGeschŠftsbeziehung
zwischendem Steuerpflichtigenund einem ihm Naheste-
hendenimmerdannanzunehmenist, wennessich um eine
aufschuldrechtlichenVereinbarungenberuhendeBeziehung
handelt.FŸrdasBesteheneinerGeschŠftsbeziehungalssol-
cherhateskeineBedeutung,ob siebetrieblichodergesell-
schaftsrechtlichveranlasstist, ob undinwieweit ihr alsobe-
trieblicheodergesellschaftlicheInteressenzugrundeliegen.
Deshalbgehšrenz. B. verbindlicheKreditgarantien,zins-
lose oder zinsgŸnstigeDarlehensowie die unentgeltliche
oder teilentgeltlicheGewŠhrungandererLeistungeneiner
inlŠndischenKapitalgesellschaftan ihre inlŠndischeoder
auslŠndischeTochtergesellschaftzu den ãGeschŠftsbezie-
hungenÒunabhŠngigdavon,ob sie fehlendesEigenkapital
der Tochtergesellschaftersetzenoder die wirtschaftliche
BetŠtigung dieser Gesellschaft stŠrken sollen.
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Zu Nummer 2 (¤ 7)

Zu Buchstabe a (Absatz 6)

Absatz6 verweistfŸr die Definition desAusdrucksãZwi-
scheneinkŸnftemit KapitalanlagecharakterÒauf ¤ 10 Abs.6
Satz2. WegendesWegfallsdes¤ 10 Abs.6 AStG entfŠllt
derVerweis.DerAusdruckwird jetzt in Absatz6adefiniert.

Zu Buchstabe b (Absatz 6a Ð neu Ð)

Absatz6a definiert denAusdruckãZwischeneinkŸnftemit
KapitalanlagecharakterÒ,der in Absatz6 verwendetwird.
Die Definition wurde ausdem weggefallenen¤ 10 Abs.6
Satz 2 Ÿbernommen.

Zu Nummer 3 (¤ 8 Abs.1)

Zu Buchstabe a (Nummer 4)

Eine auslŠndischeGesellschaftist nach dem bisherigen
Wortlaut des¤ 8 Abs.1 Nr. 4 AStG Zwischengesellschaft
fŸr EinkŸnfteaus dem Handel,soweit GŸteroder Waren
von der auslŠndischenGesellschaftins Inland an einenin-
lŠndischenGesellschafteroder eine nahestehendePerson
geliefert werden und die weiteren Voraussetzungender
Nummer4 vorliegen.Entsprechendesgilt, wenndie GŸter
oderWarenvom inlŠndischenGesellschafteroderdernahe-
stehendenPersonausdem Inland an die auslŠndischeGe-
sellschaftgeliefert werden.Die €nderung soll klarstellen,
dassdie GŸteroderWarennicht physischvom Auslandins
Inlandodervom Inlandins AuslandverbrachtwerdenmŸs-
sen,um denTatbestandderEinkŸnfteauspassivemErwerb
zu erfŸllen.Die Vorschriftkšnnteleicht umgangenwerden,
wenn beispielsweisedie auslŠndischeGesellschaftGŸter
oderWarenliefert, die sichbereitsim Inlandbefindenoder
im Inland hergestellt werden.

Zu Buchstabe b (Nummer 9)

¤ 8 Abs.1 Nr. 9 nimmt auf die Definition derEinkŸnftemit
Kapitalanlagecharakterin ¤ 10 Abs.6 Satz2 Bezug.Diese
Definition ist infolge desWegfallsdes¤ 10 Abs.6 AStG in
¤ 7 Abs.6a AStG Ÿbernommenworden.Dementsprechend
ist in ¤ 8 Abs.1 Nr. 9 der Bezug auf ¤ 10 Abs.2 Satz 2
durch Bezug auf ¤7 Abs.6a zu ersetzen.

Zu Nummer 4 (¤ 10 Abs.5 bis 7 Ð aufgehoben Ð)

Die Hinzurechnungsbesteuerungist eineAbwehrma§nahme
gegendie ungerechtfertigteSteuerausweichungin niedrig
besteuerndeGebieteoder in LŠndermit SteuerprŠferenzen
fŸr AuslŠnder. ¤ 10 Abs.5 nimmt ZwischeneinkŸnftevon
der Hinzurechnungsbesteuerungaus,wenndieseEinkŸnfte
im Fall ihrer AusschŸttungan den Steuerpflichtigenauf-
grundeinesDBA steuerbefreitwŠren.¤ 10Abs.5 behindert
damit heutedie konsequenteDurchsetzungder Ziele der
Hinzurechnungsbesteuerungim VerhŠltniszu denwenigen
LŠndern,die sich in bestimmtenBereichenfŸr AuslŠnder
als Gebietemit VorzugsteuersŠtzenanbietenund damit po-
tenziell unfairen Steuerwettbewerbbetreibenund hierfŸr
besondersdie DBA mit der BundesrepublikDeutschland
nutzen kšnnen, die fŸr BeteiligungsertrŠge,soweit eine
Mindestbeteiligunggegebenist, uneingeschrŠnkteSteuer-
freistellung anordnen.

Die DBA stehennachderunterdenOECD-Mitgliedsstaaten
weit vorherrschendenAuffassungder Hinzurechnungsbe-
steuerungnicht entgegen;denn die DBA bezweckendie
VermeidungderDoppelbesteuerung,nicht aberdie BegŸns-
tigung der Steuerausweichung.DBA dŸrfen deshalbdie
Anwendungvon Vorschriften,die der Steuerminimierung
durchNutzungniedrigerBesteuerungim Auslandentgegen-
wirken, nicht behindern.Au§erdemwird die Hinzurech-
nungsbesteuerungvon der OECD als Abwehrma§nahme
gegenunfairenSteuerwettbewerbbestimmterStaatenaus-
drŸcklichempfohlen.Nicht zuletztwŸrdesich die Bundes-
republik Deutschlandsowohl in der EU als auch in der
OECDdemVorwurf unfairenSteuerwettbewerbsaussetzen,
wennsie BeteiligungsertrŠgegemŠ§¤ 8b Abs.1 KStG un-
eingeschrŠnktfreistellteund fŸr denFall der niedrigenBe-
steuerungderBeteiligungsertrŠge,soweitsienicht ausakti-
ver BetŠtigungstammen,keine Ausgleichsma§nahmezur
VerfŸgunghŠtte,wie sie die Hinzurechnungsbesteuerung
darstellt.

Die Fortgeltungdes¤ 10 Abs.5 ist deshalbnicht mehrge-
rechtfertigt.Hieraufhatdie Bundesregierungbereitsim Be-
richt zur Fortentwicklung des Unternehmenssteuerrechts
vom 19.April 2001andenFinanzausschussdesDeutschen
Bundestages hingewiesen.

Zu Nummer 5 (¤ 11 Abs.1)

¤ 11 Abs.1 nimmt auf die Definition derEinkŸnftemit Ka-
pitalanlagecharakterin ¤ 10 Abs.6 Satz 2 AStG Bezug.
DieseDefinition ist infolge desWegfalls des¤ 10 Abs.6
AStG in ¤ 7 Abs.6a AStG Ÿbernommenworden.Dement-
sprechendist in ¤ 11 Abs.1 derBezugauf ¤ 10 Abs.2 Satz
2 durch Bezug auf ¤7 Abs.6a zu ersetzen.

Zu Nummer 6 (¤ 14 Abs.4 Ð aufgehoben Ð)

¤ 14 Abs.4 setztefŸr die Anwendungdes¤ 10 Abs.5 (Be-
rŸcksichtigung der Bestimmungenvon Doppelbesteue-
rungsabkommen)in FŠllender ŸbertragendenHinzurech-
nung nach ¤ 14 Abs.1 voraus,dassder Steuerpflichtige
auchbei direkter Beteiligungan der nachgeordnetenZwi-
schengesellschaftAnspruch auf BerŸcksichtigung der
Bestimmungenvon DoppelbesteuerungsabkommenhŠtte.
DurchdenWegfall des¤ 10 Abs.5 wird ¤ 14 Abs.4 bedeu-
tungslos und ist deshalb zu streichen.

Zu Nummer 7 (¤ 20 Abs.2)

¤ 20 Abs.2 schlie§tfŸr EinkŸnftemit Kapitalanlagecharak-
ter, die in auslŠndischenBetriebsstŠttenanfallen,die Besei-
tigung der Doppelbesteuerungdurch Freistellungder Ein-
kŸnfteaufgrundvon DBA aus.Die Doppelbesteuerungist
vielmehrdurchAnrechnungder auf die EinkŸnfteerhobe-
nenauslŠndischenSteuernzu vermeiden.Durch denWeg-
fall des¤ 10 Abs.5 und als Folge davondes¤ 10 Abs.6,
der die Steuerbefreiungaufgrundvon DBA nur bezŸglich
der EinkŸnftemit KapitalanlagecharaktereinschrŠnkte,ist
in ¤ 20 Abs.2 die Bezugnahmeauf ¤ 10 Abs.6 zu strei-
chen.

Zu Nummer 8 (¤ 21 Abs.11 Ð neu Ð)

Absatz11 regeltdie erstmaligeAnwendungdergeŠnderten
Vorschriften.Der¤ 1 Abs.4 ist danacherstmalsfŸrdenVer-
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anlagungszeitraum2003 anzuwenden.Die Vorschriften
Ÿberdie Hinzurechnungbei EinkŸnftenmit Kapitalanlage-
charakter (¤ 7 Abs.6 und 6a), Ÿber die EinkŸnfte von
Zwischengesellschaften(¤ 8 Abs.1 Nr. 4 und 9), Ÿberden
Hinzurechnungsbetrag(¤ 10), Ÿber nachgeschalteteZwi-
schengesellschaften(¤ 14)undŸberdieBehandlungfiktiver
ZwischeneinkŸnftebei auslŠndischenBetriebsstŠttenunbe-
schrŠnktSteuerpflichtiger(¤ 20 Abs.2) sinderstmalsanzu-
wendenfŸrdieEinkommen-undKšrperschaftsteuerfŸrden
Veranlagungszeitrum,fŸr den ZwischeneinkŸnftehinzu-
zurechnensind,die in einemWirtschaftsjahrderZwischen-
gesellschaftoder der BetriebsstŠtteentstandensind, das
nachdem31.Dezember2002beginnt.DiesbedeutetfŸrdie
Einkommen-und Kšrperschaftsteuer, dassdie genannten
RechtsŠnderungenbeim inlŠndischenBeteiligtenim Regel-
fall Ð wenn bei allen Gesellschaftendas Wirtschaftsjahr
dem KalenderjahrentsprichtÐ erstmalsim Veranlagungs-
zeitraum2004wirksamwerden.AbweichendeWirtschafts-
jahrebei beteiligtenGesellschaftenkšnnenzu anderenzeit-
lichen Ergebnissen fŸhren.

FŸr die Gewerbesteuergilt Entsprechendesmit Bezugauf
den Erhebungszeitraum.

Zu Artikel 13 (Finanzverwaltungsgesetz)

Zu Nummer 1 (¤ 5 Abs.1 Nr. 14)

Die AufgabendesBundesamtesfŸr Finanzenwerdenum
die Sammlung,AuswertungundWeitergabedernach¤ 23a
EStG zu Ÿbermittelnden Daten erweitert.

Zu Nummer 2 (¤ 5 Abs.1 Nr. 20ÐneuÐund21ÐneuÐ)

Zu Nummer 20 Ð neu Ð

Die ErgŠnzungregelt die ZustŠndigkeitdes Bundesamtes
fŸr FinanzenfŸr die DurchfŸhrungdesBesteuerungsverfah-
rensnach¤ 18 Abs.4c UStG fŸr nicht im Gemeinschafts-
gebiet ansŠssigeUnternehmer, die Dienstleistungenauf
elektronischemWeganNichtunternehmererbringen.Neben
derDurchfŸhrungdesBesteuerungsverfahrenswerdendem
BundesamtfŸr Finanzenauchdie damit im Zusammenhang
stehendeDurchfŸhrungdesInformationsaustauschsunddes
Einnahmetransfersmit den anderenMitgliedstaatensowie
dieKontrollederim RahmenderSonderregelungnachArti-
kel 26cder6. EG-Richtliniezu erklŠrendenUmsŠtzeŸber-
tragen.

Zu Nummer 21 Ð neu Ð

Die ZustŠndigkeitenfŸr die Bildung, die Vergabeund die
Verwaltung des Identifikationsmerkmalsnach ¤ 139a der
Abgabenordnungwerden dem BundesamtfŸr Finanzen
Ÿbertragen. Nur eine Zentralstelle ist dafŸr geeignet.

Zu Artikel 14 (Eigenheimzulagengesetz)

Allgemeines

Die Wohnungsversorgung in Deutschlandwar nochnie so
gut wie gegenwŠrtig.Die Bevšlkerungszahlenwachsen
nicht mehr, so dassder Bedarfan neuenWohnungensinkt.
Von den BauleistungenentfŠllt schonheutemehr als die
HŠlftederBautŠtigkeitauf denBestand.Die rŠumlicheDif-
ferenzierungaller WohnungsmŠrktehat ein hohesAusma§
erreicht:LeerstŠndeaufunterschiedlichenTeilmŠrkten,aber

auch Wohnungsknappheitin einzelnen BallungsrŠumen
kennzeichnendie Situation. Eine †berprŸfung der Woh-
nungsbaufšrderungist deshalb auch nach Subventions-
grundsŠtzen dringend geboten.

Zu den Regelungen im Einzelnen

Zu Nummer 1 (¤ 1)

Die Eigenheimzulagewird in Zukunft aufPersonenundFa-
milien mit Kindernkonzentriert.Mit dieserNeuorientierung
wird derinsgesamtgutenWohnungsversorgungin Deutsch-
landRechnunggetragen,sodassdurchdasEigenheimzula-
gengesetznunmehrzielgerichtetdie Fšrderungvon Steuer-
pflichtigen und Familienmit Kindern im Vordergrundste-
henkannund damit die familienpolitischeAusrichtungder
Wohnungspolitik gestŠrkt wird.

Um Anspruchsberechtigten,die erstnachder Anschaffung
oderHerstellungeinerWohnungdie GrŸndungeinerFami-
lie beabsichtigen,die Inanspruchnahmeder Eigenheimzu-
lagezuermšglichen,wurdederKreisderAnspruchsberech-
tigtenauf die Steuerpflichtigenerweitert,die innerhalbvon
vier Jahrennach der Herstellungoder Anschaffung einer
Wohnung ein Kind bekommen.

Zu Nummer 2 (¤ 3)

Zur Gleichstellungvon Familienmit Kindern und werden-
den MŸtternund VŠternwird in ¤ 3 nunmehrhinsichtlich
desFšrderzeitraumesunterschieden.Bei Anspruchsberech-
tigten,die bei der Anschaffung oderHerstellungder Woh-
nungbereitsKinder haben,beginntder Fšrderzeitraumim
JahrderAnschaffung oderFertigstellungderWohnung.Im
†brigen beginntfŸr die Anspruchsberechtigtender Fšrder-
zeitraumin demJahr, in demsie innerhalbvon vier Jahren
nach der Anschaffung oder Fertigstellungder Wohnung
(vgl. ¤ 1) erstmaligeinenFreibetragnach¤ 32 Abs.6 des
Einkommensteuergesetzes oder Kindergeld erhalten.

Zu Nummer 3 (¤ 4 Satz 2)

EsentsprichtderNeuausrichtungderFšrderung,eineWoh-
nung,die der Anspruchsberechtigtenicht selbstzu eigenen
Wohnzweckennutzt, nur dannzu fšrdern, wennsie einem
eigenenKind unentgeltlichzur Nutzung Ÿberlassenwird.
¤ 4 Satz 2 stellt klar, dassauch entsprechenddem BFH-
Urteil vom 26.Januar1994ÐBStBl. II 1994S.544Ðin der
unentgeltlichenWohnungsŸberlassungan ein einkommen-
steuerrechtlichzuberŸcksichtigendesKind eineNutzungzu
eigenen Wohnzwecken liegt.

Zu Nummer 4 (¤ 5)

Um Mitnahmeeffektebesseralsbisherauszuschlie§en,wer-
den die Einkunftsgrenzenauf 70000 Euro und 140000
Euro sowie der kinderbezogeneErhšhungsbetragauf
20000Euro und 10000 Euro abgesenkt.DiesemZweck
dient auch, dass fŸr die Einkunftsgrenzenunmehr die
Summeder positivenEinkŸnftenach¤ 2 Abs.2 desEin-
kommensteuergesetzesma§gebendist. Mit der Regelung
desSatzes2 werdenauchUmgehungseffekteverhindert,die
dadurchentstehen,dassEhepaaremit einemHauptverdie-
ner, die grundsŠtzlichŸberder Einkunftsgrenzeliegen, im
Erstjahr eine getrennteVeranlagungdurchfŸhrenund der
Ehegatte,deralleineunterderEinkunftsgrenzeliegt, alsAl-
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leineigentŸmerdeserworbenenObjektsdie gesamteEigen-
heimzulage in Anspruch nehmen kann.

Zu Nummer 5 (¤ 6 Abs.2)

Mit dem neu eingefŸgtenSatz 4 soll vermiedenwerden,
dassSteuerpflichtigeauf GrunddesTodesdesEhepartners
keinenAnspruchmehr auf die Eigenheimzulagebesitzen,
da fŸr sie von demTodestagan sofort die Regelungendes
Objektverbrauchesgelten,wenn sowohl der Anspruchsbe-
rechtigtealsauchderverstorbeneEhepartnerbis zumTode
bei zwei Objekten jeweils MiteigentŸmer waren.

Satz5 entsprichtdemzweitenHalbsatzdesSatzes3 in der
alten Gesetzesfassung.

Zu Nummer 6 (¤ 8 Satz 1)

Die redaktionelle€nderung ist erforderlich,da dasGesetz
nunmehr den Begriff Familiengrundbetrag verwendet.

Zu Nummer 7 (¤ 9)

Die Neufassungdes Absatzes2 unterscheidetnicht mehr
zwischenAlt- und NeubausowieAusbautenund Erweite-
rungen.Durch die Beseitigungdes Fšrdervorsprungsvon
Neubautenwird die weitere Zersiedelungder Landschaft
und die subventionierteSchaffung von langfristig nicht
mehr benštigtemWohnraumeingeschrŠnkt.Die Regelung
soll auchdazubeitragen,die stŠdtebaulichenund sozialen
Strukturenin denBallungsrŠumenzu verbessern.Neubau-
ten kšnnendamit kŸnftig ebensowie Altbautennur noch
mit bis zu 1000Euro jŠhrlich gefšrdert werden.

Die AbsenkungdesFšrdergrundbetragswird durchdieKin-
derzulage von 800 Euro jŠhrlich abgemildert.

Mit derErhšhungderEigenheimzulagenachAbsatz3 wer-
den im Eigenheimzulagengesetzdie sog. …kozulageauf-
rechterhaltenundSanierungsma§nahmengefšrdert,die ei-
nenfŸhlbarenBeitragzur Energieeinsparungund zur Koh-
lendioxid-Minderungleisten.Voraussetzungist jedoch,dass
dieSanierungvier JahrenachBeginnderNutzungderWoh-
nung zu eigenen Wohnzwecken abgeschlossen ist.

Mit der Erhšhungder Eigenheimzulagebeim Neubausog.
EnergiesparhŠuserfšrdert dasEigenheimzulagengesetzbe-
deutsame Energieeinspareffekte bei Neubauten.

NachdemneugefasstenAbsatz5 mussderSteuerpflichtige
durcheinenEnergiebedarfsausweisnach¤ 13 der Energie-
einsparverordnungnachweisen,dassdie Voraussetzungen
fŸr die sog. …kozulage gegeben sind.

Auf GrundderNeuausrichtungdesEigenheimzulagengeset-
zeserfolgt die FšrderungdesAnspruchsberechtigtenma§-
geblich durch die Kinderzulagenach¤ 9 Abs.6 EigZulG.
DiesebetrŠgtfŸr jedesKind, fŸr dasderAnspruchsberech-
tigte einen FreibetragfŸr Kinder nach ¤ 32 Abs.6 EStG
oderKindergelderhŠlt,jŠhrlich800Euro.Voraussetzungist
jedoch,dassdie KindeigenschaftfrŸhestenszum Zeitpunkt
der Anschaffung oder Fertigstellungvorliegt und dassdas
Kind auchzumHaushaltdesAnspruchsberechtigtengehšrt.

Wie bishernachAbsatz6 Satz3 dergeltendenGesetzesfas-
sungdarf die Fšrderungbei Ausbautenund Erweiterungen
hšchstensdie HŠlftedesdafŸraufgewendetenBetragserrei-
chen. Dadurch wird der Gefahr der †berfšrderung begegnet.

Zu Nummer 8 (¤ 11)

Zu den Buchstabena und b (Absatz1 Satz2 undAbsatz2
Satz 1)

Die redaktionelle€nderungberuhtaufdemneueingefŸgten
¤ 9 Abs.5, derdieRegelungenŸberdenEnergiebedarfsaus-
weis enthŠlt.Der bisherige¤ 9 Abs.5 wird deshalb¤ 9
Abs.6.

Zu Nummer 9 (¤ 17)

Die Fšrderungnach¤ 17 EigZulG soll auf Mitglieder einer
Wohnungsbaugenossenschaftausgedehntwerden,die nicht
innerhalb des Fšrderzeitraumseine Genossenschaftswoh-
nung beziehen.Neu gegrŸndeteGenossenschaftenbenšti-
geneineausreichendeEigenkapitalbasis,um Wohnungsbe-
standzu erwerbenoder zu errichten.Die GeschŠftsanteile
der mit Wohnraumversorgten Mitglieder reichendafŸr in
aller Regelnicht aus.EswerdenzusŠtzlichEinlagenweite-
rer Mitglieder benštigt,die (zunŠchst)nicht mit Wohnraum
versorgt werdenkšnnen. Dieser Personenkreissoll moti-
viert werden,sein Kapital der Genossenschaftzur VerfŸ-
gung zu stellen.

Auch der Kapitalgebersoll daher kŸnftig den Familien-
grundbetragerhaltenkšnnen.Die Hšchstbemessungsgrund-
lagesoll jedochgleichzeitigauf 20000Euro herabgesenkt
werden,weil sich gezeigthat, dassdie durchschnittliche
Zeichnungssummedeutlichniedrigerist. Der hšchstmšgli-
che Familiengrundbetrag soll demnach 600 Euro betragen.

Die FšrderungdesKapitalgebersdarfnichtzurBildungvon
Kapitalsammelstellenin derFormderWohnungsbaugenos-
senschaftfŸhren.Zur Klarstellungsoll daherdie bisherige
Verwaltungsanweisunggesetzlichverankert werden, wo-
nachdasHandelnderGenossenschaft,bei derenGrŸndung
nochkein Wohnungsbestandvorhandenist, auf die Herstel-
lung oder Anschaffung von Wohnungenausgerichtetsein
muss.

Auch daswohnendeGenossenschaftsmitgliedkannebenso
wie der Kapitalgebereinen Familiengrundbetragin Hšhe
von 3 % dergeleistetenEinlage,hšchstens600Euroin An-
spruchnehmen.DanebenerhŠltder SelbstnutzereineKin-
derzulagein Hšhe von 250Euro. Damit soll Familienmit
Kindern die Beteiligungan einer Genossenschaftals Vor-
stufe zum Erwerb von Wohneigentumerleichtertwerden.
Der Anspruch auf Kinderzulageentstehtjedoch erst mit
demJahrdesEinzugsin die Genossenschaftswohnung.FŸr
die JahredesFšrderzeitraums,in denender Anspruchsbe-
rechtigteauf die ZuteilungeinerGenossenschaftswohnung
wartet,kann er keine KinderzulageÐ auchnicht im Wege
der NachholungÐ erhalten.Der neu gefasste¤ 17 Abs.2
Satz1 rŠumtihm allerdingsjetzt die Mšglichkeit ein, den
Beginn des Fšrderzeitraumsbis zu zehn Jahrenach An-
schaffung der Genossenschaftsanteilehinauszuschieben.
Hierdurchkannderjenige,derlŠngereZeit aufdieZuteilung
einerWohnungwartenmuss,in denGenussder Kinderzu-
lagefŸreinenvollstŠndigenFšrderzeitraumvonachtJahren
kommen.

FŸr die Genossenschaftsfšrderunggelten die geŠnderten
Einkunftsgrenzendes¤ 5 EigZulG.Auf eineentsprechende
Anwendung der Folgeobjektregelungnach ¤ 7 EigZulG,
wie sie ¤ 17 Satz 8 EigZulG bisher vorsah,soll mangels
praktischer Bedeutung verzichtet werden.
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DasBundesministeriumfŸr Verkehr, Bau- und Wohnungs-
wesenhat eineExpertenkommissionberufen,die unteran-
deremdie gesetzlichenRahmen-undFšrderbedingungenin
DeutschlandfŸr Wohnungsgenossenschaftenauf Zukunfts-
tauglichkeit hin ŸberprŸfenund Handlungsempfehlungen
erarbeitensoll. Die Expertenkommissionbeabsichtigt,im
Jahr2004 ihre Beratungenabzuschlie§en.Um die Ergeb-
nisseder Kommissionzeitnahumzusetzen,wird nunmehr
die Genossenschaftsfšrderungzeitlich begrenzt fŸr An-
spruchsberechtigte,die bis Ende2005einerGenossenschaft
beitreten.

Zu Nummer 10 (¤ 19 Abs.8 Ð neu Ð)

Eshandeltsichum die zeitlicheAnwendungsregelung.Die
GesetzesŠnderungengeltenfŸr Anschaffungs-oderHerstel-
lungsvorgŠnge,die nachdem31.Dezember2002beginnen.
Hierdurchwird derVertrauensschutzderAnspruchsberech-
tigten gewahrt,die im Jahr2002 nachau§enhin konkret
manifestierte Investitionsentscheidungen getroffen haben.

Zu Artikel 15 (Gesetz Ÿber Kapitalanlagegesell-
schaften)

Allgemeines

Die BesteuerungvonErtrŠgenausAnteilscheinenanInvest-
mentfondsist grundsŠtzlichnachdemsog.Transparenzprin-
zip ausgestaltet.Es besagt,dassder Anlegerdurchdie Be-
teiligung an einemInvestmentfondsdie auf der Ebenedes
InvestmentfondsanfallendenErtrŠgeso zu versteuernhat,
alsob er sieunmittelbarÐd. h. wie ein DirektanlegerÐbe-
zogenhŠtte.Durch die ZwischenschaltungdesInvestment-
fondssoll beim Anlegerkeinehšhere,aberauchkeinege-
ringeresteuerlicheBelastungalsbei einerDirektanlageein-
treten.

Nach der Abschaffung der VerŠu§erungsfristfŸr Wertpa-
pierein ¤ 23 Abs.1 desEinkommensteuergesetzesist esim
Hinblick auf die GleichbehandlungderAnteilscheininhaber
von Investmentfondsmit einemDirektanlegererforderlich,
vom Fonds erzielte Gewinne aus der VerŠu§erungvon
Wertpapierenzeitnahbeim Anteilscheininhaberzu besteu-
ern,gleichob dieseausgeschŸttetoderim Fondsthesauriert
werden.DieseLŸckewird mit denvorgeschlagenenGeset-
zesŠnderungen geschlossen.

Die kŸnftigeBesteuerungdervomFondserzieltenVerŠu§e-
rungsgewinne stellt sich beim Anleger wie folgt dar:

Gewinne aus der VerŠu§erungvon Wertpapierensind
grundsŠtzlichsteuerpflichtig,unabhŠngigdavon,ob diese
Gewinne ausgeschŸttetoder thesauriertwerden und ob
dieseGewinnebeim Anteilscheininhaberzum Privat- oder
Betriebsvermšgengehšren.Bei derBesteuerungdesVerŠu-
§erungsgewinnsfindet das HalbeinkŸnfteverfahrenÐ ¤ 3
Nr. 40 desEinkommensteuergesetzesund ¤ 8b Abs.2 des
KšrperschaftsteuergesetzesÐ entsprechenddem Transpa-
renzgrundsatz Anwendung (vgl. ¤39 Abs.1, ¤40 Abs.1).

Die in ¤ 23 des Einkommensteuergesetzesgeregeltepau-
schaleBesteuerungder VerŠu§erungsgewinnevon Wertpa-
pierenist hingegennicht anzuwenden.SiewŠrenicht sach-
gerecht,da es sich bei VerŠu§erungsgewinnendes Fonds
um ErtrŠgeausder laufendenGeschŠftstŠtigkeitdesFonds

handeltund sie zu demzu einernicht vertretbarenVerfah-
renskomplizierung fŸhrte.

Die VerŠu§erungsgewinneunterliegen bei AusschŸttung
oder Thesaurierungnicht dem Kapitalertragsteuerabzug.
Dies entsprichtzum einen dem Transparenzgrundsatz,da
beim Direktanlegerim VerŠu§erungsfallauchkeine Kapi-
talertragsteuereinbehaltenwird. Zum anderenwŠrenkom-
plizierte€nderungenderbestehendenRegelungenzumKa-
pitalertragsteuerabzugerforderlich, da diese nach gelten-
demRechtaufdenZinsabschlagunddieKapitalertragsteuer
fŸr Dividendenausgerichtetsind; zudemmŸssteÐwie bei
DividendenÐdasHalbeinkŸnfteverfahreninsbesonderebei
der VerŠu§erung von Aktien berŸcksichtigt werden.

Der Gewinn ausder VerŠu§erungvon im Privatvermšgen
befindlichenAnteilscheinenwird beimAnteilscheininhaber
wie folgt besteuert:

Die Besteuerungrichtet sich nach ¤ 23 und ¤ 32a Abs.7
EStG.Dabeisind vom VerŠu§erungserlšsdie thesaurierten
ErtrŠge(d. h. insbesonderedie schon einmal besteuerten
Zinsen und Dividenden) abzuziehen,um eine Doppel-
besteuerungdieser ErtrŠgezu vermeiden(¤ 40a Abs.2).
Auf den Gewinn aus dem privaten VerŠu§erungsgeschŠft
findet das HalbeinkŸnfteverfahrenAnwendung,soweit er
auf AktienverkŠufe entfŠllt.

Im †brigen ist beabsichtigt,dasGesetzŸberKapitalanlage-
gesellschaftenund das Auslandinvestmentgesetzmit Wir-
kungabdem1. Januar2004durchein Investmentgesetzund
ein Investmentsteuergesetzzu ersetzenund hierbeidie gel-
tendenordnungsrechtlichenund steuerlichenRegelungen
grundlegendzu Ÿberarbeiten.EU-rechtlicheVorgabenim
ordnungsrechtlichen Bereich machen dies erforderlich.

Zu den €nderungen im Einzelnen

Zu Nummer 1 (¤ 39 Abs.1 Satz 1)

Die ErgŠnzungdesSatzes1 regeltdie SteuerpflichtderGe-
winne ausder VerŠu§erungvon Wertpapierenbei Thesau-
rierung durch den Fondssowie die Anwendungdes Hal-
beinkŸnfteverfahrensin VerŠu§erungsfŠllen,soweit dessen
VoraussetzungenerfŸllt sind(insbesonderebeiderVerŠu§e-
rung von Aktien).

Zu Nummer 2 (¤ 40 Abs.1 Satz 1)

Durch die €nderung wird die bisherigeSteuerfreiheitvon
ausgeschŸttetenGewinnen aus privaten VerŠu§erungsge-
schŠften mit Wertpapieren aufgehoben.

Zu Nummer 3 (¤ 40a Abs.2)

Zur Vermeidungeiner Doppelbesteuerungsieht die Rege-
lung vor, dassbei derErmittlungdesGewinnsausderVer-
Šu§erungvon Anteilscheinenim Privatvermšgenim Rah-
mendes¤ 23 Abs.3 desEinkommensteuergesetzesdie the-
sauriertenundschoneinmalbesteuertenErtrŠgeabzuziehen
sind.

Zu Nummer 4 (¤ 43 Abs.18 Ð neu Ð)

Der neueAbsatz18 regelt die erstmaligeAnwendungder
geŠnderten¤¤39,40 und40aKAGG. Er siehtvor, dassdie
geŠnderteBesteuerungvon VerŠu§erungsgewinnen(vgl.
¤ 23 desEinkommensteuergesetzes)auchbei inlŠndischen
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Investmentfondsab dem Datum des Gesetzesbeschlusses
anzuwenden ist.

Zu Artikel 16 (Auslandinvestment-Gesetz)

Auf die BegrŸndungzu Artikel 15 wird verwiesen.Die
kŸnftigeBesteuerungvon Gewinnenausder VerŠu§erung
von Wertpapierendurch inlŠndischeFonds beim Anteil-
scheininhaberwird auf registrierteauslŠndischeFonds Ð
sog.wei§eFondsÐŸbertragen.DasHalbeinkŸnfteverfahren
findet allerdingskeineAnwendung.Die Frageder Anwen-
dung desHalbeinkŸnfteverfahrensbei wei§enFondswird
im Rahmenderin derBegrŸndungzu Artikel 15 erwŠhnten
Novellierung des Auslandinvestment-Gesetzesab dem
1. Januar 2004 einer Lšsung zugefŸhrt.

Zu Nummer 1 (¤ 17)

Zu Buchstabe a (Absatz 1 Satz 1)

Die €nderungdesSatzes1 regeltdie SteuerpflichtderGe-
winne ausder VerŠu§erungvon Wertpapierenbei Thesau-
rierung durch den Fondssowie die Nichtanwendungdes
HalbeinkŸnfteverfahrens in VerŠu§erungsfŠllen.

Zu Buchstabe b (Absatz 2 Ð aufgehoben Ð)

Durch die Aufhebungdes Absatzes2 wird die bisherige
Steuerfreiheitvon ausgeschŸttetenGewinnenausprivaten
VerŠu§erungsgeschŠftenmit Wertpapierensowie aus Ge-

winnen ausder VerŠu§erungvon GrundstŸckenau§erhalb
der VerŠu§erungsfristnach¤ 23 EStGbei Anteilen im Pri-
vatvermšgen aufgehoben.

Zu Nummer 2 (¤ 19a Abs.10 Ð neu Ð)

Der neueAbsatz10 siehtvor, dassdie geŠnderteBesteue-
rung von VerŠu§erungsgewinnen(vgl. ¤ 23 des Einkom-
mensteuergesetzes)auch bei auslŠndischenInvestment-
fondsab demDatumdesGesetzesbeschlussesanzuwenden
ist.

Zu Artikel 17 (RŸckkehr zum einheitlichen Verord-
nungsrang)

Die Regelungist notwendig,um eine ãVersteinerungÒder
durch dieses Gesetz geŠndertenTeile der Einkommen-
steuer-DurchfŸhrungsverordnung,derGewerbesteuer-Durch-
fŸhrungsverordnung,der Umsatzsteuer-DurchfŸhrungsver-
ordnung und der Einfuhrumsatzsteuer-Befreiungsverord-
nungzu vermeidenund in Zukunft wiederderen€nderung
oder Aufhebungdurch Rechtsverordnungzu ermšglichen.
Die Regelungin Absatz2 ist erforderlich,um kŸnftig auch
die UmsatzsteuerzustŠndigkeitsverordnungwieder durch
Rechtsverordnung Šndern zu kšnnen.

Zu Artikel 18 (Inkrafttreten)

Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten des Gesetzes.
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